
39 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XTI. GP. 

2. 6. 1970 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXX 1970, 
mit dem das Strafgesetz, die Strafprozeßord­
nung und das Gesetz über die bedingte Ver­
urteilung geändert und ergänzt werden 

(Strafrechtsänderungsgesetz 1970) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Änderungen des Strafgesetzes 

Das österreichische Strafgesetz 1945, A. Slg. 
Nr. 2, wird geändert und ergänzt wie folgt: 

1. Dem § 103 wird folgender Absatz angefügt: 

"Hat der Täter für die strafbare Handlung 
für sich oder einen Dritten einen Vermögens­
vorteil gefordert, angenommen oder sich verspre­
chen lassen, so ist der empfangene Vermögens­
vorteil oder sein Wert für verfallen zu erklären." 

2. § 104 und seine überschrift haben zu lauten: 

"Geschenkannahme durch Beamte. 

§ 104. Ein Beamter, der für die pflichtwidrige 
Vornahme oder Unterlassung einer Amtshand­
hing von einem anderen für sich oder einen Drit­
ten einen Vermögensvorteil fordert, annimmt 
oder sich versprechen läßt, wird mit Kerker von 
sechs Monaten bis zu drei Jahren bestraft. 

Ein Beamter, der für die pflichtgemäße Vor­
nahme oder Unterlassung einer Amtshandlung 
von einem anderen für sich oder einen Dritten 
einen Vermögensvorteil fordert, annimmt oder 
sich versprechen läßt, wird mit Kerker von drei 
Monaten bis zu einem Jahr bestraft. Hat der 
Täter jedoch nur einen geringfügigen Vermögens­
vorteil angenommen oder siCh versprechen lassen, 
so wird er nur bestraft, wenn die Bestrafung ge­
boten ist, um ihn von künftigen Verfehlungen 
abzuhalten. 

§ 103 Abs. 2 gilt dem Sinne nach. 

Als Amtshandlung ist jede Rechtshandlung an­
zusehen,_die ein Beamter im Namen des Bun-

des, eines Landes, eines Gemeindeverbandes, einer 
Gemeinde oder einer anderen Person des öffent­
lichen Rechtes als deren Organ vornimmt. 

Die vorstehenden Bestimmungen finden keine 
Anwendung, wenn sich die Tat als das Verbre­
chen des Mißbrauches der Amtsgewalt dar­
stellt." 

3. § 105 und seine überschrift haben zu lauten: 
"Beamtenbestechung. 

§ 105. Wer einem Beamten, damit dieser 
pflichtwidrig eine Amtshandlung (§ 104 Abs. 4) 
vornehme oder unterlasse, für ihn oder einen 
Dritten einen Vermögensvorteil anbietet, ver­
spricht oder gewährt, wird mit Kerker von drei 
Monaten bis zu einem Jahr bestraft. 

Wer die Tat begeht, damit ein Beamter in 
Vollziehung der Gesetze oder sonst bei Behand­
lung einer öffentlichen Angelegenheit eine Amts­
handlung pflichtwidrig vornehme oder unter­
lasse, wird mit Kerker von sechs Monaten bis zu 
drei Jahren bestraft. 

Die vorstehenden Bestimmungen finden keine 
Anwendung, wenn sich die Tat als Mitschuld am 
Verbrechen des Mißbrauches der Amtsgewalt dar­
stellt." 

4. Im § 128 haben die Worte zu entfallen: 
", wenn diese Handlung nicht das im § 129; 
lit. b) bezeichnete Verbrechen bildet,". 

5. Die überschriften vor § 129 und dieser Pa­
ragraph haben zu lauten: 

"Verbrechen der Unzucht. 

I. Gleichgeschlechtliche Unzucht 
mit M i n der jäh r i .g e n. 

§ 129. Als Verbrechen werden auch l1achste­
hende Arten der Unzucht bestraft: 

I. Gleichgeschlechtliche Unzucht einer Person 
männlichen Geschlechtes, die das achtzehnte Le­
bensjahr vollendet hat, mit einer Person, die das 
einundzwanzigste Lebensjahr noch nicht vollen­
det hat." 
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6. § 130 und seine überschrift haben zu lauten: 

"Strafe. 

§ 130. Die Strafe ist Kerker von sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren. 

Hat sich der Täter aber eines der im § 125 
erwähnten Mittel bedient, so ist die Strafe 
schwerer Kerker von fünf bis zu zehn Jahren; 
tritt einer der Umstände des § 126 ein, so ist die 
dort bestimmte Strafe zu verhängen." 

7. § 284 und seine überschrift haben zu ent­
fallen; in der überschrift des § 283 hat an die 
Stelle des Strichpunktes ein Punkt zu treten. 

8. § 311 und seine überschrift haben zu ent­
fallen. 

9. Im § 312 haben die Worte "wörtliche oder" 
zu entfallen. 

14. Im § 500 hat der zweite Absatz zu lauten: 

"Nach dieser Bestimmung sind als Vergehen 
oder übertretungen gegen die öffentliche Sitt­
lichkeit in den hier genannten Fällen zu be­
strafen: a) Unzucht; b) gröbliche und öffentliches 
Ärgernis verursachende Verletzung der Sittlich­
keit oder Schamhaftigkeit; c) Werbung für gleich­
geschlechtliche Unzucht; d) verbotene Spiele; 
e) selbstverschuldete volle Berauschung; f) Tier­
quälerei; g) andere größere Unsittlichkeiten." 

15. Nach § 500 ist folgende Bestimmung .::in­
zufügen: 

"Gewerbsmäßige gleichgeschlechtliche Unzucht. 

§ 500 a. Wer gewerb,smäßig gleichgeschlecht­
liche Unzucht mit einer Person männlichen Ge­
schlechtes treibt oder sich zu solcher Unzucht 
anbietet, wird, sofern sich d~rin nicht das im 
§ 129 bezeichnete V,erbrechen darstellt, wegen 
Vergehens mit strengem Arrest von sechs Mona­
ten bis zu zwei Jahren bestraft." 

10. Im § 313 hat der erste Absatz zu lauten: 
16. Die §§ 502 und 503 und ihre überschriften 

"Die Strafe ist Arrest von einem bis zu sechs haben zu entfallen. 
Monaten." 

11. § 314 und seine überschrift haben zu ent­
fallen. 

12. Der zweite Absatz des § 495 hat zu lauten: 

"Ist jedoch der Angriff gegen einen Beamten 
oder gegen einen Seelsorger einer gesetzlich an­
erkannten Kirche oder Religionsgesellschaft wäh­
rend der Ausübung seines Amtes oder Dienstes 
gerichtet worden, so hat der Staatsanwalt den 
Täter mit Zustimmung des Verletzten und der 
diesen vorgesetzten Behörde innerhalb der sonst 
dem Verletzten für das Verlangen nach Verfol­
gung offenstehenden Frist zu verfolgen, wenn das 
im öffentlichen Interesse geboten ist. Das gleiche 
gilt, wenn der Angriff gegen eine der genannten 
Personen in Beziehung auf eine ihrer Berufs­
handlungen in einem Druckwerk, im Rundfunk 
oder sonst auf eine Weise begangen wird, daß sie 
einer breiten öffentlichkeit zugänglich wird. Der 
Verletzte ist jederzeit berechtigt, sich der An­
klage anzuschließen. Verfolgt der Staatsanwalt 
eine solche strafbare Handlung nicht oder tritt 
er von der Verfolgung zurück, so ist der Ver­
letzte selbst zur Anklage berechtigt. Die Frist 
des § 530 beginnt in diesem Fall, sobald der 
Verletzte durch den Staatsanwalt vom Unter­
bleiben der Verfolgung oder weiteren Ver,fol­
gung verständigt worden ist." 

13. Im § 496 hat der letzte Absatz zu lauten: 

"Die Bestimmungen des ersten und zweiten 
Absatzes des § 495 gelten auch. für öffentliche 
Beschimpfungen und Mißhandlungen." 

17. Nach § 516 ist folgende Bestimmung ein­
zufügen: 

"Werbung für gleichgeschlechtliche Unzucht. 

§ 517. Wer vorsätzlich öffentlich zur gleich­
geschlechtlichen Unzucht auffordert oder sie in 
einer Art gutheißt, die geeignet ist, solche Un­
zuchtshandlungen nahezulegen, macht sich eines 
Vergehens schuldig und wird, wenn er nicht als 
Mitschuldiger oder Teilnehmer an der Unzuchts­
handlung (§§ 5 und 9) mit strengerer Strafe 
bedroht ist, mit strengem Arrest von einem bis 
zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
50.000 S bestraft." 

18. Nach § 523 wird folgende Bestimmung ein­
gefügt: 

"Tierquälerei. 

§ 524. Wer vorsätzlich ein Tier roh mißhan­
delt oder ihm unnötige Qualen zufügt, wird 
wegen Vergehens mit Arrest von einem Monat 
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 
100.000 S bestraft. 

Ebenso wird bestraft, wer, wenn auch nur 
fahrlässig, eine größere Zahl von Tieren längere 
Zeit hindurch einem qualvollen Zustand aus­
setzt. " 

19. § 525 wird geändert wie folgt: 

a) Im Absatz 1 treten an die Stelle der Worte 
"zwischen Verwandten, Verletzung der ehelichen 
Treue, tätige Verletzungen schuldiger Ehrerbie­
tung der Kinder gegen die Eltern, der Dienst­
leute gegen die Dienstherren und dergleichen" 
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die Worte "und dergleichen zwischen Angehöri­
gen (§ 216)". 

b) Im Absatz 2 treten an Clie S~elle der Worte 
"Eltern, Vormünder, Erzieher, Verwandte, Ehe­
genossen, Dienstherren u. a. dgl." die Worte 
"die in ihren Rechten Verletzten". 

zur Mitteilung der Anklageschrift und nur dann 
der überwachung durch den Untersuchungsrich­
ter (§ 187), wenn der Beschuldigte auch oder aus­
schließlich wegen Verdunkelungsgefahr in Haft 
ist." 

2. Im § 114 haben die Absätze 1 und 2 zu 
20. Im § 530 haben die Worte "in der Regel lauten: 

(§ 503)" zu entfallen. 

Artikel 11 

Änderungen der Strafprozeßordnung 

Die Strafprozeßordnung 1960, BGBL Nr. 98, 
in der Fassung des Einführungsgesetzes zum 
Strafvollzugsgesetz, BGBL Nr. 145/1969, wird ge­
ändert und ergänzt wie folgt: 

1. § 45 hat zu lauten: 

,,§ 45. (1) Auch während der Vorerhebungen 
und der Voruntersuchung kann sich der Beschul­
digte eines Rechtsbeistandes aus der Zahl der 
Verteidiger zur Wahrnehmung seiner Rechte bei 
den gerichtlichen Akten, die unmittelbar die 
Feststellung des Tatbestandes betreffen und keine 
spätere Wiederholung zulassen, sowie zur Aus­
führung bestimmter, von ihm angemeldeter 
Rechtsmittel bedienen. 

(2) Der Beschuldigte und sein Verteidiger ha­
ben in jeder Lage des Verfahrens das Recht, 
unter Aufsicht in die Strafakten, mit Ausnahme 
der Beratungsprotokolle, Einsicht und von ihnen 
Abschrift (Ablichtung) zu nehmen. Bis zur Mit­
teilung der Anklageschrift kann -jedoch der Un­
tersuchungsrichter einzelne Aktenstücke von der 
Einsicht- und Abschriftnahme ausnehmen, wenn 
besondere Umstände die Befürchtung rechtferti­
gen, daß durch eine sofortige Kenntnisnahme von 
diesen Aktenstücken die Untersuchung erschwert 
werden könnte. Dem Beschuldigten oder seinem 
Verteidiger sind auf Verlangen unentgeltlich Ab­
schriften (Ablichtungen) der Augenscheinproto­
kolle, der Befunde und Gutachten von Sachver­
ständigen, Behörden, Kmtern und Anstalten so­
wie der Originalurkunden, die Gegenstand der 
strafbaren Handlung sind, zu übergeben. Dem 
Verteidiger ist auf sein Verlangen auch eine Aus­
ferti~ung des Haftbefehles samt Gründen sowie 
aller gerichtlichen Entscheidungen auszufolgen, 
gegen die der Beschuldigte ein Rechtsmittel an­
gemeldet hat. 

(3) Der verhaftete Beschuldigte darf sich mit 
seinem Verteidiger ohne Beisein einer Gerichts­
person besprechen. Ist der Beschuldigte aber auch 
oder ausschließlich wegen Verdunkelungsgef<lhr 
in Haft, so hat bis zur Mitteilung der Anklage­
schrift der Besprechung mit dem Verteidiger eine 
Gerichtsperson beizuwohnen. 

(4) Der Briefverkehr des verhafteten Beschul­
digten mit seinem Verteidiger unterliegt nur bis 

,,§ 114. (1) Soweit nicht in anderen Bestim­
mungen ausdrücklich die Beschwerde zugelassen 
wird, ist ein weiterer Rechtszug an den Gerichts­
hof zweiter Instanz nur gegen solche Entschei­
dungen der Ratskammer zulässig, mit denen 

1. über die Ausscheidung einzelner Strafsachen 
aus dem gemeinsam zu führenden Strafver­
fahren erkannt wird, 

2. ein Antrag auf Einleitung der Vorunter~ 
suchung abgelehnt oder die Einstellung der Vor­
untersuchung ausgesprochen wird, 

3, die Kautions- oder Bürgschaftssumme be-
stimmt wird, 

4. die Verhängung der Haft abgelehnt oder 

5. die Haft verhängt wird. 

(2) In allen im vorstehenden Absatz bezeich­
neten Fällen können der Staatsanwalt und der 
Privatankläger Beschwerde führen, der Beschul­
digte aber nur in den unter Z. 1, 3 und 5 be­
zeichneten Fällen. Die Beschwerde hat keine auf­
schiebende Wirkung. Sie ist binnen vierzehn Ta­
gen nach Eröffnung des Beschlusses, gegen den 
sie gerichtet ist, beim Vorsitzenden der Rats­
kammer einzubringen. Der Gerichtshof zweiter 
Instanz entscheidet in nichtöffentlicher Sitzung, 
in dem im Abs. 1 Z. 5 bezeichneten Fall aber 
in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen 
des § 196." 

3. § 175 hat zu lauten: 

,,§ 175. Auch ohne vorangegangene Vorladung 
kann der Untersuchungsrichter die Vorführung 
oder vorläufige Verwahrung des eines Verbre­
chens oder Vergehens Verdächtigen anordnen: 

1. wenn der Verdächtige auf frischer Tat be­
treten oder unmittelbar nach Begehung eines 
Verbrechens oder Vergehens glaubwürdi.g' der 
Täterschaft beschuldigt oder mit Waffen oder an­
deren Gegenständen betreten wird, die vom Ver­
brechen oder Vergehen herrühren oder sonst auf 
seine Beteiligung daran hinweisen; 

2. wenn er flüchtig ist oder sich verborgen hält 
oder wenn auf Grund bestimmter Tatsachen die 
Gefahr besteht, er werde wegen der Größe der 
ihm mutmaßlich bevorstehenden Strafe oder aus 
anderen Gründen flüchten oder sich verborgen 
halten; 

3. wenn er Zeugen, Sachverständige oder Mit­
beschuldigte zu beeinflussen, die Spuren der Tat 
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iu beseitigen oder sonst die Ermittlung der 
Wahrheit zu erschweren versucht hat oder wenn 
auf Grund bestimmter Tatsachen die Gefahr be­
steht, er werde dies versuchen; oder 

4. wenn auf Grund bestimmter Tatsachen an­
zunehmen ist, er werde die Tat wiederholen oder 
die versuchte oder angedrohte Tat ausführen." 

. 4. § 177 hat zu lauten: 

,,§ 177. (1) Ausnahmsweise kann die vorläufige 
Verwahrung des eines Verbrechens oder Verge­
hens Verdächtigen zum Zwecke der Vorführung 
vor den Untersuchungsrichter auch durch einen 
zur Untersuchung nicht zuständigen Richter und 
durch Organe der Sicherheitsbehörden ohne 
schriftliche Anordnung vorgenommen werden: 

1. in den Fällen des § 175 Z. 1 sowie 

2. in den Fällen des § 175 Z. 2 bis 4, wenn 
die Einholung des richterlichen Befehls wegen 
Gefahr im Verzug nicht tunlich ist. 

(2) Wenn es sich um ein Verbrechen handelt, 
bei dem nach dem Gesetz auf mindestens zehn­
jährige Kerkerstrafe zu erkennen ist, muß die 
vorläufige Verwahrung des Verdächtigen vorge­
nommen werden, es sei denn, daß das Vorliegen 
aller im § 175 Z. 2 bis 4 angeführten Haft­
gründe auszuschließen ist. 

(3) Der in Verwahrung Genommene ist durch 
den Richter oder die Sicherheitsbehörde unver­
züglich zur Sache und zu den Voraussetzungen 
der Verwahrungshaft zu veniehmen und, wenn 
sich dabei ergibt, daß kein Grund zu seiner wei­
teren Verwahrung vorhanden sei, sogleich frei­
zulassen, sonst aber binnen achtundvierzig Stun­
den dem zuständigen Gericht einzuliefern." 

5. § 180 hat zu lauten: 

,,§ 180. (1) Die Untersuchungshaft darf nur 
verhängt werden, wenn der Beschuldigte drin­
gend verdächtig ist, ein bestimmtes Verbrechen 
oder Vergehen begangen zu haben, einer der im 
Albs. 2 angeführten Haftgründe vorliegt und der 
Beschuldigte durch den Untersuchungsrichter be­
reits zur Sache und zu den Voraussetzungen der 
Untersuchungshaft vern0111men worden ist. 

(2) Die Verhängung der Untersuchungshaft 
setzt voraus, daß auf Grund bestimmter Tat­
sachen die Gefahr besteht, der Beschuldigte werde 
auf freiem Fuße 

1. wegen der Größe der ihm mutmaßlich be­
vorstehenden Strafe oder aus anderen Gründen 
flüchten oder sich verborgen halten (Fluchtge­
fahr), 

2. Zeugen, Sachverständige oder Mitbeschul­
digte zu beeinflussen, die Spuren der Tat zu be­
seitigen oder sonst die Ermittlung der Wahrheit 
zu erschweren versuchen (Verdunkelungsgefahr) 
oder 

3. die Tat wiederholen (Wiederholungsgefahr) 
oder die versuchte oder angedrohte Tat ausfüh­
ren (Ausführungs ge"fahr). 

(3) Fluchtgefahr ist jedenfalls nicht anzuneh­
men, wenn der Beschuldigte nur einer strafbaren 
Handlung verdächtig ist, die nicht strenger als 
mit fünf jähriger Kerkerstrafe bedroht ist, er sich 
in geordneten Lebensverhältnissen befindet und 
einen festen Wohnsitz im Inland hat, es sei denn, 
daß er bereits Anstalten zur Flucht getroffen 
hat. 

(4) Die Untersuchungshaft darf nicht verhängt 
oder aufrechterhalten werden, wenn die Haft­
zwecke auch durch eine gleichzeitige Strafhaft 
oder Haft anderer Art oder durch Anwendung 
eines oder mehrerer gelinderer Mittel (Abs. 5) 
erreicht werden können. Wird von der Verhän­
gung oder Aufrechterhaltung der Untersuchungs­
haft wegen einer gleichzeitigen Strafhaft Abstand 
genommen, so hat der Untersuchungsrichter die 
Abweichungen vom Vollzug der Strafhaft zu ver­
fügen, die für die Zwecke der Untersuchung un­
entbehrlich sind. 

(5) Als gelindere Mittel sind anwendbar: 

1. das Gelöbnis, bis zur rechtskräftigen Been­
digung des Strafverfahrens weder zu flüchten 
noch sich verborgen 'zu halten noch sich ohne 
Genehmigung des Untersuchungsrichters von 
seinem Aufenthaltsort zu entfernen; 

2. das Gelöbnis, keinen Versuch zu unterneh­
men, die Untersuchung zu vereiteln; 

3. die Weisung, an einem bestimmten Ort, bei 
einer bestimmten Familie zu wohnen, eine be­
stimmte Wohnung, bestimmte Orte oder einen 
bestimmten Umgang zu meiden, sich alkoholi­
scher Getränke zu' enthalten oder einer geregelten 
Arbeit nachzugehen; 

4. die Weisung, jeden Wechsel des Aufenthalts­
ortes anzuzeigen oder sich in bestimmten Zeit­
abständen bei Gericht oder einer anderen Stelle 
zu melden; 

5. die vorübergehende Abnahme der Reise­
papiere; 

6. die vorübergehende Abnahme der zur Be­
nützung eines Fahrzeuges nötigen Papiere; 

7. die Leistung einer Sicherheit nach den §§ 190 
bis 192. 

(6) Können die Haftzwecke durch die gleich­
zeitige Strafhaft- oder Haft anderer Art oder die 
Anwendung gelinderer Mittel nicht erreicht wer­
den oder würde die Untersuchung durch die Auf­
rechterhaltung der Strafhaft oder der Haft an­
derer Art wesentlich erschwert, so ist vom Unter­
suchungsrichter die Untersl!chungsh~ft zu ver­
hängen. Damit tritt im Falle der Strafhaft eine 
Unterbrechung des Strafvollzuges ein. 

(7) :per Beschluß des Untersuchungsrichters auf 
Verhängung der Untersuchungshaft samt Begrün-
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dung ist dem Beschuldigten sofort zu eröffnen 
und binnen vierundzwanzig Stunden auch schrift­
lich zuzustellen. Die mündliche Eröffnung ist im 
Protokoll zu vermerken. In der Begründung 
sind insbesondere auch die bestimmten Tatsachen 
anzugeben, auf Grund derer das Gericht das Vor­
liegen eines oder mehrerer der im Abs. 2 ange­
führten Haftgründeangenommen hat." 

6. § 181 hat zu entfallen und der bisherige 
§ 182 erhält die Bezeidtnung ,,§ 181"; der zweite 
Satz des neuen § 181 hat zu lauten: 

"Der Untersuchungsrichter kann über Personen, 
die diesem Befehle zuwiderhandeln, nach den 
Umständen des Falles eine Geldstrafe bis zu 
5000 S oder eine Arreststrafe bis zu acht Tagen 
verhängen." . 

7. Nach dem neuen § 181 wird folgende Be­
stimmung eingefügt: 

,,§ 182. Dem Beschuldigten ist für die Zeit, 
die er noch in Untersuchungshaft angehalten 
wird, von Amts wegen ein Verteidiger zu bestel­
len, wenn weder er selbst noch sein gesetzlicher 
Vertreter für ihn einen Verteidiger gewählt und 
die Untersuchungshaft schon sechs Mon"ate ge­
dauert hat. Liegen die Voraussetzungen des § 41 
Abs. 2 vor, so ist dem Beschuldigten nach dieser 
Gesetzesstelle ein Verteidiger zu bestellen." 

8. Die §§ 190, 191, 194, 196 und 197 haben 
zu entfallen und die §§ 192, 193 und 195 er­
halten die Bezeichnungen ,,§§ 190 bis 192". 

9. Im neuen § 190 treten an die Stelle der 
Worte "gegen Ablegung des im § 191 erwähnten 
Gelöbnisses" die Worte ,;gegen Ablegung der im 
§ 180 Abs. 5 Z. 1 und 2 erwähnten Gelöbnisse". 

10. Nach dem neuen § 192 werden nach­
stehende Bestimmungen eingefügt: 

,,§ 193. (1) Sämtliche am Strafverfahren be­
teiligten Behörden sind verpflichtet, darauf hin­
zuwirken, daß die Haft so kurz wie möglich 
dauere. 

(2) Die vorläufige Verwahrung, die Unter­
suchungshaft sowie die Anwendung gelinderer 
Mittel sind aufzuheben, sobald ihre Voraus­
setzungen nicht mehr vorliegen; die Untersu­
chungshaft auch, sobald ihre Dauer im Verhältnis 
zu den zu erwartenden Strafen offenbar unange-. 
messen ist. Im übrigen darf die Dauer der bloß 
aus dem Grunde der Verdunkelungsgefahr ver­
hängten Untersuchungshaft vom Tage der Haft 
an zwei Monate, die Dauer der auch oder aus­
schließlich aus einem anderen Grund verhängten 
Untersuchungshaft sechs Monate nicht überstei­
gen. Auf Antrag des Untersuchungsrichters oder 
Staatsanwaltes kann der Gerichtshof zweiter In­
stanz wegen besonderer Schwierigkeit oder be­
sonderen Umfanges der" Untersuchung bestim-

men, daß die bloß aus dem Grunde der Ver­
dunkelungsgefahr verhängte Haft bis zu drei 
Monaten, die auch oder ausschließlidt aus ande­
rem Grunde verhängte Haft bis zu einem Jahr, 
wenn es sich aber um ein Verbrechen handelt, 
bei dem nach dem Gesetz auf mindestens zehn­
jährige Kerkerstrafe zu erkennen ist, bis zu zwei 
Jahren dauern dürfe. Die zeitliche Beschränkung 
der auch oder ausschließlich aus einem anderen 
Grund als dem der Verdunkelungsgefahr ver­
hängten Untersuchungshaft entfällt mit Beginn 
der Hauptverhandlung. 

§ 194. (1) Sind der Untersuchungsrichter und 
der Staatsanwalt übereinstimmend der Meinung, 
daß die Voraussetzungen der Untersuchungshaft 
nach § 180 Abs. 2 Z. 1 bis 3 weggefallen sind 
oder daß mit gelinderen Mitteln- nach § 180 
Abs. 5 -2. 1 bis 6 das Auslangen gefunden wer­
den kann, so hat der Untersuchungsrichter so­
gleich die Enthaftung des Untersuchungsgefange­
nen zu verfügen. Die vorstehende Bestimmung 
gilt ohne Rücksicht darauf, db ein Antrag auf 
Aufhebung der Untersuchungshaft (Enthaftungs­
antrag) vorliegt oder nicht. Sind der Untersu­
chungsrichter und der Staatsanwalt übereinstim­
mend der Meinung, daß das gelindere Mittel 
nach § 180 Abs. 5 Z. 7 angewendet werden soll, 
so hat der Untersuchungsrichter unverzüglich bei 
der Ratskammer eine Entscheidung über die 
Höhe der Sicherheitsleistung zu beantragen und 
nach Vorliegen dieser Entscheidung sogleich die 
Enthaftung gegen Sicherheitsleistung und Gelöb­
nis zu verfügen. 

(2) Ober Enthaftungsanträge, über die nicht 
nach Abs. 1 ents'chieden werden kann, sowie 
über Beschwerden gegen die Verhängung der 
Untersuchungshaft durch den Untersuchungs­
richter ist ohne Verzug bei einer Haftprüfungs­
verhandlung zu entscheiden. Das gleiche gilt für 
den Fall, daß der Untersuchungsrichter entgegen 
der Ansicht des Staatsanwaltes der Meinung ist, 
die Untersuchung&haft solle mit oder ohne An­
wendung gelinderer Mittel aufgehoben werden. 

(3) Eine Haftprüfungsverhandlung ist von 
Amts wegen "durchzuführen," wenn die Unter­
suchungshaft schon mindestens zwei Monate ge­
dauert und eine solche Verhandlung noch nicht 
stattgefunden hat. 

(4) Jeder Haftprüfungsverhandlung muß bei 
Fortdauer der Haft vor Ablauf von drei Mona­
ten eine weitere solche Verhandlung folgen. Sie 
ist von Amts wegen durchzuführen, wenn nicht 
ohnehin nach den vorstehenden Bestimmungen 
eine Haftprüfungsverhandlung stattzufinden hat. 

§ 195. (1) Die Verhandlung und Entscheidung 
darüber, oh 'die Untersuchungshaft fortzusetzen 
oder, allenfalls unter Anwendung gelinder er Mit­
tel, aufzuheben ist (Haftprüfungsverhandlung), 
obliegt der Ratskammer. Die Ratskammer kann 

2 

39 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 70

www.parlament.gv.at



6 39 der Beilagen 

vor Durchführung der Verhandlung rasch durch­
führbare ergänzende Erhebungen durch den Un~ 
tersuchungsrichter anordnen. 

(2) Zur Verhandlung sind der Staatsanwalt und 
der Verteidiger zu laden; der Beschuldigte ist 
von der Verhandlung zu verständigen. Die Vor­
ladung des Verteidigers und die Verständigung 
des Beschuldigten sind so vorzunehmen, daß 
ihnen ,eine Vorbereitungszeit ~yon wenigstens 
24 Stunden zur Verfügung steht. An der Ver­
handlung nimmt auch der Untersuchungsrichter 
teil. 

(3) Der Beschuldigte ist zur Verhandlung vor­
zuführen, es sei denn, daß· seine Vorführung 
wegen Krankheit unmöglich ist. Wird der Be­
schuldigte nicht vorgeführt, so muß er wäh­
rendder Verhandlung durch einen Verteidiger 
vertreten sein. Hat weder der Beschuldigte selbst 
noch sein gesetzlicher Vertreter einen Verteidiger 
gewählt, so ist ihm für die Verhandlung von 
Amts wegen ein Verteidiger zu bestellen. Liegen 
die Voraussetzungen des § 41 Abs. 2 vor, so ist 
dem B.eschuldigten nach dieser Gesetzess!elle ein 
Verteidiger zu bestellen. 

(4) Die Verhandlung ist nichtöffentlich. Sie 
hat sich auf die Haftfrage zu beschränken. Die 
Erreichung des Untersuchungszweckes darf durch 
die Verhandlung nicht gefährdet werden. 

(5) Zuerst trägt der Untersuchungsrichter eine 
Darstellu'ng 'des bisherigen Gang.es 'der Unter­
suchung vor. Hierauf erhlilt der Staatsanwalt das 
Wort und dann der Beschuldigte oder sein Ver­
teidiger zur Erwiderung. Dem Beschul'digten und 
seinem Verteidiger gebührt das Recht der letzten 
Äußerung. Nach diesen Vorträgen zieht sich di,e 
Ratskammer zur Beratung zurück. Die Ratskam­
mer entscheidet über die Fortdauer der Unter­
suchungshaft durch Beschluß, der vom Vorsitzen­
den mündlich zu verkünden ist. 

(6) Gegen den B·eschluß der Ratskammer steht 
dem Staatsanwalt und dem Beschuldigten die 
Beschwerde an den Gerichtshof zweiter Instanz 
offen. 

(7) Die Beschwerde ist binnen. vierzehn Tageil 
nach Verkündung des Beschlusses beim Vo,-­
sitzenden der Ratskammer einzubringen. Die 
gegen die Aufhebung der Untersuchungshaft ge­
richtete Beschw~rde hat aufschiebende Wirkung, 
wenn sie sofo+ angemeldet und binnen drei 
Tagen ausgeführt wird. 

§ 196_ (1) DJ GerichtShof zweiter Instam hat 
über die Beschwkrde ohne Verzug zu entscheiden; 
er kann zuvor Ivom Untersuchungsrichter Auf­
klärungen verl,ngen oder rasch durchführbare 
ergänzende Erhjbungen anordnen. 

(2) Der Geridhshof zweiter Instanz entscheidet 
über die Besch1erde in nichtöffentlicher Sitzung, 
wenn sie verspatet eingebra.cht oder von einer 

Person ergriffen worden ist, oder ein Beschwerd~­
recht nicht zusteht oder die darauf verzichtet hat, 
oder wenn sich der Beschuldigte schon auf 
freiem Fuß befindet. 

(3) Wird über die Beschwerde nicht schon in 
nichtöffentlicher Sitzung entschieden, so hat der 
Vorsitzende eine Verhandlung anzuordnen, zu 
der der Oberstaatsanwalt und der Verteidig,er 
zu laden sind. Der Beschuldigte ist zur Verhand­
lung nicht vorzuführen, er muß jedoch während 
der Verhandlung durch einen Verteidiger ver­
treten sein. Im übrigen gilt § 195 dem Sinne 
nach. 

§ 197. über die Aufhebung der Anwendung 
gelinderer Mittel entscheidet der Untersuchungs­
richter. Sind der Untersudlungsrichter und der 
Staatsanwalt hierüber aber verschiedener Mei­
nung, so entscheidet die Ratskammer in nicht­
öffentlicher Sitzung." 

11. Im §210 hat der Absatz 4 zu lauten: 

,,(4) Wenn sich der Beschuldigte nur gegen 
die, sei es vom Untersuchungsrichter, sei ,es von 
der Ratskammer gegen ihn verhängte Haft 
(§ 208) besmwert, hat der Gerichtshof zweiter 
Instanz so vorzugehen, als würde gegen die An­
klageschrift Einspruch erhoben." 

12. Der bisherige Inhalt des § 228 erhliIt die 
A!bsatz'bezeichnung ,,(1)"; nach ihm wird fol­
gende Bestimmung angefügt: 

,,(2) Laufbild- und Tonaufna:hmen während 
der Hauptverhandlung sind untersagt." 

13. § 283 hat zu lauten: 

,,§ 283. (1) Die Berufung kann nur gegen den 
Ausspruch über die Strafe, soweit nicht der im 
§ 281 Abs. 1 Z. 11 erwähnte Nichtigkeitsgrund 
vorliegt, und gegen den Aus'spruch über die 
privatrechtlichen Ansprüche ergriffen werden. 

(2) Wegen des Ausspruches über die Strafe 
kann die Berufung von allen zur Ergreifung der 
Nichtigkeit~beschwerde Beremtigten ergriffen 
werden, und zwar zum Nachteile des Ange­
klagten, wenn das Gericht nicht auf die strengste, 
gesetzlich zulässige Straf art erkannt, wenn es ein~ 
gesetzlim zulässige Nebenstrafe nimt verhängt 
hat, und wegen des Strafausmaßes, wenn die 
verhängte Geld- oder Freiheitsstrafe das ge­
setzlime Hö·chstmaß nicht erreicht; zugunsten des 
Angeklagten aber, wenn das Gericht nicht auf 
die mildeste 'bei Anwendung des außerordent­
lichen Milderungsrechtes zulässige Strafart er­
kannt, wenn es eine nicht zwingend vorgeschrie­
bene Nebenstrafe verhängt hat, und wegen des 
Strafausmaßes, wenn die verhängte Geld- oder 
Freiheitsstrafe das bei Anwendung des außer­
ordentlichen Milderungsrechtes zulässige Mindest­
maß übersteigt. Bestimmt das Gesetz kein Min-
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destmaß, so kann wegen des Strafausmaßes zu­
gunsten des Angeklagten Berufung ergriffen wer­
den, wenn eine Strafe das gesetzliche Mindest­
maß von Strafen dieser Art übersteigt. 

(3) Wegen des Ausmaßes der Ersatzfreiheits­
strafe kann stets zugunsten und zum Nachteil 
des Angeklagten Berufung ergriffen werden. 
Wegen des Ausspruches über die Anrechnung der 
Verwahrungs- und Untersuchungshaft kann zum 
Nachteil des Angeklagten Berufung ergriffen wer­
den, wenn eine solche Anrechnung vorgenom­
men worden ist; zugunsten des Angeklagten, 
wenn nicht die gesamte Zeit der Verwahrungs­
und Untersuchungshaft angerechnet worden ist. 

(4) Gegen die Entscheidung über die privat­
rechtlichen Ansprüche können nur der Ange­
klagte und dessen gesetzlicher Vertreter und 
Erben Berufung einlegen." 

14. Im § 452 treten in der Ziffer 1 an die 
Stelle der Paragraphenbezeichnung ,,§ 175 A:bs. 1 
Z. 2 und 3" die Bezeichnung ,,§ 175 Z. 2 und 3" 
und an die Stelle des ersten Satzes der Ziffer 3 
folgende Sätze: 

"Die Untersuchungshaft darf nur' wegen 
Fluchtgefahr oder Verdunkelungsgefahr verhängt 
werden. Die Harftprüfung obliegt auch in Ver­
fahren' vor Bezirksgerichten der Ratskammer. 
Gegen ihre Entscheidung ist kein Rechtsmittel zu­
lässig." 

15. § 453 hat zu lauten: 

,,§ 453. Zeugen sind nur dann zu beeidigen, 
wenn der Beeidigung kein gesetzliches Hindernis 
(§ 170) entgegensteht und wenn der Richter 
die Beeidigung zur überweisung eines leugnen­
den Beschuldigten für nötig hält oder wenn der 
Ankläger oder der Beschuldigte die Beeidigung 
verlangt. " 

Artikel III 

Änderungen des Gesetzes über die bedingte Ver­
urteilung 1949 

Das Gesetz ü>ber die bedingte Verurteilung 
1949, BGBI. Nr. 277, in der Fassung der Straf­
prozeßnovelle 1952, BGBI. Nr. 161, und des 
Strafrechtsänderungsgesetzes 1960, BGBI. Nr. 152, 
wird geändert wie folgt: 

1. Im § 1 Abs. 1 hat der erste Satz zu lauten: 

,,§ 1. (1) Das Gericht kann 'die Vollziehung 
aller oder einzelner Hauptstrafen vorläufig auf­
schieben, wenn es keine strengere Strafe als ein 
Jahr schweren Kerker verhängt, keine der abge­
urteilten Taten im Gesetz mit mindestens zehn 
Jahren schwerem Kerker bedroht ist und aus be­
sonderen Gründen die bloße And-rohung der 
Vollziehung allein oder in Verbindung mit 
anderen Maßnahmen zweckmäßiger scheint als 
die Vollstreckung der Strafe." 

2. Im § 2 Abs. 1 treten ip:l. ersten Satz an 
die Stelle der Worte "von ein bis drei Jahren" 
die Worte "von ein bis fünf Jahren". 

3. Im § 3 Abs. 1 haben die Z. 3 und 4 zu 
lauten: 

,,3. wenn nachtJr'äglich hervorkommt, daß der 
Verurteilte den Aufschub durch falsche Angaben 
erschlichen hat; 

4. wenn der Verurteilte aufs neue eine straf­
bare Handlung 'begeht. Doch kann das Gericht 
vom Widerruf absehen, wenn besondere Gründe 
für die Annahme sprechen, daß sich ,der Ver­
urteilte trotz der abermaligen Verfehlung künftig 
wohlverha1ten werde. W:ird vom Widerruf abge­
sehen, so hat das Gericht die Probezeit, falls sie 
kürzer bestimmt war, auf fünf Jahre zu ver­
längern. Zugleich hat es zu prüfen, ob und welche 
Weisungen neu zu erteilen sind und ob, falls 
das noch nicht geschehen sein sollte, der Verur~ 
teilte unter Schutzaufsicht zu stellen ist." 

4. Im § 14 .Albs. 1 hat die Z. 3 zu fauten: 

,,3. wenn er aufs neue eine strafbare Handlung 
begeht. Doch kann das Gericht (§ 16 Abs. 1) 
vom Widerruf absehen, wenn besondere Um­
stände für die Annahme sprechen, daß sich der 
Verurteilte trotz der ibermaligen Verfehlung 
künftig wohlverhalten werde. Wird vom Wider­
ruf abgesehen, so hat das Gericht die Probezeit, 
falls sie kürzer bestimmt war, auf fünf Jahre 
zu verlängern. Zugleich hat es zu prüfen, ob 
und welche Weisungen neu zu erteilen sind und 
ob, falls das noch nicht geschehen sein sollte, 
der Verurteilte unter Schutzaufsicht zu stellen 
ist. " 

Artikel IV 

übergangsbestimmungen 

Die gegenüber dem bisher geltenden Recht 
milderen Bestimmungen des Artikels I sind auch 
anzuwenden, wenn zwar bereits vor dem In­
krafttretendiesesBurrdesgesetzes .eine Strafver­
fügung erlassen oder das Urteil erster Instanz 
gefällt worden ist, die gerichtliche Entscheidung 
jedoch später beseitigt wird. 

In Ansehung einer vordem Inkrafttreten die­
ses Bundesgesetzes begangenen übertretung nach 
; 312 StG. richtet sich die Anklageberechtigung 
~ur dann nach dem neuen Recht, wenn in die­
sem Zeitpunkt noch kein Strafantrag des öffent­
lichen Anklägers vorliegt. 

Artikel V 

Vollzugsklausel 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Justiz betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen 

I Einleitung 

Die Bemühungen um ,die Gesamtreform des 
österreichischeb Strafrechts wurden in der zwei­
ten Republik lim Jahre 1954 wieder aufgenom­
men. Sie führt~n zu den Vorschlägen die von der 
Strafrechtskonimission in erster Lesung 1960 

d . . \ L un In zweIter esung -1962 erstattet wurden, 
zum Minister~alentwurf 1964, der zur Begut­
achtung ausgJsendet wurde, und weiter zum 
MinisteriaJen~urf 1966 und zur Regierungs­
vorlage 1968. Die Arbeiten an der Gesamtreform 
werden auch weiterhin mit aller Kraft vorange­
tri,ehen werden. Die am 21. April 1970 gebildete 
Bundesregierubg hat in ihrer Regierungs­
erklärung vorrl27. Apri11970 ihrer überzeugung 
Ausdruck ge~c!ben,daß die langjährigen Be­
mühungen urh eine Gesamtreform des öster­
reichischen St+frechtes in dieser Gesetzgebungs­
periode ihren ertfolgreichen Abschluß finden 
werden. Inder Regierungserklärung hat die 
B~~d.esr~ierufg :.uch ihr~ Entsch}ossenheit he­
krafttgt, Ihren großtmöghchen BeItrag dazu zu 
leisten. Aber auch hei Wiederaufnahme und 
zügiger Fortsetzung der parlamentarischen Be­
ratungen über I den Strafgesetzentwurf kann nicht 
damit gerechnttt werden, daß das neue St~afgesetz 
schon in unmjttelbarer Zukunft in Kraft treten 
wird. Aber eS~ibt Reformen, die nicht mehr auf­
geschoben we den dürfen. 

Entsprechen es gilt für das Gebiet des Straf­
verfahrens. Dias Bundesministerium für Justiz 
hat den Entwurf eines umfassenden Strafprozeß­
änderungsgese~es im Jahre 1965 zur Begut­
achtung versendet. Auch dieses Gesetzesvorhaben 
wird mit Nachdruck weitel'betrieben. Aiber auch 
hier wird einige Zeit vergehen, bis diese zahl­
reiche Punkt~ betreffende Umgestaltung der 
Strafprozeßordnung Gesetz geworden sein wird. 
Und auch hiJr sind manch,e Reformen unauf-
.schie'bbar. 'I ' 

Der vorliegende Entwurf will diesen dringen­
den Bedürfnis~en genügen. Damit entspricht er 
der einstimm~gen Entschließung des National­
rates vom 2.,1 Juni 1954, die das Bundesmini­
sterium für Justiz unter anderem aufgefordert 
hat, dringende Teilreformen des Strafrechts im 

Hinblick auf die Gesamtreform ohne Zeitverlust 
zu verwirklichen. Der Gesetzgeber hat dem schon 
w.iederholt, so zuletzt auf dem Gebiet des 
materiellen Strafrechts durch das Strafrechts­
änderungsgesetz 1968, BGB!. Nr. 74, und auf dem 
Gebiet des Prozeßrechts durch den verfahrens,. 
rechtlichen Teil dieses Gesetzes und des Einfüh­
rungsgesetzes zum Strafvollzugsgesetz 1969, 
BGBl. Nr. 155, entsprochen. 

Zum Inhalt des vorliegenden Entwurfes und 
seiner Dringlich;keit einleitend einige Hinweise 
in groben Umrissen: 

Nach dem geltenden 'Strafgesetz aus dem Jahre 
1852 (im wesentlichen nur eine Neuredaktion 
des Strafgesetzes aus dem Jahre 1803) ~ind eine 
Reihe von Handlungen strafbar, die nach der 
Rechtsauffassung der Gegenwart keine Bestrafung 
rechtfertigen. Es geht nicht an, diese Straf­
drohungen so lange anzuwenden, ibis die Gesamt­
reform des Strafrechts mit einem neuen Straf­
gesetzbuch ahgeschlossen werden kann. Das 
widerspräche der kriminalpolitischen Vernunft, 
der Gerechtigkeit und der Menschlichkeit. Würde 
man Menschen wegen eines solchen Verhaltens 
weiterhin bestrafen, nur weil umfangreiche Kom­
plexe anderer Normen noch nicht ahschließend 
neu gefaßt sind, so könnte das weder von den 
Betroffenen noch von der Bevölkerung verstan­
den werden. Solche Strafbestimmungen müssen 
unverzüglich aufgehoben werden. Unter diesem 
Gesichtspunkt schlägt der vorliegende Entwurf 
die Beseitigung der Strafdrohungen gegen nicht 
qualifizierte gleichgeschlechtliche Unzucht, gegen 
Unzucht mit Tieren, gegen Ehebruch und gegen 
die sogenannte EhestörJJng vor. Diese Bestim­
mungen erfüllen keine kriminalpolitische Funk­
tion und widersprechen, der Auffassung unserer 
Zeit üher Aufgaben und Grenzen des Strafrechts. 
Die Sonderbestimmung des alten Strafgesetzes 
über wörtliche Amtsehren'beleidigung ist als un­
gerechtfertigter Rest dbrigkeitsstaatlicher Vor­
stellungen mit dem demokratischen Selbstver­
ständnis der Bevölkerung nicht zu vereinbaren 
und soll daher entfallen. Durch, eine entspre­
chende Regelung des Anklagerechts soll jedoch 
gewährleistet werden, daß die Amtsorgane nicht 
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um den' Schutz kommen, den sie bei der Aus­
übung ihrer Berufspflidlten brauchen und der 
sadllich gerechtfertigt ist. Von der Neuregelung 
ist zu erwarten, daß sie dazu beitragen wird, das 
VertraUen der Bevölkerung in die öffentlidlen 
Organe zu stärken und damit günstigere V oraus­
setzungen für deren Wirken zu schaffen. Durch 
neue Strafdrohungen gegen gleichgeschlechtlidle 
Prostitution und Werbung für gleichgeschledlt­
liehe Unzucht soll dafür gesorgt werden, daß 
aus der Beschränkung der Strafdrohung gegen 
gleichgeschlechtliche Unzucht kein Schaden ent-
steht. ' 

Unaufschieb!bar ist da und dort aber auch eine 
Verstärkung des Strafschutzes. Erfahrungen der 
letzten Jahren lassen es angezeigt scheinen, die 
Bestimmungen der Strafgesetzentwürfe gegen 
passive und aktive Beamtenbestechung schon jetzt 
in Kraft zu setzen. Daß es im österreichisdlen 
Strafgesetz keine Strafdrohung gegen Tier­
quälerei gibt und solche Taten auch bei größter 
Rohheit fast ausnahmslos nur verwaltungsbe­
hördlich geahndet werden können, wird seit 
langem in weiten Kreisen der Bevölkerung als 
Mangel empfunden. Ereignisse, die sich in den 
letzten Jahren zum Beispiel im Zusammenhang 
mit der modernen Entwicklung des Verkehrs 
und der Tiertransporte ereignen, legen es nahe, 
diese Lücke ohne weiteres Zuwarten zu schließen. 

Die derzeit geltende Regelung der bedingten 
Strafaussetzung wird als unbefriedigendempfun­
den. Der Oberste Gerichtshof hat in seinem 
Wahrnehmungsbericht für ,das Jahr 1968 ange­
regt, dem durch Vorwegnahme von Bestimmun­
gen aus dem Strafgesetzentwurf abzuhelfen. Bei 
der besonderen kriminalpolitischen Wichtigkei~ 
des bedingten Strafnachlasses und seiner Bedeu­
tung für die tägliche Praxis soll audl diese Neu­
regelung sofort erfolgen. 

Auf dem Gebiet des Strafprozeßrechts steht 
die Regelung der Untersuchungshaft seit langem 
im Brennpunkt der Kritik. Die Rechte des Ver­
dächtigen oder Beschuldigten zur Verteidigung 
seiner Freiheit sind zu wenig ausgebaut. Das 
zeigt unter anderem auch die Rechtsvergleichung 
und wird durch die Verpflichtungen, die öster­
reich aus dem Beitritt zur Europäischen Kon­
vention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten erwachsen sind, unterstrichen. 
Jüngst hat die Ständige Vertreterversammlung 
der österreichischen Rechtsanwaltskammern in 
einer Resolution Reformen auf diesem Gebiet 
dringend verlangt. 

Nimmt man die Freiheit des einzelnen als 
Grundrech,t ernst, so kann man nicht verkennen, 
daß eine Modernisierung der ihrer Entstehungs­
zeit verhafteten Bestimmungen der österreichi­
schen Strafprozeßordnung ebenfalls unaufschieb­
bar geworden ist. Insbesondere soll die Unter­
suchungsha:ft in Zukunft durch den Einsatz ge7 

linderer, jedoch hinlänglicher Mittel vermieden 
werden können, sollen die obligatorische Unter­
suchungshaft entfallen, das Vorliegen der H~ft­
gründe in einem Haftprüfungsverfahren mit 
mündlicher Verhandlung auf Antrag oder von 
Amts wegen überprüft und die Dauer der Un­
tersuchungshaft nach der Höhe der bevorstehen­
den Strafe, aber auch absolut begrenzt werden. 
In diesem Zusammenhang sollen dem Verteidiger 
die nötigen Informationen durch freieren Ver­
kehr mit dem Beschuldigten und gesicherte Ak­
teneinsicht gewährleistet werden. 

Oie in diesem Entwurf zusammengefaßten 
Vorschläge werdendmch ihre Dringlichkeit ver­
einigt. Ihr kann umso leichter Rechnung ge­
tragen werden; als ,die gegenstäridlichen Fragen 
und ihre Lösungen durchwegs (von den kraft 
Gesetzes dazu berechtigten Stellen) bereits sehr 
eingehend begutachtet worden sind. Die mate­
riellrechtlichen Bestimmungen sind zumeist dem 
Ministerialentwurf 1966 wörtlich entnommen 
oder passen dort vorgesehene Regelungen dem 
geltenden Recht an. Auch die Frage der Straf­
barkeit des Ehebruchs wurde in den Stellung­
nahmen zum Ministerialentwurf 1964 ausführlich 
erörtert. Dieser Entwurf war zur Begutadltung 
ausgesendet worden, wohei den zahlreichen Be­
gutachtungsstellen einschließlich der Gerichte 
eine ausreichende Begutachtungsfrist zur Ver­
fügung stand, die auch genützt wurde. Die 
zahlreichen, zum Teil sehr umfangreichen und 
ins Detail gehenden Stellungnahmen zeugen da­
von. Im Ministerialentwurf 1966 wurden die 
zahlreich erstatteten Äußerungen, die im Grund­
sätzlichen fast durchwegs positiv waren, sorg­
fältig erwogen und zu einem guten Teil berück­
sichtigt. 

Die strafprozessualen Bestimmungen des vor­
liegenden Entwurfes beruhen auf dem Entwurf 
eines StrafprozeßänderulJigsgesetzes 1965 und be­
halten die Kußerungen im Auge, die zu diesem 
Gesetzesvorha'ben nach einem gleichfalls ausge­
dehnten und' umfassenden Begutachtungsverfah­
ren abgege'ben worden sind. 

Die internationale Entwicklung, in~besondere 
auch in der Bundesrepuhlik Deutschland, hat die 
Gedanken, auf denen die Ministerialentwürfe 
für ein neues 'Strafgesetzbuch 1966 und für ein 
Strafprozeßänderungsgesetz 1965 beruhten, in­
zwischen bestätigt und zum Teil über sie hinaus­
gewiesen. Die hier vorgeschlagenen Regelungen 
entsprechen, rechtsvergleichend beurteilt, dem 
europäischen Standard. 

Zu Artikel I 

Zu Punkt 1 (§ 103 StG): 

In der Praxis haben sich Schwierigkeiten daraus 
ergeben, daß in Fällen eines Mißbrauchs der 
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Amtsgewalt nach § 101 StG., in denen der Täter 
einen Vermögensvorteil für seine Tat erhalten 
hat, dieser Vermögensvorteil nicht für verfallen 
erklärt werden konnte, weil eine entsprechende 
Gesetzesbestimmung fehlt. 

Der vorliegende Entwurf will daher für solche 
Fälle Vorsorge treffen, wobei die vorgeschlagene 
Verfallsbestimmung dem geltenden § 104 StG. 
und dem Art. II des Antikorruptionsgesetzes 
BGBl. Nr. 116/1964 nachgebildet worden ist. 

Für die strafbare Handlung ist die Zuwendung 
empfangen, wenn sie eine Belohnung für die 
Tat darstellt. Gleichgültig ist es, ob die Zuwen­
dung im voraus oder erst im nachhinein gegeben 
worden ist und oIb sie dem Täter vorher ver­
sprochen war oder nicht. Jedenfalls soU der 
Rechtsbrecher nicht im Genuß eines solchen 
Vermägensvorteils tblerben. Besitzt er die ur­
sprüngliche Zuwendung noch, so ist sie für ver­
f.rllen zu erklären. Andernfalls ist er zur Zah­
lung eines Geldbetrages zu verurteilen, der 
ihrem Wert entspricht. 

Zu P,unkt 2 (§ 104 StG.): 

Der vorliegende Entwurf erlaßt im Anschluß 
an das geltende Recht sowohl die passive Be­
stechung in Amtssachen als auch die Geschenk­
annahme im engeren Sinn, das heißt das For­
dern, Annehmen oder Sichversprechenlassen eines 
Vermögensvorteils für eine korrekte Amtshand~ 
lung. Entsprechend den Empfehlungen der Straf­
rechtskommission soH der Anwendungsbereich 
dieser Strafbestimmungen in mehrfacher Rich­
tung erweitert und für die passive Bestechung 
auch die Strafdrohung gegenüber dem geltenden 
Recht verschärft werden. 

Der in der Lehre und in ausländischen Gesetz­
gebungen als passive Bestechung in Amtssachen 
bezeichnete Unterfall des vorliegenden Deliktes 
wird im § 104 StG. dahin umschrieben, daß 
ein Beamter dadurch, daß er ein Geschenk un­
mittelbar oder mittelbar annimmt oder sonst 
sich daher einen Vorteil zuwendet oder ver­
sprechen läßt, bei Führung seiner Amtsgeschäfte 
sich zu einer Parteilichkeit verleiten läßt. Der 
vorliegende Entwurf spricht demgege'nüber im 
Abs. 1 von einem ,;Beamten, der für die pflicht­
widrige Vornahme oder / Unterlassung einer 
Amtshandlung von einem anderen für sich oder 
einen Dritten einen Vermögensvorteil fordert, 
annimmt oder sich versprechen läßt", und be­
stimmt dazu im A'bs. 4 näher, was im Sinn dieser 
Vorschrift als "Amtshandlung" anzusehen ist, 
nämlich "jede Rechtshandlung, die ein Beamter 
im Namen des Bundes, . eines Landes, eines Ge­
meindeverbandes, einer Gemeinde oder einer 
anderen Person des öffentlichen Rechtes als deren 
Organ vornimmt". Hierin liegt zunächst eine 
Einschränkung gegenüber dem geltenden Recht; 

denn zur "Führung der Amtsgeschäfte" in 
dessen Sinn gehören nicht bloß Rechts­
handlungen, sondern auch Verrichtungen rein 
tatsächlicher Art. Ob daher zum Beispiel 
Tätigkeiten, die die Entscheidung eines anderen 
Amtsträgers vorbereiten, wie etwa die Erstattung 
von Vorschlägen oder die Zusammenstellung von 
Unterlagen (vgl. SSt. XIV/59, XIX/7S), unter 
das Tatbild fallen, wird künftig insbesondere 
danach zu 'beurteilen sein, ob bei diesen Tätig­
keiten von Rechtshandlungen eines Amtsträgers 
gesprochen werden kann. In Fällen, in denen 
diese Prüfung zu einem negativen Ergebnis 
führt, hat es, sofern nicht ein anderes "Delikt 
zum Zug kommt, bei der bloß disziplinären 
Ahndung sein Bewenden. Das erscheint innerhalb 
dieser Randzonen der im engeren Sinn amt· 
lichen Tätigkeit umsomehr gerechtfertigt, als der 
vorliegende Entwurf auf der anderen Seite weit 
strafwürdigere Fälle, deren Tatbildmäßigkeit bis­
her umstritten war, eindeutig einbezieht: Da­
durch, daß gemäß A'bs. 4 als Amtshandlung 
je denamens der dort genannten öffentlich­
rechtlichen Personen von deren Organen vor­
genommene Rechtshandlung anzusehen ist, wird 
klargestellt, daß tatbildmäßig sowohl Handlun­
gen im Rahmen der Hoheitsverwaltung als auch 
Handlungen im Rahmen der P r i v a t wir t­
s c h a f t s ver wal tun g sein können. Diese 
Klarstellung entspricht der Notwendigkeit, der 
Ausübung der verschiedensten privatwirtschaft­
lichen Tätigkeiten durch Organe der Personen 
des öffentlichen Rechtes durch eine Weiterent­
wicklung der Strafgesetze Rechnung zu tragen. 

Das Merkmal der Parteilichkeit ersetzt der 
vorliegende Entwurf in übereinstimmung mit 
dem geltenden deutschen und Schweizer Recht 
und dem Entwurf vom Jahre 1927 durch das der 
Pflichtwidrigkeit des Handeins. Die G~genüber­
stellung von pflichtwidrigem (Abs. 1) und 
pflichtgemäßem (Abs. 2) Handeln ist der Gegen­
überstellung von Parteilichkeit und Ausübung 
des Amtes nach Pflicht, wie sie das geltende 
Recht aufweist, schon um ihrer Lückenlosigkeit 
willen vorzuziehen. 

Mit Strafe bedroht wird der Beamte, der für 
die pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung 
einer Amtshandlung "von einem anderen für sich 
oder einen Dritten einen Vermögensvorteil for­
dert, annimmt oder sich versprechen läßt". Nach 
den Empfehlungen der Strafrechtskommission 
sollte an dieser SteHe nicht auf einen Vermögens­
vorteil, sondern auf ein Entgelt abgestellt wer­
den. Hiedurch würde jedoch der Anwendungs­
bereich dieser Bestimmung gegenüber dem gel­
tenden Recht in unerwünschter Weise einge­
schränkt. Der Begriff des Entgelts setzt voraus, 
daß sich die vermögenswerte Zuwendung als eine 
G e genleistung darstellt. Abgesehen davon, daß 
diese Voraussetzung hei den hier in Betracht 
kommenden Zuwendungen vielfach nur schwer 
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nachgewiesen werden könnte, kann sie auch nicht 
schlechthin als geeignetes Unterscheidungsmerk­
mal für die Abgrenzung strafwürdiger von nicht 
strafwürdigen Fällen anerkannt werden. Insbe­
sondere könnten Zweifel darüber entstehen, ob 
etwa eine Zuwendung, die außer jedem Verhält­
nis zu einem verschafften Vorteil steht, über­
haupt als Gegenleistu~g für das Verschaffen die­
ses Vorteils angesprochen werden dürfte. Maß­
gebend soll vielmehr ausschließlich sein, daß der 
Vorteil für die Tätigkeit des Beamten diesem 
oder einer anderen Person für ihn zugewendet 
werden soll und daß er einer Bewertung in Geld 
zugänglich ist. Die Annahme anderer Vorteile 
soll hingegen künftig der disziplinären Ahndung 
überlassen bleiben. 

Ob die Tathandlung vor oder na eh Vor­
nahme oder Unterlassung der Amtshandlung ge­
setZt wird, soll g'·leichgültig bleiben. Denn auch 
die Annahme einer Zuwendung oder Leistung 
für ein fr ü h .e res Verhalten ist geeignet, bei 
s p ä t e ren Amtshandlungen die wünschens­
werte Unbefangenheit zu .beeinträchtigen und für 
die Zukunft den Boden für eine Pflichtwidrigkeit 
zu GunS'ten des Geschenkgebers zu bereiten; 
Ülberdies könnte bei dem Zwielicht, in das Be­
sprechungen und Abmachungen der hier in Be­
tracht kommenden Art zumeist gehüllt sind, der 
Nachweis des Zeitpunkts, in dem die Zuwendung 
oder Leistung gefordert oder versprochen wurde, 
oft nicht einwandfrei erbracht werden. 

Schon nach dem geltenden Recht wird ein 
Beamter wegen Geschenkannahme in Amts­
sachen nach § 104 StG. nur bestraft, wenn er 
sich nicht durch die Pflichtwidrigkeit seiner 
Amtshandlung des - schwereren - Verbrechens 
na.ch § 101 StiG. schuldig gemacht hat. Trifft dies 
zu, ~o kommt die Gescherrkannahme 'lediglich als 
Erschwerungsumstand bei der Strafzumessung in 
Betracht. Die Neufassung des § 104 könnte das 
in Zweifel stellen. Desha~b soll eine Subsidiari­
tätsklausel in das Gesetz aufgenommen werden. 

Der Unwert des Mißbrauchs 'der Amtsgewalt 
nach § 101 StG. wiegt wegen der nach dieser 
Gesetzesstelle erforderlichen Schädigungsabsicht 
schwerer als der erste Fall des § 104. Die Straf­
drohung fiir dieses Delikt muß zwischen der für 
den strafwürdigeren Mißbrauch der Amtsgewalt 
(§ 103) und der für die minder strafwürdige 
Geschenkannahme ,für pflichtgemäße Amtsaus­
übung (Abs. 2 des vorgeschlagenen § 104 neu) die 
richtige Mitte halten. Das trifft für die von der 
Strafrechtskommission und den Entwürfen vor­
gesehene Obergrenze von drei Jahren zu. Deshalb 
übernimmt sie der vorliegende Entwurf, obwohl 
sie aus dem überkommenen System der Strafdro­
hungen im ersten Teil des geltenden Strafgesetzes 
herausfällt. Mit der Untergrenze von sechs 
Monaten wird der Strafrahmen weit genug ge­
halten, um die Anwendung des außerordent-

lichen Milderungsrechtes nur selten nötig zu 
machen. 

Hervorzuheben ist, daß derjenige, der den 
Beamten durch Anbieten oder Versprechen des 
Vermögensvorteils zur Begehung des Delikts be­
stimmt, nicht wegen Anstiftung (§ 5), sondern 
nur nach der Sonderbestimmung des § 105 (Be­
amtenhestechung) verfolgt werden kann. 

Nach Abs. 2 der vorliegenden Bestimmung 
macht sich ein Beamter strafbar, der für die 
pflicht g e m äße Vornahme oder Unterlassung 
einer Amtshandlung von einem anderen für sich 
oder einen Dritten einen Vermögensvorteil for­
dert, annimmt oder sich versprechen läßt. 

Durch diese Fassung des Tatbildes wird der 
Anwendungsbereich der Bestimmung gegenüber 
dem der entsprechenden Vorschrift des geltenden 
Strafgesetzes 'beträchtlich erweitert. § 104 StC. 
bedroht Beamte, die, um ihr Amt nach Pflimt 
auszuüben, ein Geschenk unmittdbar oder mit­
telbar annehmen, oder sonst sich daher einen 
Vorteil' zuwenden oder versprechen lassen, nur 
soweit mit Strafe, als das Amt "bei Verwaltung 
der Gerechtigkeit, :bei Dienstverleihungen, oder 
hei Entscheidungen über Öffentliche Angelegen­
heiten" ausgeübt wird. Eine ähnliche Einsmrän­
kung hatte noch der Kommissionsentwurf erster 
Lesung vorgesehen. Sie würde jedoch Iden Kreis 
der Personen, die sich durm Geschenkannahme 
strafbar machen, zu eng ziehen. Wer für die 
pflichtgemäße Vornahme oder Unterlassung einer 
Amtshandlung einen Vermögensvorteil fordert, 
annimmt oder sich versprechen läßt, ist auch 
dann strafwürdig, wenn sich die Tat nicht auf 
eine Handlung im Rahmen der Gerichtsbarkeit, 
von: üienstvetlleihungen oder Entscheidungen 
über öffentliche Angelegenheiten hezieht. Die 
große Bedeutung der pr.ivatwirtschaftlichen Auf­
gaben, die heute von öffentlimen Dienststellen 
wahrgenommen werden, hat Machtstellungen ge­
schaffen, die der Bestechlichkeit Vorschuh geben. 
Man würde der Bedeutung dieser Geschäftstätig­
keit nicht gerecht, wohlte man die Straflbarkeit 
der Ges;chenkannahme auf den im geltenden 
Recht genannten oder einen ähnlich eng um­
s.chriebenen Personenkreis beschränkt lassen. Im 
Einklang mit diesen Erwägungen ist die Straf­
rechtskommission in zweiter Lesung ohne Gegen­
stimme von der Empfehlung der ersten Lesung 
wieder abgegangen und hat die grundsätzliche 
un·einges.chränkte Strafwürdigkeit dieser Fälle an­
erkannt. Dem folgt der vorliegende Entwurf. 

Da das Tatbild des Deliktes im übrigen bis auf 
das Merkmal der Pflichtgemäßheit der Vornahme 
oder Unterlassung der Amtshandlung, das jedoch 
keiner weiteren Erläuterung bedarf, dem des 
Deliktes nach Abs. 1 entspricht, kann auf die 
Ausführungen zu Abs. 1 verwiesen werden. Als 
Strafe dieses im Verhältnis zur passiven Beste­
chung im engeren Sinn ungleich minder straf-
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würdigen Falles ist Kerker von drei Monaten 
bis zu einem Jahr vorgesehen. Damit wird die 
Obergrenze der Straf drohung des geltenden 
Rechts ebenso beibehalten, wie das die Ministe­
rialentwürfe und die Regierungsvorlage 1968 
für diesen Deliktsfall getan haben. 

Wenn der Gesetzgeber die Bestimmungen über 
die Geschenkannahme durch einen Beamten 
strenger faßt, so darf er doch den Bogen des 
Strafrechts nicht überspannen. Zwar werden 
bloße Gefälligkeiten, wie etwa die gelegentliche 
unentgeltliche Mitbeförderung eines Beamten in 
einem Privatkraftwagen, oder die überreichung 
von Taschenkalendern und ähnlichen gering­
wertigen Aufmerksamkeiten aus Anlaß des 
Jahreswechsels bei einem pflichtgetreuen Amts­
organ schon deshalb nicht tatbildmäßigsein, weil 
diese Vermögensvorteile nicht für die Amts­
führun'g, sondern aus Rücksichtnahme auf all­
gemeine gesellschaftliche Gepflogenheiten zuge­
wendet werden. Um jedoch zu verhindern, daß 
auch Fälle, in denen die Verhältnisse nicht so klar 
liegen wie in den gegebenen Beispielen, für die 
aber andererseits elne allfällige disziplinäre Ahn­
dung als ausreichend angesehen werden muß, 
gerichtlich geahndet werden müssen, bedarf es 
einer weiteren Einschränkung der Strafdrohung. 
Hat der Täter für die pflichtgemäße Vornahme 
oder Unterlassung einer Amtshandlung nur einen 
geringfügigen Vermögensvorteil angenommen 
oder sich versprechen lassen, so soll die Strafbar­
keit davon abhängen, ob eine Bestrafung gebo­
ten ist, um den Täter von künftigen Verfehlun­
gen abzuhalten. (Von der gleichen Voraussetzung 
wird im § 108 Abs. 2 des Strafvollzugsgesetzes 
die Bestrafung von Ordnungswidrigkeiten ab­
hängig gemacht.) 

Auf die Geringfügigkeit des Vermögensvorteils 
wurde schon in Art. II Abs. 2 des Antikorrup­
tionsgesetzes, BGBL 1964, Nr. 116, abgestellt.' 
Im neuen § 104 StG. wird die Grenze ebenso wie 
dort zu ziehen sein. HieduJ:"ch wird eine sach­
angemessene und zweckentsprechende Behand­
lung auch der Bagatellfälle gewährleistet. Die 
n;;here Herausarbeitung muß der Rechtsprechung 
überlassen bleiben. Die Judikatur zur Entwen­
dung, die darauf abstellt, ob der Wertbetrag die 
ni ederste nach dem Gesetz mögliche Geldstrafe 
(derzeit 50 S) erreicht, wird dabei wegen der ganz 
anderen Struktur des Deliktstypus und' der ratio 
der Ausnahmebestimmung allerdings nicht rich­
tungsweisend sein können. 

Hinsichtlich der Verfallsbestimmungen darf 
auf die Erläuternden Bemerkungen zu Punkt 1 
verwiesen werden. 

Neben der im vorliegenden Entwurf vorge­
schlagenen Verschärfung des § 104 durch die 
A uswcituilg auf alle Beamte und durch die Er­
höhung der Strafdrohung im Falle der sogenann-

ten passiven Bestechung sehen die Strafgesetz­
entwürfe eine Einschränkung des § 101 auf den 
Bereich der Hoheitsverwaltung und auf Rechts­
handlungen vor. Für andere Verhaltensweisen 
als Rechtshandlungen und für den Bereich der 
Privatwirtschaftsverwaltung soll durch den ver­
schärften § 104, durch eine zu schaffende gene­
relle Strafschärfung bei den sogenannten un­
eigentlichen Amtsdelikten und mit disziplinären 
Maßnahmen das Auslangen gefunden werden. 
Hierauf soll jetzt schon hingewiesen werden, 
damit die erst im Zuge der Gesamtreform vorzu­
nehmende Knderung des § 101 nicht etwa als 
eine Milderung der Bestimmungen gegen den 
Mißbrauch der Amtsgewalt mißdeutet werde. 
Eine solche Knderung des § 101 kann nicht schon 
jetzt, also außerhalb der Gesamtreform vorge­
nommen werden. Denn es müßten gleichzeitig 
nicht nur die oben erwähnte generelle Straf­
schärfungsbestimmung für die unechten Amts­
delikte geschaffen werden, sondern auch die in 
verschiedenen Bestimmungen des Strafgesetzes 
und in strafrechtlichen Nebengesetzen bereits 
vorhandenen Strafschärfungen für solche un­
eigentliche ,Amtsdelikte [zum Beispiel bei der 
Veruntreuung (§ 181), bei der 'Verleumdung 
(§ 210 lit. c letzter Fall) und im Gesetz vom 
6. April 1870, RGBL Nr. 42, zum Schutze des 
Brief- und Schriftengeheimnisses (§ 1 Abs. 1 
erster Fall)] beseitigt werden. Alle diese Knde­
rungen aber schon jetzt durchzuführen, würde 
den Rahmen des vorliegenden Entwurfes spren­
gen. 

Zu Punkt 3 und 8 (§§ 105 und 311 StG.): 

In Ergänzung zu der Strafbestimmung gegen 
passive Bestechung (§ 104) bedarf es auch einer 
solchen gegen aktive Bestechung. Der Kreis der 
Personen, deren Bestechung mit Strafe bedroht 
wird, soll der gleiche sein wie im § 104. Die 
Tathandlung besteht darin, daß einer solchen 
Person ein. Vermögensvorteil angeboten, ver­
sprochen oder gewährt wird, damit sie sich 
pflichtwidrig verhalte. Bezüglich der Personen, 
auf die sich die strafbare Handlung bezieht, und 
der Art ihrer pflichtwidrigen Handlung darf auf 
die Erläuternden Bemerkungen zu§104 ver­
wiesen werden. 

Zum Unterschied vom neu gefaßten § 104 soll 
hier nur eine Bestechung zum Zweck einer 
p f I ich t w i d r i gen Handlung mit Strafe 
bedroht werden. Es entspricht dies den im gel­
tenden Recht vorgesehenen Straf drohungen 
gegen aktive Bestechung von Beamten (§§ 105, 
311 StG.), wonach nur strafbar ist, wer einen 
Beamten "zu einer Parteilichkeit oder zur Ver­
letzung der Amtspflicht zu verleiten sucht". Auf 
der subjektiven Tatseite verlangt der Entwurf 
die Absicht des Täters, daß der Bestochene sich 
pflichtwidrig verhalte. 
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Die Strafdrohung ist Kerker von drei Mona- nen, die unter bJstimmten äußeren Umständen 
ten bis zu einem Jahr. Nach Abs. 2 wirkt es gleichgeschlechtliche Akte als Ersatzhandlungen, 
jedoCt~ qualifizierend, wenn ein Amtsträger in aus sexueller Neugier oder anderen Gründen 
Vollziehung der Gesetze oder sonst bei Behand- vornehmen, werden dadurch in ihrer Fähigkeit 
lung einer öffentlichen Angelegenheit bestochen und Neigung zum heterosexuellen Verkehr nicht 
wird. Die Wendung "in Vollziehung der Ge- beeinträchtigt. Lediglich Personen im noch präg­
setze" bringt - ebenso wie im § 1 des Amts- baren Alter müssen vor gleichgeschlechtlichen 
haftungs gesetzes, BGBl. Nr. 20/1949, nach herr- Erlebnissen geschützt werden, die sie auf Homo­
schender Auffassung - zum Ausdruck, daß der sexualität festlegen könnten. Abgesehen von 
Gegenstand der Amtshandlung eine Rechtshand- diesem (strafrechtlich in der Tat relevanten) 
lung im Rahmen der Gerichtsbarkeit oder der Sonderfall ist die Strafdrohung gegen gleich­
Hoh~itsverwa~tung ist. Unter den Begriff "Be- geschlechtliche Handlungen zum Schutz eines der 
handlung einer öffentlichen Angelegenheit" fal- . Partner überflüssig. 
len darüber hinaus auch wichtige wirtschaftliche 
Verfügungen, so zum Beispiel der Erwerb von Aber auch außerhalb dieser Beziehung hat die 
Fahrzeugen für das Bundesheer. Wegen der be- Tat keine Wirkungen auf gesellschaftliche Be­
sonderen Gefährlichkeit, die mit einem solchen lange, die eine Bestrafung rechtfertigen würden . 

. Verhalten für die Allgemeinheit verbunden ist, Homosexuelle Handlungen berühren als Tat­
ist die Strafdrohung hier Kerker von sechs Mo- sachen der Intimsphäre (des Geschlechtslebens) 
naten bis zu drei Jahren. einzelner keine mitmenschlichen oder gesell­

schaftlichen Interessen, die vom Strafrecht zu 
Die Subsidiarität der Strafdrohung soll wie im schützen wären. Auch Beispielswirkungen sind 

.§ 104 StG. ausdrücklich klargestellt werden. nicht ernstlich zu befürchten. Die heterosexuelle 

Zu Punkt 4, 5 und 6 (§§ 128, 129 und 130 StG;): 

1. Schon seit mehr als einem Jahrhundert wer­
den einfache, das heißt ohne Vorliegen besonde­
rer qualifi~ierender Umstände begangene, homo­
sexuelle Handlungen in vielen Ländern Euro­
pas - insbesondere unter dem Einfluß des Code 
Napoleon - nicht mehr bestraft. Der Kreis der 
Staaten, die an der Strafbarkeit zunächst fest­
hielten, wurde immer kleiner. Heute wird die 
einfache gleichgeschlechtliche Betätigung als solche 
in Europa außer in österreich nur noch in Finn­
land, in der Sowjetunion, in Jugoslawien und in 
Rumänien bestraft. Zuletzt wurde die Strafbar­
keit 1967 - wenn auch mit gewissen Einschrän­
kungen - in England und 1969 in der Bundes­
republik Deutschland aufgehoben. Im deutschen 
Sprachraum steht österreich mit der Straf­
drohung heute allein. 

Die österreichische Strafrechtskommission hat 
schon im Jahre 1957 beschlossen, daß sie besei­
tigt werden solle; gleichgeschlechtliche Handlun­
gen sollten nur unter bestimmten Voraussetzun­
gen (insbesondere wenn die Tat die Entwicklung 
junger Menschen" gefährden kann) strafbar blei­
ben. Dieser Beschluß wurde nach eingehenaer 
Debatte und Anhören von acht Sachverständigen 
in erster und in zweiter Lesung mit großer 
Mehrheit gefaßt. 

In der Tat sprechen zwingende Gründ"e dafür, 
die Strafdrohung fallen zu lassen. Sie ist krimi­
nalpolitisch wertlos, ja schädlich. 

Der erwachsene Mensch ist in seiner Trieb­
richtung erfahrungsgemäß nicht mehr veränder­
bar. Ein Homosexueller' wird durch gleich­
geschlechtlichen Umgang schon deshalb nicht ge­
schädigt, weil er bereits homosexuell ist. Perso-

Struktur der Gesellschaft ist hinlänglich gefestigt. 
Das wird durch die Erfahrung in den Ländern, 
die auf die Bestrafung verzichtet haben, bestätigt. 
Haben die in Frage stehenden Handlungen keine 
sozialschädlichen Auswirkungen, so müssen sie 
aber schon deshalb straflos bleiben. Es ist nicht 
die Aufgabe des Strafrechts, die geschlechtliche 
Sittlichkeit um ihrer selbst willen unter Straf­
schutz zu stellen. Die Freiheit des einzelnen 
schließt seine moralischen Urteile, Haltungen und 
Entscheidungen- in sich, soweit sie keine schädi­
genden Auswirkungen für andere haben. über- . 
dies ist die Straf drohung homosexuell veranh;;­
ten oder in der Richtung fixierten Menschen ge­
genüber so gut wie unwirksam. Die Mittel der 
Strafrechts pflege sind nicht geeignet, die Trieb­
richtung zu ändern oder Menschen zu dauernder 
geschlechtlicher Enthaltsamkeit zu bestimmen. 

In Wahrheit ist die Strafdrohung kriminalpoli­
tisch nicht nur überflüssig, sondern schädlich. Sie 
ist für die schicksalhak homosexuell angelegten 
oder geprägten Menschen eine außerordentlich 
schwere Belastung und bringt sie in Konflikte, 
die ihre soziale Leistungsfähigkeit beeinträchtigen 
und sehr oft zu schweren strafbaren Handlungen 
führen. Die Strafbarkeit jeglicher homosexueller 
Betätigung wirkt ausgesprochen kriminogen. Die 
Handlungen, gegen die sie sich wendet, verletzen 
dagegen - gleichviel. wie man sie moralisch be­
urteilen mag - keine sozial relevanten Inter­
essen. 

Manche befürchten eine schädliche Auswirkung 
davon, daß die Rechtslage durch Aufhebung der 
Strafdrohung geändert wird. Das könne als eine 
Knderung der sittlichen und gesellschaftlichen Be­
wertung homosexuellen Verhaltens verstanden 
werden. Selbst wenn daran etwas Richtiges wäre, 
könnte dieses Argument nicht durchschlagen. Die 

3 
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Gefahr eines solchen Mißverständnisses kann 
es nicht begründen, eine Straf drohung aufre~t 
zu erhalten, deren Einführung man - wenn SIe 
nicht bestunde - nicht verlangen würde und 
die sich als nicht gerechtfertigt, ja als schädlich 
erweist. Zudem könnte es sich in Wahrheit 
äußersten Falles um eine kurze übergangskrise 
handeln. Auch daß eine Tendenz Homosexueller 
zur Gruppenbildung und zur Propaganda nach 
Aufhebung der Strafdrohung in aller Offentlich­
keit wirksam werden könnte,. ist nicht zu be­
fürchten. Dem wirken schon die soziologischen 
Strukturen der gegebenen Gesellschaft entgegen. 
Auch wird die Tendenz zur Cliquenbildung und 
Propaganda, wenn der Druck der Str~fdrohung 
wegfällt, zumindest auf lä~gere ~eit hm gesehen 
eher nachlassen. Zudem SIeht dIe Gesetzesvo!'­
lage-eine Strafdrohung gegen Handlungen vor, 
die als Werbung für gleichgeschlechtliche Un­
zucht wirken können (§ 517 StG. neu). Damit 
ist aller gebotener Schutz gewährleistet, zum al 
§ 516 StG. auch bei gleichgeschlechtlichen Un­
zuchtshandlungen eingreift und gegen gleichge­
schlechtliche (männliche) Prostitution eine eigene 
Strafdrohung vorgesehen wird (§ 500 a StG. neu). 

ist sondern findet zugleich in einer lange um­
st:ittenen und wichtigen Frage den Anschluß an 
die europäische Entwicklung. 

Nochmals sei betont: asterreich begibt sich mit 
der Aufhebung der Strafdrohung gegen einfache 
homosexuelle Handlungen nicht in ein uner­
forschtes Neuland. Es holt vielmehr-einen Schritt 
nach, den im westlich orientierten Europa außer 
österreich bisher bloß Finnland noch nicht voll­
zogen hat. Der internationale Strafrechtskongre.ß 
inDen Haag 1964 hat eine Empfehlung über dIe 
Grenzen beschlossen, außerhalb derer Homo­
sexualität nicht strafbar sein soll, und sich damit 
für die Straflosigkeit nicht qualifizierter homo­
sexueller Akte ausgesprochen. Insbesondere auch 
in Deutschland wurden die Gründe gegen die 
Strafdrohung in der Auseinandersetzung' um die 
Neugestaltung des Strafrechts in den letzten zehn 
Jahren wieder überzeugend herausgearbeitet. In 
England wurde der gesetzgeberische Akt unter 
anderem durch die unter der Bezeichnung "Grif­
fin-Report" bekannt gewordene katholische Stel­
lungnahme vorbereitet. Das Kommissariat der 
deutschen (katholischen) Bischöfe in' Bonn hat in 
einer am 21. Feber 1969 veröffentlichten Stel­
lungnahme gegen die Aufhebung der einschlägi­
gen Strafdrohung keine Bedenken geäußert. Die 
öffentliche Meinung hat die von der Gesetzge­
bung vollzogene Entwicklung weitaus überwie­
gend gebilligt. Auch in österreich treten - ins­
besondere in den letzten J ahren ~ repräsentative 
Zeitungen für die Straffreiheit nicht weiter quali­
fizierter gleichgeschlechtlicher Handlungen ein. 
Wenn der Gesetzgeber diesen Schritt in über­
einstimmung mit dem Vorschlag der Strafrechts­
kommission nun auch in österreich vollzieht, 
beseitigt er nicht nur eine Strafdrohung, die nach 
einem zeitgemäßen Strafrechtsverständnis nicht 
gerechtfertigt und in ihrer Auswirkung schädlich 

H. Wie die Rechtsvergleichung die Straffrei­
heit einfacher' homosexueller Akte als Standard 
der westlich orientierten europäischen Gesell­
schaft ausweist, so umgekehrt auch die St~afbar­
keit gleichgeschlechtlich:r Hand~un.gen an Jun~en 
Menschen. Menschen, dIe noch 10 Ihrer EntWIck­
lung stehen, können durch solche Handl;mgen i~ 
ihrer Triebrichtung beeinflußt werden; Ihre LeI­
stungsfähigkeit und seelische Entwickl~ng kann 
erheblich belastet, ihre Anpassung an dIe gegebe­
nen gesellschaftlichen Strukturen erheblich er­
schwert werden. 

Auch die österreichische Strafrechtskommis­
sion hat eine Strafdrohung zur Hintanhaltung 
solcher Schädigungen für nötig befunden. Nach 
ihrem Vorschlag sollte die Verführung männ­
licher Jugendlicher strafbar sein. Das hätte. dem 
Schutzzweck nicht genügt. Auch der Junge 
Mensch, der in der Unsicherheit seiner sexuellen 
Zielsetzuna nicht verführt zu werden braucht, 
kann durch einen gleichgeschlechtlichen Akt ge­
schädigt werden. Das Merkmal der Verführu~g 
ist überdies begrifflich unscharf und führt 1m 
Beweisverfahren erfahrungsgemäß oft zu unbe­
gründeten Vorwürfen gegen das Opfer der Tat. 
Auch deshalb vor allem aber um des Schutz­
zwecks willen' soll die Strafdrohung in Qberein­
stimmung mit den Ministerialentwürfen 1964 
und 1966 nicht auf Fälle der Verführung einge­
schränkt werden. Gleichfalls dem Schutzzweck 
entsprechend wird die Tathandlung nicht ,auf 
beischlafsähnliche Handlungen oder in ähnlicher 
Weise beschränkt. Die. Formulierung "gleidt­
geschlechtliche Unzucht" entspricht inhaltlich 
§ 129 I lit. b des geltenden Redtts. Als Schutz­
alter hatte die Strafrechtskommission in über­
einstimmung mit der Meinung, die von den 
Sachverständigen überwiegend vertreten worden 
war, 18 Jahre vorgeschlagen. Gewiß ist die Tr.ieb­
richtung in diesem Alter in der Regel ,fiXiert. 
Aber das ~ilt nicht ausnahmslos. Darauf wurde 
im Begutadttungsverfahren zum Entwurf 1964 
von mehreren Stellen hingewiesen, und es wurde 
auch von Sachverständigen - so von Profes­
sor Hof f - herausgestellt. In übereinstim­
mung' mit dem Ministerialentwurf 1966 sieht die 
Vorlage daher die Grenze von 21 Jahren vor. 
Das entspricht auch dem neu gefaßten § 175 des 
deutschen StGB. und ist die höchste Schutz alters­
grenze, die .sich im europäischen Raum rechts­
vergleichend feststellen läßt. 

Als Täter sollen für die dem Schutz junger 
Menschen geltende Strafdrohung nur Personen 
in Betracht kommen, die das 18. Lebensjahr be­
reits vollendet haben. Täter geringeren Alters 
sind in der Regel selbst das Opfer der durch U n­
reife bedingten Unsicherheit ihres Triebes, einer 
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Scheu, die noch nicht zum richtigen Partner fin­
den läßt; usw.Solche Jugendliche brauchen Er­
ziehung und Reifung. Strafe könnte nur schaden. 
überdies wirken Handlungen Erwachsener auf 
junge Menschen eher prägend als solche Jugend­
licher, die dem Partner im Alter nahestehen und 
dessen Unsicherheit teilen. Auf dem Wege übet 
§ 12 JGG. 1961. könnten die jugendlichen Täter 
nicht aus der Strafdrohung herausgenommen 
werden, da die Tat nach Qualifikation und Straf­
drohung von der Praxis nicht als "geringfügig" 
anerkannt würde. Der Ministerialehtwurf 1966 
wollte jugendliche Täter wenigstens dann aus 
dem Tatbestand ausklammern, wenn sie ihren 
Partner nicht verführt hatten. Aber auch für 
Jugendliche, die ihren Partner zum einzelnen 
Akt verführt haben, gilt in der Regel alles, was 
gegen die Bestrafung Jugendlicher wegen gleIch­
geschlechtlicher Handlungen spricht; hinzu kom­
mendie Erwägungen, die ein Abstellen auf Ver­
führung unerwünscht sein lassen. Dem entspricht 
es, Personen unter 18 Jahren. aus der Straf­
drohung sChlechthin heraus?,:unehmen. Auch das 
erste Reformgesetz in der Bundesrepublik 
Deutschland hat das bei der Neufassung des § 175 
deutsches StGB. getan. Gleichgeschlechtliche Epi­
soden zwischen Jugendlichen werden übrigens 
vernünftigerweise schon heute in aller Regel 
ohne Heranziehung der Strafverfolgungsbehör­
den pädagogisch erledigt. 

Die vorgesehene Strafdrohung betrifft' nur 
gleichgeschlechtliche Handlungen zwischen Män­
nern. Das bedürfte außerhalb Osterreichs keiner 
Begründung. Die Strafbarkeit der sogenannten 
lesbischen Liebe ist eine Besonderheit des gelten­
den österreichischen Rernts, die es innerhalb 
Europas seit langem wiederum nur noch mit 
Finnland teilt. In der Tat wirkt sich eine gleich­
geschlechtliche Triebrichtung bei Frauen nicht in 
gleicher Weise aus wie bei Männern, erschwert 
die Einpassung in die gegebenen gesellschaftlichen 
Strukturen nicht in gleichem Maße und tritt nach 
außen hin nur wenig in Erscheinung. Andererseits 
spielen prägende Erlebnisse in jugendlichem Alter 
für die Entwicklung der Triebrichtung bei weib­
lichen Personen anscheinend eine geringere Rolle 
als bei Männern. Danach ist das Schutzbedürfnis 
in doppelter Richtung geringer: Die Tathand­
lung hat geringere Wirkungschancen und eine 
etwaige Wirkung wäre weniger schwerwiegend: 
Schließlich wären die Tathandlungen in der 
Regel nur schwer faßbar. Die Grenzen zwischen 
freundschaftlichen Zärtlichkeitsbezeugungen, Be­
rührungen im Zuge von Hilfeleistungen bei aer 
Körperpflege und dergleichen einerseits und 
ernten gleichgeschlechtlichen Akten anderersei~s 
entzögen sich weitgehend der Feststellung im 
Str:afprozeß. Verfahren wegen gleichgeschlecht­
licher Unzucht zwischen Frauen sind denn auch 
heute außerordentlich selten. Nach alledem ist es 
berechtigt, die Strafdrohung auch unter dem 

Gesichtspunkt des Jugendschutzes auf Akte zwi­
schen Personen männlichen Geschlechts .zu be­
schränken. 

Die vorgeschlagene Strafdrohung stimmt in 
der Obergrenze mit der im geltenden Recht 
(§ 130 Abs. 1) für gleichgeschlechtlic.he Unzucht 
vorgesehenen überein. Die Senkung der U nter­
grenze von einem Jahr auf 6 Monate entspricht 
der Tendenz, .die Anwendung des a. o. Mil<Ie­
rungsrechtes in Durchschnittsfällen entbehrlich 
zu machen. Die strafsatzerhöhenden Umstände 
des § 130 Abs. 2 StG. werden beibehalten. 

Irr. § 128 StG. enthält in seiner gegenwärtigen 
Fassung eine Bestimmung, wonach das Verbre­
chen der Schändung nicht vorliegt, wenn sich die 
Tat als Verbrechen nach § 129 I lit. b StG. dar­
stellt. Dennorn bereitet die Grenzziehung 
Schwierigkeiten. Die neuere Rechtsprechung 
neigt eher dazu, § 129 I lit. b StG. anzunehmen. 
Nach den Beschlüssen der Strafrechtskommission 
und den ihnen folgenden Entwürfen sind gleich­
geschlechtliche Handlungen an Personen unter 
14 Jahren immer nach den Strafbestimmungen 
gegen Unzucht mit Unmündigen zu beurteilen. 
Das ist sachangemessen, weil der Srnutzzweck 
dieser Strafdrohungen nunmehr zumindest über­
wiegt .. Der Mißbrauch des zu geschlechtlichem 
Erleben geistig, seelis,ch oder körperlich noch 
nicht Herangereiften läßt bei Kindern und Un­
mündigen Komplexe und umfassende Srnädigun­
gen 'befürchten, wogegen die Gefahr einer Fixie­
rung der Triebrichtung auf gleichgeschlechtliche 
Partnerschaft in dieser. Altersstufe weniger 
aktuell wird. Dem trägt die Streichung der Sub­
sidiaritätsklausel im § 128 StG. Rechnung. 

IV. Nach dem geltenden § 129 I lit. a StG. ist 
die Unzucht wider die Natur mit Tieren. als 
Verbrechen strafbar. Schon der Strafgesetzent­
wurf 1912 wollte diese Strafdroh ung beseitigen. 
Mit Recht. Geschlechtliche Handlungen an Tieren 
werden fast ausschließlich in ländlichen Kreisen 
von Psychopathen oder mehr oder weniger 
schwachsinnigen Personen allein und in Heim­
lichkeit begangen. Diese Handlungen smädigen 
weder die Allgemeinheit noch einzelne Mitm~n­
schen. Sie verlocken auch nicht zur Nachahmung. 
Wenn sie das mißbrauchte Tier quälen, werden 
die in dieser Vorlage vorgeschlagenen Bestim­
mungen gegen Tierquälerei (§ 524 StG. neu), 
wenn das Tier in fremdem Eigentum' steht, allen­
falls auch die Strafdrohungen wegen Beschädi­
gung fremden Eigentums (§§ 85, 468 StG.) zum 
Zuge kommen. Darüber hinaus ist eine straf­
rechtliche Reaktion nicht geboten. Das war auch 
die Ansicht der Strafrechtskommission. Ein in 
der zweiten Lesung erstattetes Minderheitsvotum 
berief sich darauf, daß der Täter seine eigene 
Mens;chenwürde mißachte. Das rechtfertigt jedoch 
keine Bestrafung. Auch hier gilt, daß die Frei­
heit des einzelnen moralische Entscheidungen in 
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sich schließt, soweit" gesenschaftliche oder mit­
menschliche Interessen dadurch nicht verletzt 
werden. Daß eine Handlung, wenn sie bekannt 
wird, von weiten Kreisen sittlich verurteilt wird, 
genügt daher nicht, um sie strafwürdig zu 
machen. Aber die Strafdrohung des § 516 StG. 
kann auch hier eingreifen. Gelegentlich wurde 
geltend gemacht, daß Menschen, die ges'chlecht­
liche Akte an Tieren vorgenommen haben, oft 
später durch schwer kriminelle Sexualakte, 
Roheitsdelikte oder andere strafbare Handlun­
gen auffallen. Soweit das zutrifft, weist es auf die 
psychopathische Struktur dieser Menschen zurück 
und begründet es nicht, sie wegen eines Verhal­
tens zu bestrafen, das als solches keine Bestra­
fung rechtfertigt. In übereinstimmung mit dem 
Vorschlag der Strafrechtskommission, mit den 
Ministerialentwürfen 1964 und 1966 und auch 
mit der Regierungsvorlage 1968 soll die Straf­
drohung gegen Unzucht mit Tieren daher ersatz­
los gestrichen werden, wie das in der Bundes­
republik Deutschland bereits 1969 geschehen ist. 

Zu Punkt 7, 8 bis 13 (§§ 284, 312 bis 314, 495, 
496 StG.): 

I. Die wörtliche Beleidigung einer der im § 68 
genannten Personen, die in Vollziehung eines 
obrigkeitlichen Auftrages oder in Ausübung eines 
Amtes oder Dienstes begriffen sind, soll nach 
dem vorliegenden Entwurf kein selbständiges 
Tatbild mehr bilden. Eine solche Strafdrohung 
findet sich weder im geltenden deutschen noch im 
schweizerischen Strafgesetzbuch, auch nicht im 
Entwurf vom Jahre 1927, in den deutschen Straf­
gesetzentwürfen seit 1962, in den Empfehlungen 
der österreichischen Strafrechtskommission, in 
den Ministerialentwürfen 1964 und 1966 und in 
der Regierungsvorlage 1968. Hatte doch schOll 
der Entwurf vom Jahre 1912 die wörtliche Be­
leidigung des § 312 StG. als überspannung der 
strafbaren Handlung gegen die Staatsgewalt an­
gesehen., Für eine spezielle Pönalisierung der 
sogenannten Amtsehrenbeleidigung ist in einem 
demokratischen Staat kein Platz mehr. Äuße­
rungen, wie "Sie kennen Ihre Instruktionen 
nicht", vorgebracht wider einen in Ausübung des 
Dienstes befindlichen Finanzaufseher (Entschei­
dung des OGH. Slg. "1197), sollen in Zukunft 
kein kriminelles Unrecht darstellen. Wirkliche 
Beleidigungen einer im § 68 StG. genannten Per­
son sollen aber auch in Zukunft keineswegs straf­
los bleiben, sondern sie sollen wie Beleidigungen 
gegenüber Nichtamtsträgern nach den Bestim­
mungen der §§ 487, 488, 489, 491, 496 und 497 
StG. strafbar bleiben. Es sollen daher auch die 
bei Ehrenbeleidigungen von Nichtamtsträgern 
geltenden Rechtfertigungsgründe sowie die Be­
stimmungen des § 490 über den Wahrheitsbeweis 
und den Beweis des guten Glaubens gelten. Fol­
gende Schutzbestimmung für d'en beleidigten 
Amtsträger soll jedoch bestehen bleiben: Nach 

dem neu gefaßten zweiten Absatz des § 495 StG. 
sind solche' Beleidigungen einer der im § 68 StG. 
genannten Personen mit Ermächtigung des Ver­
letzten und seiner vorgesetzten Dienstbehörde 
vom öffentlichen Ankläger zu verfolgen, wenn 
das im öffentlichen Interesse geboten ist. Der 
Amtsträger selbst ist auch berechtigt, sich dieser 
Anklage anzuschließen. Fehlen die Voraussetzun­
gen dieser Gesetzesstelle, so bleibt es dem Amts­
träger noch immer vorbehalten, den Angriff ge­
gen seine Ehre im Wege einer Privatanklage ab­
zuwehren. Die Regelung macht noch eine Bestim­
mung über die Frist des Verletzten zur Klage­
erhebung notwendig. Die sechswöchige Frist von 
der Kenntnis der Tat und des Täters wird näm­
lich in aller Regel verstrichen sein, wen~ der 
Staatsanwalt die Verfolgung oder weitere Ver­
folgung ablehnt. Um den Verletzten nicht um 
sein Klagerecht zu bringen, schlägt der Entwurf 
vor, die Klagefrist erst von der Verständigung 
des Verletzten durch den Staatsanwalt über das 
Unterbleiben der (weiteren) Verfolgung begin­
nen zu lassen. Diese im zweiten A'bsatz des § 495 
StG. in der vorliegenden Fassung geltenden Be­
stimmungen sollen auch für die im § 496 StG. 
pönalisierten öffentlichen Beschimpfungen und 
Mißhandlungen gelten. 

II. Zusammen mit der Strafbestimmung gegen 
die wörtliche Amtsehrenbeleidigung sollen auch 
zwei weitere Bestimmungen aufgehoben werden, 
die sich gegen Fälle ungebührlichen Betragens 
anläßlich von Amtshandlungen richten. 

Die eine dieser Strafbestimmungen ist § 284 
StG., der denjenigen mit Strafe bedroht, der sich 
bei einem Auflauf mit den Beamten oder der 
Wache, die die Menge auseinandergehen heißen, 
in Zank oder Wortstreit einläßt. Ein derart 
unter Strafsanktion gestelltes "Räsonierverbot", 
dem unausgesprochen die Vorstellung zugrunde­
liegt, der Rechtsunterworfene habe sich den An­
ordnungen der Obrigkeit nicht bloß überhaupt, 
sondern auch schweigend zu fügen, erscheint den, 
heutigen Vorstellungen über das Verhältnis des 
Staates und seiner Organe zum einzelnen in kei­
ner Weise mehr angepaßt. 

Die zweite Bestimmung, § 314 StC., stellt den­
jenigen unter Strafe, der sich in eine nicht gegen 
ihn selbst gerichtete Amtshandlung "auf andere 
Weise einmengt", um eine obrigkeitliche Person 
bei ihren amtlichen Verrichtungen zu hindern. 
Als "Einmengung auf andere Weise" kommen 
nur Verhaltensweisen in Betracht, die weder das 
Tatbild des § 312 StG. (siehe oben I) noch das 
Tatbild des Wii:ierstandes gegen die Staatsgewalt 
nach § 81 StG. erfüllen, das heißt aber eben nur 
Fälle, in denen sich eine gerichtliche Strafbar­
keit letztlich nur durch Vorstellungen rechtferti­
gen läßt, wie sie bereits im Zusammenhang mit 
der Aufhebung des § 284 StG. als überholt ab­
gelehnt worden sind. 
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Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß 
die bisher durch die §§ 284 und 314 StG. erfaß­
ten Verhaltensweisen im Falle der Aufhebung 
dieser Bestimmungen nicht in jedem Fall gänzlich 
straflos werden. Vielmehr stellen sie sich unter 
Umständen als ungestümes Benehmen im Sinne 
des Ar,t. VIII Abs. 1 lit. b des Einführungs­
gesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 
1950, BGBl. NI'. 172, dar und sind damit in 
einem ihrem Unwert angemessenen Verhähnis 
als Verwaltungsübertretung strafbar. 

Zu Punkt 14 und 15 (§§ 500 und 500 a StG.): 

Der Vorschlag der Strafrechtskommission, alle 
auf ihn aufbauenden Entwürfe und. die Regie­
rungsvorlage 1968 haben eine Strafdrohung ge­
gen homosexuelle Prostitution vorgesehen. Dem­
gemäß soll eine solche Bestimmung zugleich mIt 
der Beseitigung der Strafbarkeit einfacher homo­
sexueller Akte (§ 129 StG.) in das Strafgesetz 
neu aufgenommen werden. Damit wird eine 
Form auf homosexuelle Geschlechtsakte hin­
zielenden Verhaltens getroffen, die als Gefahren­
quelle ernst zu nehmen ist. Die sogenannten 
Strichjungen gehen ihrem Gewerbe heute nur an 
bestimmten Orten und in mehr oder weniger 
verdeckter Weise nach. Wird die Strafbarkeit 
der Homosexualität, wie es sachlich geboten ist, 
eingeschränkt, so bestünde ohne entsprechende 
Gegenmaßnahme die Gefahr, daß sie es in voller 
öffentlichkeit ausüben, Darin läge nicht nu.r eine 
sehr störende Behelligung, sondern auch eine 
Werbung für homosexuelle Betätigung. 

Es ließe sich nicht vermeiden, daß dies auch 
auf Personen unter 21 Jahren einwirkte. Strich­
jungen, die selbst unter 21 Jahren wären, wür­
den ihre Partner in die Strafbarkeit führen und, 
wenn sie unter 18 Jahren wären, selbst dann 
straflos bleiben, wenn ihr Partner das 21. Lebens­
jahr noch nicht vollendet hätte. Die zu § 129 
StG. vorgeschlagene Regelung muß daher folge­
richtig durch eine Strafdrohung gegen gleich­
geschlechtliche Prostitution ergänzt werden. Dies 
umso mehr, als die in Frage kommenden Per­
sonen in aller Regel selbst nicht homosexuell 
strukturiert, wohl aber kriminologisch besonders 
ungünstig zu beurteilen sind. Sie stellen für ihre 
Partner eine erhebliche Gefahr dar. Die Erfah­
rung lehrt, daß in diesem Milieu mit Erpressun­
gen, Diebstahl und Raub, ja mit Tötungsdelikten 
zu rechnen ist. Auch deshalb ist es kriminalpoli­
tisch sinnvoll, dieser Form asozialen Lebens mit 
den Mitteln des Strafrechts entgegenzutreten. 

Allerdings darf die Strafe auch hier nicht zu 
einer Verdachtstrafe werden. Sie muß dem so­
zialen Unwert des unter Strafe gestellten Ver­
haltens selbst angemessen bleiben. Deshalb folgt 
die Regierungsvorlage hier dem Vorschlag der 
Strafrechtskommission und den früheren Ent­
würfen nicht. Diese wollten die homosexuelle 

Prostitution mit gleichgeschlechtlichen Un­
Zllchtshandlungen an jungen Menschen in einer 
Bestimmung zusammenfassen und beides unter 
dieselbe Strafdrohung stellen. Dazu sind die 
Taten ihrer Art und ihrem Gewicht nach zu ver­
schieden. Die gewerbsmäßige gleichgeschlechtliche 
Unzucht soll unabhängig davon strafbar sein, in 
welcher Form sie im Einzelfall ausgeübt wird' 
und welche Gefahren damit tatsächlich verbun­
den sind.' Daher soll sie nur als Vergehen mit 
strengem Arrest von 6 Monaten bis zu 2 Jahren 
bestraft werden. Wenn sich der Täter in den Ver-. 
such einer anderen strafbaren Handlung ein ge­
bssen hat, ist er auch deshalb zu bestrafen. Nur 
gegenüber § 129 StG. soll die Strafdrohung sub­
sidiär sein. 

Ein Minderheitsvotum wollte nicht auf die 
Gewerbsmäßigkeit, sondern auf die Gewinnsucht 
des Täters abstellen. Danach verlöre die Straf­
drohung ihre kriminalpolitische Begründung. 
Ebenso unbegründet wäre sie gegenuber Prosti­
tution zu weihlicher Homosexualität. Wie die 
Homosexualität uberhaupt, 'tritt auch die Pro­
stitution hiezu unter Frauen kaum in Erschei­
nung. Sie kommt praktisch anscheinend kaum 
vor. Zwischen Frauen scheinen feste Bindungen 
durchaus zu überwiegen. 

Zu Punkt 16 und 20 (§§ 502 und 503 StG.): 

Die Straf'drohung gegen den Ehebruch ist seit 
langem umstritten. Das gab schon die Begrün­
dung zum Strafgesetzentwud 1927 z'u und auch 
die Erläuternden Bemerkungen zu den Ministe­
rialentwürfen 1964 und 1966 sowie zur, Regie­
rungsvorlage 1968 stellen diese Feststellung an 
die Spitze. Dennoch wollten sie die Strafdrohung 
beihehalten. Sie meinten, daß sie zumSthutz der 
Ehe als Institution,. aber auch zum Schutz der 
einzelnen gefähI'denen Ehe wertvoH sei. 

Das widerspricht der Erfahrung. Die Einrich­
tung der Ehe als solche kann der Deliktstypus 
schon deshalb nicht wirksam schützen, weil er 
als Privatanklagedelikt gestaltet ist. Da die ehe­
lichen Beziehungen zum intimsten Bereich 
menschlichen Lebens gehören, ist das nach heu­
tiger Auffassung auch gar nicht anders möglich. 
Der Privatanklagelbcrechtigte nimmt das Gericht 
aber unter ganz anderen Gesichtspunkten in An­
spruch. Ihm geht es nie um die Ehe als Institu­
tion und in der Regel auch nicht um ,die Wie­
derherstdlung der eigenen Ehe. Die meisten 
Privatanklagen wegen Ehebruchs werden zur 
VO'rbereitung ,einer Scheidungsklage und in dem 
Bestreben geführt, den Beschuldigten zu demü­
tigen. Der Wert der Ehe als Institution wird 
durch solche Verfahren in den Augen der All­
gemeinheit n.icht bekräftigt. Sie werden vielmehr 
mit Recht als etwas verstanden, was dem Wesen 

. der Ehe widerspricht. Die eheliche Zuneigung 
üher'haupt und damit auch die eheliche Treue 
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müssen als höchstpersönliche Akte freiwillig er­
bracht werden. Dem widerspricht jeder Rechts­
zwang. Das ist für den Gesamtbereich der au,s 
der Ehe erwachsenden persönlichen V,erpflichtun~ 
gen von der R'echtsordnung längst anerkannt. 
Es ist nicht berechtigt, im Widerspruch dazu just 
die Treuepflicht unter Strafzwang zu stellen. Die 
Sanktion auf die Verletzung der höchstp,ersönli­
chen Verpflichtungen aus der Ehe ist die Schei­
dung. Die Sorge, den ,Ehepartner endgültig zu 
verlieren, ist das den persönlichen Beziehungen 
angemessene Motiv für ein ehegemäßes Verhal­
ten, nicht :die Angst vor dem Strafrichter .. 

Diese Angst ist aber auch kaum wirksam. Die 
Strafdrdhung gegen Ehebruch verfehlt nicht nur 
den Schutz der Institution, sondern auch den 
der einzelnen Ehe. Strafverfahren wegen Ehe­
bruch sind absolut - nach der (übrig,ens rück­
läufigen) ZahJ der Verurteilungen (im Jahre 1948 
noch 328, im Jahre 1966 nur noch 116) -, vor 
allem aber relativ - im Verhältnis zur Häufig­
keit der Treueverletzungen - außerordentlich 
selten. Wer sich von einem richtigen V,erständnis 
vom Wesen der Ehe leiten läßt, wendet sich 
nicht an ,den Strafrichter. Wer ihn in Anspruch 
nimmt,' tut das in der Regel nicht, um dadurch 
die Ehe zu retten. Meist müßue ein solcher Ver­
such auch scheitern. Das Strafverfahren v'erhärtet 
die Situation. Auch wenn nur der außenstehende 
Dritte verfolgt wird, kommt der Gatte (dann 
als Zeuge) in eine Lage, die ihn dem Privatan­
kläger innerEch nicht näher bringen kann. Wenn 
Ehen gelegentlich durch ,die Drohung mit einem 
Strafverfahren oder durch die Einbringung der 
Privatankla.ge äußerlich aufrecht erhalten wer­
den, so unter dem Zwang ge~ellschaftlicher oder 
beruflicher Rücksichten. Die in solchen Fällen 
bestehende Urrfr·eiheit kann Tragödien auslösen. 
Nur ganz ausnahmsweise und unter besonderen 
Umständen leitet ,das Strafverfahren eine Ent­
wicklung ein, die zur echten Sanierung einer Ehe 
führt. Diese FäHe hleihen. wegen ihrer Seltenheit 
in Erinnerung und hätten auch ohne Strafver­
fahren eine günstige Prognose eröffnet. Sie recht­
fertigen es nicht, eine Strafdrohung aufrecht zu 
erhalten, die dem Ansehen der Ehe als Institu­
tion - weil ihrem Wesen widersprechend -
nicht dienen kann, in der Regel nicht ,dazu ein­
gesetzt wird, die Ehe aufrecht zu erhalten, und 
dazu typischerweise auch ungeeignet ist. 

Besonders kraß sind die Fälle, in, denen die 
häusliche Gemeinschaft zwischen den Ehegatten 
bereits seit längerem aufgehoben ist und der 
eine TeiL nun den anderen oder ,dessen Partner 
mit Privatanklage verfolgt, obwohl mit einer 

. Wiederherstdlung der ehelichen Gemeinschaft 
nicht zu rechnen ist. Die Ministerialentwürfe 
1964 und 1966 wollten wenigstens diese Möglich­
keit ausschließen, wobei sie sich an die Drei- Tah­
resfrist des § 55 des Ehegesetz;es hielten. D~mit 

würde zwar eine besonders unerfreuliche An<wen­
dungsmäglichkeit ,der Straf drohung beseitigt, 
aber der unbefriedigende Zustand bliebe im 
Grundsätzlichen bestehen. Deshalb sollen die 
strafrechtlichen Bestimmungen über ,den Ehe~ 
bruch nunmehr ersatzlos gestrich'en werden. 

Das entspricht der Rechtslage in vielen an~ 
deren Staaten, so zum Beispiel in England, Finn~ 
land\ Norwegen, Schweden, Dänemark und seit 
1969 auch in der BundesrepUiblik Deutschland 
und einer Empfehlung des IX. Internationalen 
Strafrechtskongresses in Den Haag 1964. Das 
Kommissariat der deuts.chen (katholis'chen) 
Bischöfe in Bonn hat die Entfernung der Ehe­
bruchsbestimmung aus dem deutschen StGB. aus­
drücklich gebilligt. Aller'dings hing die Straf­
barkeit in der Bundesrepublik Deutschland da~ 
von ab, d~ß die Ehe wegen des Ehebruchs ge­
schieden worden war. Der wirklichkeitsfremde 
Gedanke, dafl ,die Strafdrohung Ehen aufrecht 
erhalten könne, war damit bereits fallen gelas~ 
sen. Freilich war die Strafdrohung dadurch kri­
minalpolitisch . vollends sinnlos geworden und 
diente lediglich Ra.chegelüsten und der Unter­
stützung privatrechilicher Forderungen. Die 
völlige Herausnahme des Ehebruchs aus dem 
Strafrech,t ist die einzige sachgerechte Lösung. 

Zu Punkt 17 (§ 517 StG.): 

Nach der Vorlage sollen gleichgeschlechtliche 
Akte nur noch zwischen Männern und nur, 
wenn sie an einem Minderjährigen oder. gewerbs­
mäßig begangen worden sind, bestraft werden. 
Wie schon in den Erläuternden Bemerkungen zu 
§ 129 StG. ausgeführt, soll damit aber nicht der 
Weg zu homosexueller Propaganda eröffnet wer­
den. Die KuJtur, auf der die Gesellschaft der 
Gegenwart und ihre Rechtsordnung heruhen, ist 
heterosexuell orientiert. Homosexuelle Akte 
stehen dazu in einem Spannungsverhältnis. Daß 
sie in Zukunft straffrei sind, ändert daran nichts. 
Durch die als § 517 SrG. vorgeschlagene Straf­
drohung wira die heterosexuelle Orientierung 
der rechtlich geordneten Gesellschaft in einer je­
des Mißverständnis ausschließenden Weis·e an­
erkannt und geschützt. Für eine Zeit ,des über­
gangs nach der Einschränkung der Strafdrohung 
ist das vermutlich besonders gerechtfertigt. 

Die Strafdrohung erfaßt jegliche Form öffent­
licher Propaganda. Nicht nur wer zu gleich~ 
geschlechtlichen Sexualhandlungen geradezu auf­
fordert, propagiert diese Form der Unzucht, 
son1dern auch, wer sich mit ihnen öffentlich in 
einer Weise auseinandersetzt, die anderen 'Perso­
nen eine gIeichgeschlechvliche Betätigung nahe­
legen könnte. Gedacht ist hier vor allem an 
Schriften, in denen die gleichgeschlechtliche Ver­
anlagung und Betätigung mit dem Nimbus des 
Edlen und kulturdl Wertvollen umgeben, die 
homosexuelle Lebensart als der heterosexuellen 
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überlegen gepriesen wird. Auch mündliche Pro­
pagan,da, ~twa zum Beitritt zu einer homosexuel­
len Gruppe, erfüllt den Tatbestand, nicht jedoch, 
und zwar schon im Hinblick auf Art. 17 Abs. 1 
des Staatsgrundgesetzes RGBl. Nr. 142/1867 
("Die Wis~enscha,ft und ihre Lehre ist frt!i") eine 
wissenschaftliche ,Behandlung des Gegenstandes 
zu Forschungs- oder Lehrzwecken. 

Die Aufforderung zu einer bestimmten gleich­
geschlechtlichen Sexualhandlung ist allein als An­
strftung (§§ 5 und 9 StG.) und nicht etwa nach 
§ 517 StG. zu bestrafen. Der vorliegende Ent­
wurf erklärt ,dies, um eine mißverständliche Aus­
legung zu verhindern, ausdrücklich. 

Der Begriff der gleichgeschlechtlichen Unzucht 
ist hier ebenso umfassend zu verstehen wie im 
§ 129. Nach § 517 soll auch die Propagierung 
der gleichgeschlechtlichen Unzucht' zwischen 
Frauen erfaßt werden. Wenn diese Form der 
Homosexualität der männlichen im übrigen auch 
nicht gleichzuhalten ist, widerspricht doch auch 
sie der heterosexuellen Struktur der gegebenen 
Gesellschaft und Kultur. Ihre Propagierung soll 
daher gleichfalls unterbunden werden. 

Die Tat soll ein Vergehen sein und mit stren­
gem Arrest bis zu sechs Monaten oder mit Geld­
strafe bis zu 50.000 S bestraft werden. 

Zu Punkt 18 (524 StG.): 

1. Dem gegenwärtigen Strafrecht fehlt eine für 
das ganze Bundesgebiet geltende Bestimmung 
gegen Tierquälerei. Inden Landestierschutzges'et­
zen finden sich allerdings' Strafbestimmungen, 
nach denen Tierquälerei als Verwaltungsübertre­
tung mit Arrest- oder Geldstrafen (oder auch 
beiden Strafarten) bestraft wird; nur im Vorarl­
berger Landestierschutzgesetz ist für qualifizierte 
FäHe auch ein gerichtlich strafbarer, örülich auf 
dieses Bundesland beschränkter Tatbestand ent­
halten. 

Diese sohin fast ,aussch'ließlich verwaltungsbe­
hördliche Ahndungder Tierquälerei auf Grund 
der in den Landesgesetzen vorgesehenen, ver­
hältnismäßig geringfügigen Strafdrohungen ist 
seit geraumer Zeit Gegenstand starker, nicht 
bloß von den Tierschutzverbänden geübter und 
auch berechtigter Kritik. Sie geht in mehrfache 
Richtung: Eine hloß verwaltungsbehördliche 
Ahndung wird dem Unwert der Tierquälerei zu­
mindest in qualifizierten Fällen nicht gerecHt. 
Ihr Gewicht erfordert gerichtliche Bestrafung. 
In diesem Bereich ist aher auch nicht einzusehen, 
warum die Tierquälerei in verschiedenel1! Bun­
desländern verschieden behandelt wer,den sollte. 
Mag der Bedarf nach verwaltungsbehördlicher 
Regelul1!g und Ahndung je nach den Verhältnis­
sen und der wirtschaftlichen, etwa überwiegend 
landwirtschafulichen, Struktur der einzelnen 
Bundesländer sehr verschieden sein, so sind Tier-

quälereien von kriminellem Unwert doch in ganz 
Ost,erreich unter dieselbe Strafdronung zu stei­
len. l'hre Verwerflichkeit ist überall in gleicher 
Weise selbstverständlich. Der Entwurf sieht da­
her einen bundes einheitlichen Straf tatbestand ge­
gen bestimmte Formen der Tierquä,lerei vor. 
Darüber hinaus soU es dem Landesgesetzgeber 
vorbehalten blejlben, andere Formen von Tier­
quälerei mit Verwa'ltungsstrafen zu bedrohen. 

Na;1 Inkrafttreten e~er bundes einheitlichen 
StraPbestimmung gegen Tierquälerei wird aller­
dings der Landesgesetzgeber prüfen müssen, ob 
die in seinen Tierschutzgesetzen enthaltenen Ver­
waltungsübertretungen gegen Tierquälerei nicht 
durch Einfügung einer Suhsidiaritätsklausel auf 
F~He zu beschränken wären, in denen die gericht­
liche Straf drohung nicht Platz greift, oder ob 
es gemäß § 22 VStG. 1950 zu einer Doppelbe­
strafung ein und derse~ben Tierquälerei durch 
die Verwaltungsbehörde und das Gericht kom­
men soll. 

n. Im einzelnen ist zu § 524 folgenodes zu be­
merken: 

Gegenstand des strafrechtlichen Schutzes ist 
das Tier schlechthin, gleichgültig ob es im Eigen­
tum eines Menschen steht oder nicht, ob es den 
Menschen nützlich oder schäd,Iich ist, eInem 
Jagdrecht unterliegt oder nicht. 

Eine Tierquälerei liegt zunächst vor, wenn 
ein Tier roh mißhandelt wird. Eine Mißhand-· 
lung ist jede gegen das Tier gerichtete Tätigkeit, 
die sich als erheblicher Angriff auf dessen Körper 

_darstellt. Doch soll nicht jede geringe Mißhand­
lung schon zu gerichtlicher Verfolgung führen, 
sondern nur eine rohe Miß'handlung, das ist eine 
solche, 'bei der aus dem Ausmaß und der Inten­
sität der gegen das Tier gesetzten Handlung und 

.der ihm zugefügten Schmerzen in Verhindung 
mit dem Fehlen eines vernünftigen und berech­
tigten Zweckes auf eine gefühllose Gesinnung 
des Täters geschlossen werden kann. 

Während die rohe Mißhandlung auch in einer 
einmaligen und kurzen Schmerzzufügung beste­
hen kann, setzt die zweite HauptbegehungSlform 
der Tierquälerei, das Zufügen unnötiger Qualen, 
eine g,ewisse Dauer qer Schmerzen voraus. Im 
Gegensatz zu Mißhandlungen muß es sich hier 
nicht um die Zufügung körperlicher Schmerzen 
handeln; vielmehr kann auch ,die Herbeiführung . 
anderer qualvoHer- Zustände (etwa Hunger oder 
Angst) den Tatbestand erfüllen. Gegen über­
spannungen schützt das Tatbestandsmerkmal 
"unnötig". Eine Quä'ler,ei ist dann nicht unnötig, 
wenn sie die Grenzen des Vertretbaren nicht 
uberschreitet und zugleich bewußt als Mittel an­
gewendet wird, um einen vernünftigen und be­
rechtigten Zweck zu erreichen. So liegt etw,a 
keine unnötige Quäler,ei vor, wenn dur'ch die 
Handlung das Tier zu einer zumut'baren Arbeits-
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leistung oder zum GehoI1sam. angehalten wird 
(zum Beispiel maßvolle Verwendung einerPeit­
sche oder eines Stockes) oder wenn die Erziehung 
des Tieres gewiss,e Zwangsmaßnahmen enfol'dert 
(zum Beispiel Anlegender Kandare beim Zu­
reiten eines Pferdes). 

Die Taroestandsmerkmal'e der rdhen Miß­
handilung oder der Zufügung unnötiger Qualen 
können nicht nur bei einem Handeln im engeren 
Sinn, sondern auch durch eine Untedassung 
(zum Beispiel durch Nichtgewährender notwen­
digen Nahrung, einer ausreichenden Unterkunft 
oder durch andere Vernachlässigungen) ertüllt 
werden, sofern die Voraussetzungen für ,die Be­
gehung durch Unterlassung vorliegen; die hie­
nach geford.erte Rechtspflicht zum Handeln er­
gi!bt sich auch aus den Landestierschutzgesetzen. 

Den beiden Hauptforinen der Tierquälerei 
(rohe Mißhand'lung und Zufügen unnötiger 
Qualen) wollte der Mini'sterialentwurf 1964 noch 
fünf Son\derfälle zur Seite stellen. So sollte auch 
strafbar sein, wer ein gefangenes oder nicht in 
der Freiheit aufgewachsenes Tier aussetzt, ob­
wohl es ü'berhaupt oder unter den besonderen 
Umständen dieser Aussetzung (zum Beispiel in 
der kalten Jahreszeit) in der Freiheit zu leben 
nicht fähig ist, oder wer ein Wirbeltier aus Roh­
heit, das heißt aus einer gefühllosen Gesinnung 
heraus, tötet. Der Ministerialentwurt 1964 hob 
auch die Veranstalturrg einer Schaustellung her­
vor, bei der ein Tier gequält oder getötet wird. 
Sch'ließIich sollte auch das Abhalten eines Tier­
kampfes oder eines Kampfes zwischen Mensch 
und Tier sowie eine Schießühung auf zahme oder 
gefangengehaltene Tiere (zum Beispiel das Schie­
ßen auf 1·ebende Wurttauhen) ebenso strafbar 
sein wie jede Zuwiderhandlung gegen die Be­
stimmungen üher die Zulässigkeit oder die 
Durchführung von Tierversuchen (insbesondere 
ütber Vivisektion). Diese Sondertatbilder des 
Ministerialentwurfs 1964 gegen Tierquälerei sind 
im Begutachtungsverfahren Gegenstand viel­
facher Kritik gewesen. So hat inshesondere der 
Oberste Gerichtshof die Auffassung vertreten, 
daß eine Tierquälerei, bei der der Täter das Tier 
weder roh mißhandelt noch ihm unnötige Qua­
l·en zufügt, kein kriminelles Unr-echt darstellen 
solle, auch dann nicht, wenn die Tötung des Tie­
res aus einer gefühllosen Gesinnung heraus er­
folgt. Denn es solle, so argumentierten andere 
Stellen, nicht die T ö tun g eines Tieres an sich 
bestraft werden, sondern die Tier q u ä 1 e r e i. 
Auch die g,erichtliche Straf,barkeit von Tierver­
suchen soHte - so wurde eingewendet - nur 

,dann eintreten, wenn dabei dem Tier unnötige 
Qualen zugefügt werden. Diesen Einwendungen 
kann Berechtigung nicht versagt werden. Weder 
das schweizerische Strafgesetzbuch (Art. 264) 
noch das geltende deutsche Tierschutzgesetz ken­
nen einen so weitgehenden gerichtlichen Straf-

schutz, wie ihn der Ministerialentwurf 1964 er­
wogen hatte. Die Einwendungen im Begutach­
tungsvertahrenzum Ministerialentwurt 1964 
richteten sich aber nicht nur gegen das zu weite 
Tatbild, sondern auch insofern gegen die Schuld­
form, als nach vielen Stellungnahmen nur die 
vorsätzliche Tierquälerei, nicht aher eine fahr­
lässige Begehungsweise dieses DelIktes ein krimi­
nelles Unrecht darsteIlen solL Diese Einwendung 
geht über das in der zweiten Lesung der Straf­
rechtskommission erstattete Minderheitsvotum 
noch hinaus, wonach fahrlässige Tierquälerei nur 
dann gerichtlich strafbar sein sollte, werun die 
Fahrlässigkeit eine grobe ist. Diesem Minder­
heitsvotum zu folgen, l1atteder Mini'Sterialent­
wurf 1964 vor allem deshatb abgelehnt, weil der 
Begriff der grohen Fahrlässigkeit sonst bei kei­
nem Tatbild des MinisteriaIentwurfes 1964 ver­
wendet wird. Der Ministerialentwurf 1966 und 
die Regierungsvorlage 1968 haben die gericht­
liche Strafbarkeit daher auf vorsätzliche Taten 
beschränkt. 

-
Der vorliegende Entwurf vermeint jedoch" daß 

auf d'ie gerich diche Bestrafung fahrlässigen Ver­
haltens wenigstens in ein e m besonders schwer­
wiegenden Fall nicht verzichtet werden darf. In 
den letzten Jahren kam es immer wieder vor, 
daß, insbesondere im Zusammenhang mit Tier­
transporten oder Tiethaltungen größeren Aus­
maßes, die gebotene Obsorge unterlassen wird 
und Tiere dadurch längere Zeit hindurch einem 
qua\tvollen Zustand, ja der Gefahr des Verhun­
gerns oder Verdurstens ausgesetzt werden. Solche 
Lagen fUhren oft zum Tod von vielen Tieren. 
In derartigen Fällen mag he dingtet Vorsatz oft 
nicht vorliegen, da sich die Tierhalter oder 
Transportunternehmer durch den Tod der Tiere 
wirtschaftlich ja selbst schädigen. Ein derartiges 
Verhalten offenbart jedoch, auch wenn es nur als 
Fahrlässigkeit angelastet werden kann, einen sol­
chen Grad von Rücksichtslosigkeit und Gefühl­
losigkeit und setzt eine Mehrheit von Tieren' 
einem solchen Maß von Qualen aus, daß gericht­
liche Bestrafung -gelboten ist. Daher soll dieser 
Sonderfall in § 524 StG. mit aufgenommen wer­
den. Im übrigen mag es sich die Landesgesetz­
gebung angelegen sein -lassen, fahrlässiger Tier­
quälerei durch entsprechende Verwahungsstraf­
drohungen entgegenzutreten. 

Da die im Ministerialentwurf 1964 für den 
Fall der vorsätz'lichen Tierquälerei vorgesehene 
Freiheitsstrafe von zwei Jahren im Begutach­
tungsverfahren allgemein als überhöht erachtet 
wurde und tatsächIich im Ver'hältnis zu anderen 
dem Unrechts gehalt der Tat nach vergleichbaren 
Strafdrohungen zu hoch angesetzt war, soll nach 
dem vorliegenden Entwurf die Tat mit Arrest 
von einem Monat 'bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bis zu 100.000 S bedroht sein. 
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Zu Punkt 19 (§ 525 StG.): 

I. Das geltende österreichische Strafgesetz be­
droht nicht nur den Ehebruch, sondern im § 525 
auch die "Verletzung der ehelichen Treue" mit 
Strafe. Der Ehebruch wird lediglich durch natür­
licheBeischlafshandlungen begangen, eine Verlet­
zung der ehdichen Treue dagegen durch andere 
Verhaltensweisen, die gegen die Treuepflicht in 

im Hinblick auf die Verletzung des "Ehrerbie­
tungsverhältnisses" vom Strafrichter geahndet 
werden soUen, wenn die häusliche Zucht zu ihrer 
Hintanhaltung nicht ausreicht. In der Praxis 
spielen diese auf überholten Autoritätsvorstel­
lungen beruhenden Bestimmungen seit langem 
keine Rolle mehr. Dieser antiquierte Passus soll 
daher beseitigt werden. 

geschlechtlicher Beziehung verstoßen. Die Treue- In seinem danach verbleibenden Restbestand 
verletzungen nach § 525 StG. stellen s-ich nach erfaßt § 525 StG. in einer nur beispielsweisen 
der gesetzlichen Bewertung gegenüber dem Ehe- Aufzählung "Diebstähle, Veruntreuungen, Ent­
bruch als ein Minus dar. Alle Gründe, die gegen wendungen, unbefugten Betrieb von Fahrzeugen 
die Strafbarkeit des Ehebruchs sprechen, gelten (§ 467 b) und dgl.", wenn sie unter Angehörigen 
auch und verstärkt bezüglich dieser Strafdro- begangen worden sind. Nach Lehre und Recht­
hung. Sie müssen nicht wiederholt werden (vgl. sprechurig können auch Betrug und Eigentums­
die Bemerkungen zu Punkt 16). Wird der Ehe- ,beschädigungen innerhalb der Familie § 525 StG. 
bruch straflos, so kann die Verletzung der ehe- unterstellt werden, freilich ebenso wie Diebstähle 
lichen Treue nicht strafbar bleiben. und Veruntreuungen nur, wenn sie auch nach 

Dagegen müßte diese Straf drohung auch dann 
entfallen, wenn man den Ehebruch weiterhin be­
strafen wollte. Für diese Lösung hatte sich sch{)n 
der Entwurf 1912 entschlossen, und sie wurde 
von den Ministerialentwürfen 1964 und 1966 
vorgesch'lagen. Die Strafdrahung gegen die Ehe­
störung hat in den europäischen Strafrechten 
keine Parallele. Wenn man die Verletzung der 
ehelichen Treuepflicht überhaupt bestraft, be­
gnügt man sich damit, den Ehebruch zu erfas­
sen. Jeder darüber hinausgehende Tatbestand 
kann nur ganz vage sein. Sicherlich ist es völlig 
unangemessen, wenn Küsse unter dem Haustor 
oder gemein'same Kinobesuche vor den Strafrich­
ter führen können. Gegenwärtig neigt die Recht­
sprechung zwar dazu, den Kreis nach § 525 
strafbaren Verhaltem etwas enger zu ziehen, 
aber der Tatjbestand selbst bietet dafür keine 
Gewähr. Er verstößt gegen das Gebot der Be­
stimmtheit und stellt menschliche Beziehungen 
in einem nicht voraussehbaren Au'smaß und 
ohne sachliche Begründung unter Strafe. Das 
kann man auch nicht dadurch rechtfertigen, daß 
die Vollziehung des Beischlafs, also der Ehe­
bruch, oft nicht hewiesen werden könne. Wollte 
man deshalb ein an sich nicht strafwürdiges Ver­
halten bestrafen, s.o liefe das auf eine Verdachts­
strafe hinaus. Mit der Strafl6sigkeit auch des 
Ehebruch-s verliert dieser verfehlte Gedanke aber 
ohnehin seine Voraussetiung. 

II. § 525 StG. enthält über die Verletzung 
der ehelichen Treue hinaus zwei weitere Delikts­
fälle, die den gegebenen gesellschaftlichen Ver­
hältnissen nicht mehr entsprechen und daher 
aufgehoben werden sollen. Als "größere Unsitt­
lichkeiten", die der Ahndung durch den Straf­
richter unterliegen, kennt die Ges,etzesstelle 
neben anderen auch die "tätige Verletzung sch::il­
diger Ehrerbietung der Kinder gegen die Eltern" 
und "der Dienstleute gegen die Dienstherren". 
Damit sind Handlungen gemeint, die nach kei­
n-er anderen Gesetzesstelle strafbar sind und nur 

den allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzes 
bloß übertretungen wären. Diese kleinen De­
likte sind durch § 525 St!G. insoweit privilegiert, 
daß sie nicht als Vermögensdelikte, sondern nur 
als Unsitdichkeiten in der Familie aUlfgefaßt wer­
,den. überdies sind sie bloß auf Privatanklage 
hin verfolgbar. Das schützt den Familien'bereich 
vor hehördlichem Eindringen, wo ein so'lches 
nicht erwünscht ist. Diese Regelung ist der Sache 
nach weiterhin berechtigt. Auch die Strafrechts­
kommission, die Ministerialentwürfe und die 
Regierungsvorlage 1968 haben eine Reihe von 
Vermögensdelikten 'bei Begehung im Familien­
kreis' Sondel'bestimmungen unterstellt. Demge­
mäß soN der verbleLbende Rest des § 525 StG., 
auch wenn er gesetzestechnisch in einem alter­
tümlichen Gewand auftritt, vorerst bestehen 
bleihen. Lediglich ,der undeut'liche B-egriff der 
"Verwandten" soll in übereinstimmung mit der 
in Lehre und Rechtsprechung ÜJblichen Ausle­
gung durch die klare Verweisung "Angehörige 
(§ 216)" ersetzt werden. 

Zu Artikel 11 

Vorbemerkungen 

Die prozessualen Teile des vorliegenden Ent­
wurfes bauen - wie schon erwähnt - im wesent­
lichen auf dem im Jahre 1965 ausgearbeiteten und 
zur Begutachtung versendeten Entwurf eines 
Strafprozeßänderungsgesetzes 1965 sowie den 
dazu abgegebenen Stellungnahmen auf. Der Ent­
wurf berücksichtigt aber auch Forderungen, die 
aus den Kreisen der ~echtsanwaltschaft an den 
Gesetzgeber herangetragen wurden. So hat die 
Ständige Vertreterversammlung der österreichi­
schen Rechtsanwaltskammern auf ihrer am 
17. April 1970 abgehaltenen Frühjahrstagung in 
einer Entschließung ihren Wünschen -unter ande­
rem nach Einführung eines Haftprüfungsver­
fahrens im Beisein des Verteidigers und nach 
Abschaffung der Berufungsgrenzen (§ 283 StPO;) 
Ausdruck verliehen. Auch aus Kreisen der An-

4 
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waltschaft wurde die Beseitigung der Schranken 
der Akteneinsicht sowie des mündlichen und 
schriftlichen Verkehrs der Verteidiger mit den 
Untersuchungsgefangenen verlangt. Auf die dar­
über hinausgehenden Forderungen der Anwalt­
schaft etwa nach Einführung der sogenannten 
vollen Berufung im Schöffen- und Geschwornen­
gerichtsverfahren, nach Abschaffung der Ord­
nungsgewalt des Richters üb~r den Verteidiger 
und schließlich nach Aufhebung des Zeugnis­
zwanges der Rechtsanwälte (§ 152StPO.) wird 
später einzugehen sein. Dieser Entwurf will -
wie schon in der Einleitung erwähnt - nur die 
dringendsten Reformen auf dem Gebiet des Pro­
zeßrechtes in die Wege leiten. 

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Revision 
der Vorschriften über die Untersuchungshaft, 
sind doch Änderungen auf diesem Gebiet nun­
mehr auch im Hinblick auf Entscheidungen des 
Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte 
unaufschiebbar geworden. Bekanntlich hat dieser 
Gerichtshof in zwei Fällen erkannt', daß die 
Dauer der Untersuchungshaft in diesen zwei Ver­
fahren mit der Menschenrechtskonvention unver­
einbar gewesen sei. Gewiß hat der Gerichtshof 
nur die Anwendung, des Gesetzes in Einzelfällen 
und nicht das Gesetz selbst bemängelt. Die Er­
kenntnisse legen dennoch eine Rechtsänderung 
nahe, um noch mehr Sicherheiten als früher da­
gegen zu schaffen, daß die Vorhaft über Gebühr 
ausgedehnt wird. Der Entwurf will dieses Ziel 
einerseits durch, strengere Voraussetzungen für 
die Verhängung und Aufrechterhaltung der Un­
tersuchungshaft, andererseits - im Einklang mit 
den Vorschlägen der Rechtsanwaltschaft - durch 
Einführung eines parteienöff,entlichen Haftprü­
fungsverfahrens erreichen. 

Die Vollziehung der Verwahrungs- und Unter­
suchungshaft soll später nicht mehr in der Straf­
prozeßordnung, sondern in einem eigenen Gesetz 

, - ein entsprechender Gesetzentwurf wird vom 
Bundesministerium für Justiz noch in diesem Jahr 
zur Begutachtung versendet werden - geregelt 
sein. In diesem Gesetz wird auch die Frage des 
Verkehrs der Untersuchungsgefangenen mit der 
Außenwelt einer an den Grundsätzen der Rechts­
staatlichkeit und der Menschenrechtskonvention 
orientierten Lösung zugeführt werden. Bis zum 
Inkrafttreten eines solchen Gesetzes müssen aber 
die Bestimmungen der Strafprozeßordnung über 
den Vollzug der Untersuchungshaft aufrecht er­
halten werden. In Ansehung dieser Bestimmungen 
- zu denen sachlich auch Teile des § 45 StPO. 
gehören - will der Entwurf schon jetzt drin­
gende Reformen durchführen: Die im geltenden 
Recht enthaltenen Beschränkungen des Verkehrs 
mit dem Verteidiger sollen nur dann bestehen 
bleiben, wenn der Untersuchungsgefangene wegen 
Verdunkelungsgefahr in Haft ist. 

Vorziehen möchte der Entwurf ferner die Be­
seitigung der Berufungsgrenzen des geltenden 
Rechtes, die schon seit langem Gegenstand berech­
tigter Kritik waren. Schließlich soll ein Verbot, 
von Laufbild- und Tonaufnahmen während der 
Hauptverhandlung Störungen der Verhandlung 
hintanhalten und dem Schutz von Individual­
interessen dienen. 

Im übrigen darf auf die Erläuternden Bemer­
kungen zu den einzelnen Bestimmungen ver­
wiesen werden. 

Zu Punkt 1 '(§ 45 StPO.): 

§ 45 behandelt die Verteidigung während der 
Vorerhebungen und der Voruntersuchung, die 
Besprechungsmöglichkeit des verhafteten Beschul­
digten mit seinem Verteidiger sowie das Recht 
des Verteidigers auf Akteneinsicht. Die Bestim­
mungen über die Akteneinsicht und den Sprech­
verkehr des verhafteten Beschuldigten sollen ge­
ändert und Bestimmungen über den schriftlichen 
Verkehr des verhafteten Beschuldigten mit seinem 
Verteidiger eingebaut werden. 

Nach geltendem Recht hat der Untersuchungs­
richter dem Verteidiger zwar Einsicht in die 
Akten zu gewähren, kann jedoch bis zur 
Mitteilung der Anklageschrift 
Aktenstücke ausnehmen, "deren Mitteilung mit 
dem Zwecke des Verfahrens unvereinbar wäre". 
Obgleich schon danach die Verweigerung der 
Akteneinsicht die Ausnahme sein soll und nicht 
persönliches Ermessen, sondern obJektive Gründe 
entscheiden sollen, inwieweit die Akteneinsicht 
verweigert werden darf, hat es sich in der Praxis 
gezeigt, daß Gerichte von der Ermächtigung, be­
stimmte Aktenstücke von der Einsichtnahme aus­
zunehmen, oft in allzu ausgedehntem Umfange 
Gebrauch machen und es dem Verteidiger da­
durch nicht selten außerordentlich erschweren, die 
Interessen des BesChuldigten im Vorverfahren 
wirksam zu vertreten. Der Entwurf faßt daher 
die Vorauss,etzungenfür eine Beschränkung der 
Akteneinsicht s t ren ger als das geltende Recht. 
Nur "wenn besondere Umstände die Befürch­
tung rechtfertigen, daß durch eine sofortige 
Kenntnisnahme von bestimmten Aktenstücken 
die Untersuchung 'erschwert werden könnte", 
darf der Untersuchungsrichter Aktenstüc;-ke von 
der Einsichtnahme ausnehmen. An der unbe­
schränkten Akteneinsicht nach Mitteilung der 
Anklageschrift will der Entwurf nichts ändern. 
Im übrigen stellt er klar, daß das Recht auf 
Akteneinsicht auch vor Mitteilung der Anklage­
schrift nicht nur dem Verteidiger, sondern auch 
dem Beschuldigten selbst zusteht. Fenler stellt 
der Entwurf dem Recht auf Akteneinsicht das 
Recht zur Seite, von Aktenstücken Abschrift zu 
nehmen und Ablichtungen herzustellen. 

Das Recht, von Augenscheinprotokollen, Gut­
achten der Sachverständigen, Behörden, Ämter 
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und Anstalten sowie von Originalurkunden, die gemäß auch für den Briefverkehr des Beschuldig­
den Gegenstand der strafbaren Handlung bilden, ten mit seinem Verteidiger. Der Entwurf 
une n t gel tl ich Abschriften verlangen zu schränkt daher auch die Kontrolle dieses Sdlrift­
können, sowie das Recht des Verteidigers, eine wechsels auf das im Verfahrensinteresse unum­
Ausfertigung des Haftbefehls und der gericht- gänglich Notwendige ein. Demna,ch soll die Ver­
lichen Entscheidungen, gegen die der Beschuldigte teidigerpost der überwachung durch den Unter­
ein Rechtsmittel angemeldet hat, verlangen zu· suchungsrichter im Sinne des § 187 nur dann un­
können, sollen bestehen bleiben. terliegen, wenn der Beschuldigte wegen Ver dun-

Die Sprecherlaubnis des v,erhafteten Beschuldig- kelungsgefahr in Haft ist, und auch dann nur bis 
ten mit seinem Verteidiger ist durch das geltende zur Mitteilung der Anklageschrift. 
Recht insofern sehr wesentlieh beschränkt, als bis 
zur Mitteilung der Anklageschrift die Bespre­
chung "nur im Beisein einer Gerichtsperson" er­
folgen darf. Gegen die Sprechkontrolle wird vor­
gebracht,~ie mache eine offene Aussprache und 
damit die zur Verteidigung unbedingt erforder­
liche gründliche Kenntnis von der Sachlage' un­
möglich und lasse die Einsicht vermissen, daß 
gerade Unterredungen zwischen Verteidiger und 
Beschuldigtem unter vier Augen dem gewissen­
haften Verteidiger die beste Gelegenheit bieten, 
gegebenenfalls auf ein rückhaltloses Geständnis 
hinzuwirken. Aber selbst die Möglichkeit einer 
Beratung des verhafteten Beschuldigten, wie er 
am besten einen Schuldspruch vermeiden könne, 
rechtfertige nicht das Verbot eines unbeschränk­
ten Verkehrs, da ja sonst dieselbe Beschränkung 
auch für den auf freiem Fuß befindlichen BesdlUI­
digten gelten müßte (R 0 e der, Reform des Vor­
verfahrens im österreich ischen Strafprozeßrecht, 
Referat am 1. österreichischen Juristentag Wien 
1961, S. 27). Diesen Bedenken trägt der Entwurf 
Rechnung und bestimmt g run d sät z I ich, 
daß sich der verhaftete Beschuldigte mit seinem 
Verteidiger 0 h ne Beisein einer Gerichtsperson 
besprechen darf. An der Beschränkung des gel­
tenden Rechtes hält der Entwurf lediglich für 
den Fall fest, daß sich der Beschuldigte (auch oder 
ausschließlich) wegen Ver dun k e I u n g s g e­
f a h r in Haft befindet; auch in diesem Fall ent­
·fällt ab~r die überwaChung nach Mitteilung der 
Anklageschrift. 

Für die Beibehaltung der Sprechkontrolle im 
Falle der Verdunkelungsgefahr SInd ausschließlich 
die in der Person des Verhafteten gelegenen be­
sonderen Umstände maßgeblich, die eine Kon­
trolle seines Verkehrs mit der Außenwelt geboten 
sein lassen. Die Regelung geht keinesfalls von der 
Befürchtung aus, der Verteidiger könnte sich 
gleichsam zum Spießgesellen des Beschuldigten für 
dessen unlautere Machinationen machen. Es er­
scheint aber auch im Interesse des Verteidigers 
selbst gelegen, wenn jeden Verdächtigungen in 
dieser Hinsicht von vornherein die Grundlage 
entzogen wird. 

Der Briefverkehr des verhafteten Beschuldigten 
mit seinem Verteidiger ist im geltenden .Recht 
nicht besonders geregelt und unterliegt somit der 
allgemeinen Briefzensur nach § 187 StPO. Das 
über die Sprechkontrolle Ausgeführte gilt sinn-

Zu P1H1kt 2 (§ 114 StPO.): 

§ 114 StPO. regelt den Rechtszug gegen die 
Entscheidungen der Ratskammer. Abs. 1 dieser 
Gesetzesstelle in ihrer geltenden Fassung be­
stimmt, daß gegen die Entscheidung ,der Rats­
kammer vom Ankläger und Beschuldigten unter 
anderem dann Beschwerde an den Gerichtshof 
zweiter Instanz geführt werden kann, wenn die 
Entscheidung"die Verhängung oder Aufhebung 
der Haft oder die Bestimmung der Versicherungs­
summe betrifft". Nach Abs. 2 entscheidet der 
GeI1ichtshof zweiter Instanz über diese Beschwer­
den stets in nichtöffentlicher Sitzung. 

Nach dem Entwurf soll nun aber aus den zu 
Punkt 10 dargelegten Erwägungen der Entschei­
dung der Ratskammer über die Fortsetzung oder 
Aufhebung der vom Untersuchungsrichter ver­
hängten Untersuchungshaft eine kontradikto­
rische Verhandlung {Haftprüfungsverhandlung) 
vorangehen (§§ 194 und 195 StPO. in der Fassung 
des Entwurfes) und auch die Entscheidung des 
Gerichtshofes zweiter Instanz über Beschwerden 
gegen diese Entscheidungen - mit den sich aus 
§ 196 Abs. 2 ergebenden Ausnahmen - in einer 
solchen Verhandlung erfolgen. 

Behielte man nun die geltende Fassung des· 
§ 114 Abs. 1 und 2 StPO. bei, so würden sich 
diese Bestimmungen mit der in den neuen §§ 194 
bis 196 StPO. vorgesehenen Regelung zum Teil 
überschneiden, zum Te.il damit überhaupt in 
Widerspruch stehen. Demnaru macht die Neu­
regelung des Beschwerdeverfahrens im Rahmen 
der Haftprüfung auch eine Neufassung des § 114 
erforderlich. 

Für eine Regelung im § 114 kommen nur jene 
Entscheidungen der Ratskammer in, der Haft­
frage in Betracht, die nicht in einer Haftprüfungs­
verhandlung erfCllgen.· Dies ist dann der Fall, 
wenn sich der Beschuldigte im Zeitpunkt der 
Entscheidung der Ratskammer noch auf freiem 
Fuße befindet. Die Bestimmungen des Abs. 1 Z. 4 
und 5 betreffen somit jene Fälle, in denen die 
Untersuchungshaft nicht schon durch den Unter­
suchungsrichter verhängt wurde. Wird in einem 
solchen Fall die Untersuchungshaft durch die 
Ratskammer verhängt (Z. 5), so sollen freilich für 
das allfällige Beschwerdeverfahren vor dem Ge­
richt9hof zweiter Instanz sinngemäß die Bestim­
mungen des neuen § 196 StPO. über die kontra-
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diktorische Verhandlung anzuwenden sein. Dies 
wird im Abs. 2 ausdrücklich bestimmt. 

über Beschwerden gegen die Entscheidung der 
Ratskammer hinsichtlich der Höhe der Sicher­
heitsleistung (Z. 3) soll der Gerichtshof zWeiter 
Instanz stets, und zwar ohne Unterschied, ob 
diese Entscheidung nach § 194 Abs. 1 StPO. er­
gangen ist oder in einer Haftprüfungsverhand­
lung gefaßt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung 
entscheiden. Dies steht im Einklang mit -der im 
§ 197 StPO: vorgesehenen Regelung, wonach über 
die Aufhebung der Anwendung gelinderer Mittel 
gleichfalls stets in nichtöffendicher Sitzung. zu 
entscheiden ist. 

Im übrigen übernimmt der Entwurf die Be­
stimmungen des § 114 Abs. 1 und 2 StPO. in 
ihrer geltenden Fassung inhaltlich unverändert. 

Zu Punkt 3 (§ 175 StPO.): 

§ 175 StPO. regelt die sogenannte vorläufi,ge 
Verwahrung, das ist die von einem Richter oder 
(gemäß §. 177 StPO.) einem Sicherheits organ ver­
fügte, nur beschränkte Zeit wirksame Fest­
nahme eines Verdächtigen. Die Änderungen, 
welche die Bestimmungen über die Unter­
suchungshaft (§ 180) erfahren sollen, machen 
wegen einer weitgehenden Konformität der 
Verwahrungs- und Untersuchungshaft Ände­
rungen bereits im Bereich des § 175 nötig, aller­
dings muß es im Interesse der Strafrechtspflege 
leichter möglich sein, einen Verdächtigen für 
höchstens wenige Tage anzuhalten, als ihn für 
vorläufig unbestimmte Zeit in Untersuchungs­
haft zu nehmen. 

In der 2. 1 des § 175 soll die Erwähnung der 
"amtlichen Nacheile" und des "öffentlichen Nach­
rufes" durch die "glaubwürdige Beschuldigung" 
ersetzt werden. Die Z. 2 des § 175 wurde dahin 
$eändert, daß im Einzelfall "bestimmte Tat­
s;lchen" für Fluchtgefahr sprechen müssen, zum 
Beispiel die vom Entwurf nicht mehr ausdrücklich 
angeführten "Anstalten zur Flucht". Die Erfah;:: 
rungstatsache, daß Beschuldigte öfter flüchten, 
und die Tatsache, 'daß dem Verdächtigen im kon­
kreten Fall wahrscheinlich eine strenge Strafe be­
vorsteht, sind daher für sich allein nicht geeignet, 
Fluchtgefahr zu begründen. Im Gegensatz zur 
Anordnung der Untersuchung-shaft kann ein 
Haftbefehl auch gegen jemanden erlassen werden, 
der flüchtig oder unbekannten Aufenthaltes ist. 
Demzufolge erklärt der Entwurf den Umstand, 
daß der Verdächtige bereits flüchtig ist oder sich 
verborgen hält, ausdrücklich zum Haftgrund. 
. Die Z. 3 des § 175 betrifft die Haft wegen 

Verdunkelung. Ein bereits unternommener Ver­
such des Beschuldigten, die Ermittlung der Wahr­
heit zu hindern, soll nach wie vor ein Haftgrund 
sein, ebenso das Vorliegen der Gefahr, er werde 
einen solchen Versuch unternehmen. Im zweiten 
Fall soll allerdings die vage Formulierung des 

geltenden Rechtes, wonach der Haftgrund vor­
liegt, "wenn gegründete Besorgnis vorhanden ist, 
daß dies (nämlich die Verdunkelung) geschehen 
könne", durch die präzisere Wendung ersetzt 
werden "wenn auf Grund bestimmter Tatsachen 
die Gefahr besteht, er werde dies versuchen". 

Die vom Entwurf gewählte Formulierung, daß 
"bestimmte Tatsachen" diese oder jene Gefahr 
aufzeigen, soll auch in die Z. 4 des § 175 aufge­
nommen werden. Diese Bestimmung soll wie na-ch 
geltendem Recht eine vorläufige Verwahrung er­
möglichen, wenn die Gefahr besteht, der Ver­
dächtige werde seine (vollendete) Tat wiederholen 
oder eine bloß versuchte oder angedrohte Tat 
ausführen. Diese Verwahrung wegen "Ausfüh­
rungsgefahr" dient der Verhinderung einer kon­
kreten Tat, wobei der Versuch oder die Andro­
hung dieser Tat Gegenstand eben des Verfahrens 
ist, in dem die Verwahrung ausgesprochen wird. 

Ebenso wie gegen den Haftgrund der Aus­
führungsgefahr wird auch gegen die wesentlich 
häufigere Haft wegen Wiederholungsgefahr vor­
gebracht, sie "beruhe auf rein präventiv-polizei­
lichen Erwägungen, die der richterlichen Ent­
scheidung gänzlich fremd bleiben sollten" (R 0 e­
der, a.a.O. S. 34). Die Befürworter eines 
solchen Haftgrundes berufen sich hingegen auf 
ein dringendes kriminalpolitisches Bedürfnis und 
stützen sich dabei auf die Erfahrungen, die in der 
Bundesrepublik Deutschland nach der weitgehen- / 
den Beseitigung dieses Haftgrundes im Jahre 1950 
(Gesetz vom 12. September 1950, BGBL I S. 641) 
gemacht wurden und zu dessen teilweisen Wie­
dereinführung im Jahre .1964 (§ 112 Abs. 3 und 4 
StPO. in der Fassung StPÄG., BGBL I S. 1067/ 
1964) geführt haben (vgl. etwa Rudolf 
S eh mit t, Strafprozessuale Präventivmaß­
nahmen, Deutsche Juristenzeitung, Jahrgang 
1965, S. 194). Dazu kommt, daß die Haft wegen 
Ausführungs- oder Wiederholungsgefahr jeden­
falls mit der Europäischen Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
im Einklang steht. 

Der Entwurf beläßt daher diesen Haftgrund, 
doch soll eine Haft wegen Wiederholungsgefahr 
nur zulässig sein, wenn "bestimmte Tatsachen" 
vorliegen, die die Gefahr einer Wiederholung 
begründen. Es genügt also nicht, ,daß die Mög­
lichkeit eines Rückfalles nicht ausgeschlossen ist, 
diese Möglichkeit muß vielmehr durch bestimmte 
Tatsachen in greifbare Nähe gerückt sein. Ob 
Wiederholungsgefahr anzunehmen ist oder nicht, 
ist vor allem auch eine Frage der kriminalisti­
schen Prognostik, sodaß stets das gesamte Persön- < 

lichkeitsbild, wie es sich auf Grund des Verhaltens 
vor und nach der Tat darstellt, zu berücksichtigen 
sein wird. Auch insoweit wird aber nicht von 
vagen Vermutungen, sondern "bestimmten Tat­
sachen" auszugehen sein. 

Die Erwägungen, die für ,die Abschaffung der 
sogenannten obligatorischen Untersuchungshaft 
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sprechen (siehe die Er!. Bem. zu Punkt 5), gelten 
auch für die Verhängung der Verwahrungshaft 
durch den Untersuchungsrichter. Hingegen kön­
nen sie für die vorläufige Verwahrung durch un­
zuständige Richter oder Sicherheitsbehörden und 
ihre Organe keine Geltung beanspruchen (siehe 
die Erl. Bem. zu Punkt 4). 

Zu Punkt 4 (§ 177 StPO.J: 

Aus den zu § 180 StPO. noch näher darzule­
genden überlegungen soll der Umstand, daß eine 
Person eines Verbrechens verdächtig ist; das !TIit 
einer gesetzlichen Mindeststrafe von zehn Jahren 
Kerker bedroht ist (§ 175 Abs. 2 in seiner gelten­
den Fassung), in Hinkunft für sich allein die An­
ordnung der Verwahrungs- oder Untersuchungs­
haft durch den Untersuchungsrichter nicht recht­
fertigen können. Im Bereich des § 177 kann aber 
auf die sogenannte obligatorische Haft nicht 
völlig verzichtet werden.- Denn die vorläufige 
Verwahrung wird in den Fällen des § 177 in der 
Regel von den Sicherheits behörden und ihren 
Organen und zu einem Zeitpunkt ausgesprochen, 
wo das Erhebungsmaterial zumeist noch sehr 
dürftig ist. Unter diesen Umständen muß die 
Tatsache der schweren Strafdrohung zu einer vor­
läufigen und auf wenige Tage beschränkten Haft 
ausreichen. Das Sicherheitsorgan, aber auch der 
meist nur auf Grund einer dürftigen Unterlage 
einschreitende (unzuständige) Richter sollen daher 
in den Fällen schwerster Verbrechen zunächst der 
Prüfung von speziellen Haftgründen enthoben 
seln. 

Die Einrichtung der obligatorischen Haft soll 
gegenüber dem geltenden Recht aber nicht nur 
auf die Fälle des § 177 beschränkt, sondern noch 
dadurch weiter eingeschränkt werden, daß sie 
dann nicht Platz greifen soll, wenn "das Vorlie­
gen aller im § 175 Z. 2 bis .4 angeführten Haft­
gründe auszuschließen ist". Selbst im Falle eines 
Kapitalverbrechens wäre auch die kurzfristige 
vorläufige Verwahrung mit dem Grundsatz, die 
Haft auf das zur Sicherung des Strafverfahrens 
unumgänglich Notwendige einzuschränken, un­
vereinbar, wenn Gewißheit besteht, daß im kon­
kreten Fall weder Flucht-, Verdunkelungs- noch 
Ausführungs- oder Wiederholungsgefahr besteht. 

Zu Punkt 5 (§ 180 StPO.): 

Wie bereits erwähnt, zählt § 
Gründe für die Verhängung 
s u c h u n g s haft auf. 

180 ~tPO. die 
der U n te r-

Gegenüber dem geltenden Gesetz soll zunächst 
nur ein d r i n gen der Tatverdacht die Unter­
suchungshaft rechtfertigen. Auch stellt der Ent­
wurf klar, daß sich der Verdacpt bereits auf ein 
b e s tim m t e s Verbrechen und Vergehen be­
ziehen muß, was im geltenden Gesetz nicht aus­
drücklich gesagt ist. Auch das geltende Recht 

schreibt eine Vernehmung des Beschuldigten vor 
Verhängung der Untersuchungshaft vor, doch 
sagt es nicht, worauf sich diese Vernehmung be­
ziehen müsse, sodaß man auch die Ansicht ver­
treten könnte, das Gesetz habe nur die Verneh­
mung zur Sache selbst im Auge. Der Entwurf 
will daher sicherstellen, daß sich die Vernehmung 
auch auf die Voraussetzungen der Unter­
suchungshaft, vor allem auf die besonderen 
Haftgründe, bezieht. 

Während das geltende Recht an speziellen 
Gründen für die Verhängung der U n te ,r­
s u c h u n g s h a f t die Ver w a h run g s haft­
gründe des § 175 Abs. 1 Z. 2, 3 und 4 über­
nimmt, formuliert - der Entwurf diese Gründe 
anders, weil die Untersuchungshaft an strengere 
Voraussetzungen geknüpft werden muß als die 
kurze vorläufige Verwahrung. 

Was den Untersuchungshaftgrund der Flucht­
gefahr anlangt, so ist zunächst festzuhalten, daß 
zwar nach § 175 ein Haftbefehl gegen einen 
Abwesenden erlassen werden darf, daß jedoch 
die Untersuchungshaft nur über einen A n­
wesenden verhängt werden kann. Der für die 
Verhängung der Verwahrungshaft hinreichende 
Fall, daß der Verdächtige "flüchtig ist oder sich 
verborgen hält", paßt daher für die Unter­
suchungshaft nicht. Auch bei der Verdunkelungs­
gefahr weicht die Formulierung des § 180 inso­
weit von der des § 175 ab, als der bereits ge­
schehene Versuch einer Verdunkelung im§ 180 
nicht mehr aufscheint. Beide Änderungen be­
deuten nicht, daß eine Untersuchungshaft nicht 
mehr verhängt werden könne, wenn der Be­
schuldigte bereits geflüchtet war oder sich ver­
borgen gehalten oder eine Verdunkelung der 
Tat versucht hat. Der Unterschied liegt nur 
darin, daß ein solcher Umstand zwangsläufig zur 
Ver w a h r_ u n g s haft führt, zur Unter­
sudlungshaft aber nur dann, wenn auf Grund 
bestimmter Tatsachen die Gefahr besteht, daß 
der Beschuldigte auf f.reiem Fuße neu e r I ich 
flüchten, sich verborgen halten oder die Tatauf­
klärung hemmen werde. 

Die Problematik des Haftgrundes der Wieder­
holungsgefahr wurde schon bei der vorläufigen 
Verwahrung nadl § -175 dargestellt. Auf die 
Ausführungen in den Er!. Bem. zu Punkt 3 darf 
somit verwie.sen werden. Ergänzend wäre hier 
noch darauf hinzuweisen, daß auch die Zwecke 
einer Untersuchungshaft wegen Wiederholungs­
gefahr durch gelindere Mittel erreicht werden 
können. Nicht zuletzt auch um solcher Vor­
kehrungen willen verzichtet der Entwurf nicht 
auf den Haftgrund der Wiederholungsgefahr. 

Nam den vom Entwurf ohne sachlime Ände­
rungen aus dem geltenden Remt übernommenen 
und als § 190 eingereihten Bestimmungen des 
§ 192 des geltenden Remtes muß die wegen 
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Fluchtgefahr verhängte Haft gegen Sicherheits­
leistung und Gelöbnis unterbleiben oder aufge­
hoben werden, wenn das Verbrechen nicht 
strenger als mit fünf jähriger Kerkerstrafe be­
droht ist (siehe Punkt 8 und 9). Darüber hinaus 
meint der Entwurf, daß die "soziale Integration" 
des Beschuldigten in die Gesellschaft (,; wenn der 
Beschuldigte sich in geordneten Lebensverhält­
nissen befindet und einen festen 'Wohnsitz im 
Iniand hat") bei Delikten, die nicht strenger als 
mit fünf jähriger Kerkerstrafe bedroht sind, die 
Annahme von' Fluchtgefahr ausschließen soll, 
wenn nicht besondere Umstände (Fluchtvorbe­
reitungen) vorliegen. Damit ist der s 0 z i ale n 
Integration vom Gesetz gleiches 
G e w ich t wie der H a f t kau t ion e i n­
ger ä u m t und einem Gebote der sozialen Ge­
rechtigkeit Rechnung getragen. Diese Gleich­
stellung bringt es mit sich, daß bei sozialer 
Integration des Beschuldigten eine Kaution in 
allen Fällen einer fünf Jahre nicht übersteigenden 
Strafdrohung entbehrlich ist. Wie später noch 
ausgeführt werden wird, ist damit das Institut 
der obligatorischen Befreiung von Haft gegen 
Kaution und Gelöbnis auf den engen Bereich 
verwiesen, wo der Beschuldigte zwar eine 
Kaution stellen, aber nicht auf seine soziale 
Integration im Inland verweisen kann. 

Mit dem Worte "jedenfalls" wird auf den Um­
stand Bedacht genommen, daß bei "sozialer 
IntegFltion" in aller Regel schon von vorn­
herein das Vorliegen von Fluchtgefahr ausge­
schlossen werden kann. 

Die Bestimmungen des Abs. 4 werden aus dem 
geltenden Recht übernommen (§ 180 Abs. 4 
StPO .. in der Fassung Art. II Z. 1 EGStVG., 
BGBL Nr. 145/1969). 

Eine Neuerung, die der Entwurf vorsieht, ist 
die eingehende Regelung der Haftabwendung 
durch A n wen dun g gel i n der e r Mi ,t­
tel. Zum Teil ist dieser Gedanke auch dem 
geltenden Recht nicht fremd, indem es im § 191 
StPO. die Enthaftung gegen Gelöbnis. und in 
den §§ 192, 194 StPO. die Enthaftung gegen 
Kaution oder Bürgschaft vorsieht. Die Haftab­
wendung durch Einsatz gelinderer Mittel ist 
aber ausbaufähig. Zunächst soll nach dem Ent­
wurf das Gericht jeweils prüfen müsst;n, ob die 
schwerwiegende Maßnahme der. Untersuchungs­
haft nicht durch Maßnahmen von geringerer 
Schwere, ab.er gleichem Erfolg substituiert wer­
den kann. Die gelinderen Mittel sind im Abs. 5 
taxativ angeführt. Diese Mittel können auch 
kumulativ angewendet werden, sofern der Haft~ 
zweck nur auf diese Weise erreicht werden kann. 
Von den in den Z. 1 bis 7 bezeichneten gelin­
deren Mitteln entsprechen die Gelöbnisse (Z. 1 
und 2) dem geltenden § 191. Die in den Z. 3 
und 4 angeführten Weisungen finden in den 
"Weisungen" nach den §§ 2 und 13 des Gesetzes 

über die bedingte Verurteilung 1949 und nach 
den §§ 17 und 18 des Jugendgerichtsgesetzes 
1961 ein Vorbild. 

Einer besonderen Erwähnung' bedürfen die 
gelinderen Mittel der vorübergehenden Ab­
nahme der Reisepapiere (Z. 5) oder der in der 
Z. 6 angeführten Papiere. Die Praxis vermißt 
es, daß die §§ 190 ff. StPO.dem Gericht keine 
Möglichkeit' gewähren, einem Fluchtverdächtigen 
den Reisepaß abzunehmen, auch wenn im Einzel­
fall nicht anzunehmen ist, daß der Beschuldigte 
die Flucht ins Ausland ohne Reisepapiere ver­
suchen werde. Nur im Zuge eines Auslieferungs­
verfahrens gestattet § 59 StPO. herr~chender 
Ansicht zufolge die Abnahme eines Reisepasses 
als eine "gegen die Entweichung des Beschul­
digten nötige, Vorkehrung". Als gelinderes 
Mittel gegenüber einer Untersuchungshaft soll 
diese Maßnahme ausdrücklich für zulässig er­
klärt werden. Desgleichen erscheint auch die 
vorläufige Abnahme der zur Benützung eines 
Fahrzeuges notwendigen' Papiere, zum Beispiel 
des Führerscheins oder des Zivilluftfahrerscheins, 
unter Umständen geeignet, den sonst gegebenen 
Haftgrund der Fluchtgefahr auszuschließen. 

Gegen das in Z. 7 angeführte Institut der 
sogenannten Haftkaution (§§ 190 und 191 neu) 
wird seit langem eingewendet, daß eine Ent­
haftung gegen Kaution (dasselbe gilt ~uch für 
die Enthaftung gegen Bürgschaft) ungerecht und 
unsozial sei, weil es dem Verdächtigen, der selbst 
wohlhabend ist oder wohlhabende Freunde hat, 
die Freipeit gewähre, die einem anderen versagt 
werde. 

Da das Institut der Haftkaution verfassungs­
gesetzlich verankert ist (Gesetz zum Schutz der 
persönlichen Freiheit, RGB1. Nr. 87/1862; 
Art. 149 Abs. 1 B.-VG.) wäre seine ersatzlose 
Beseitigung' durch .Anderung der Strafprozeß­
ordnung allein nicht durchführbar. Der Eiitwurf 
glaubt aber, den gewichtigen Bedenken gegen 
das Institut durch Maßnahmen auf strafverfah­
rensrechtlichem Gebiet allein voll Rechnung 
tragen zu können. 

Was zunächst die fa ku I tat i v e Haftbe­
freiung gegen Kaution und Gelöbnis bei einer 
Strafdrohung von fünf bis zehn Jahren Kerker 
anlangt, so kommt der Entwurf insoweit den 
vorgebracht~nBedenken entgegen, als die Haft­
kaution künftig nur ein e s von vi eIe n ge­
Enderen Mitteln sein soH und dadurch einen 
Anwendungsbereich zugewiesen erhält, wo vor 
allem das Vorhandensein von Vermögen oder 
entsprechenden finanziellen Mitteln die Flucht­
gefahr begründet. Die durch Vorhandensein 
eines Vermögens begründete Fluchtgefahrdunh 
vorübergehende "Sperre" dieses Vermögens oder 
dieser Mittel zu bannen, ist aber keineswegs un­
sozial. 
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Neben der fakultativen Haftbefreiung gegen brechensfällen enthoben ist. Das Gesetz geht 
Kaution und Gelöbnis besteht bei Strafdrohun- dabei von der unwiderlegbaren Vermutung aus, 
gen bis zu fünf Jahren Kerker auch eine 0 b 1 i- daß in diesen Verbrechensfällen stets ein Haft­
ga t ö r i s c h e, was bedeutet, daß der Beschul- grund gegeben ist. Mag dem auch vielfach so 
digte einen Ans p r u c h auf Haftbefreiung sein, so ist es doch verfehlt, aus der regelmäßigen 
gegen Kaution und Gelöbnis hat. Den Bedenken, Lagerung solcher Fälle die Berechtigung zu einer 
die gegen das Institut aus dem Gesichtspunkt keine Ausnahme zulassenden ,Bestimmung abzu­
sozialer Gerechtigkeit erhoben werden, kann leiten. Es sind auch in Kapitalstrafsachen Fälle 
hier dadurch Rechnung getragen werden, daß - denkbar, in denen keiner der speziellen Haft­
wie schon .zu § 180 Abs. 3 ausgeführt - die gründe vorliegt. Man denke etwa daran, daß 
"soziale Integration" in die Gesellschaft vom jemand einen anderen vor Zeugen ermordet und 
Gesetz das gleiche Gewicht wie die Haftkaution dann einen Selbstmordversuch unternommen 
erhält. Damit wird die Haftkaution auf den hat, bei dem er so schwer verletzt wurde, daß 
sch~alen Bereich beschränkt, wo der Beschuldigte eine Flucht in absehbarer Zeit ausgeschlossen ist. 
zwar die Möglichkeit hat, eine Kaution zu Würde man auch in solchen' an sich seltenen 
stellen, aber nicht auf' seine soziale Integration Fällen eine Untersuchungshaft für nötig er­
i m I nl a n d verweisen kann, sodaß ohne achten, wie dies das Gesetz durch die Einrich­
Stellung einer Kaution Fluchtgefahr angenom- tung der sogenannten obligatorischen Unter­
men werden müßte. suchungshaft vorschreibt, so käme dies .dem 

Abschließend sei Zum Institut der Haftkaution (durch. § 3 des Gesetzes vom 27. Oktober 1862, 
noch darauf verwiesen, daß einem Gesetzgeber, RGBl. Nr. 87, Zum Schutze der persönlichen 
der den Anwendungsbereich der Untersuchungs- Freiheit) verfassungs gesetzlich (Art. 149 B.-VG.) 
haft einschränken will, jedes vernünftigerweise für unzulässig erklärten Haftgrund eines durch 
einsetzbareMittel, um die Haft abzuwenden, die strafbare Handlung verursachten großen 
recht sein muß. Und ein solches Mittel kann öffentlichen Ärgernisses nahe. Denn welche 
n e ben a n der e n auch die Haftkaution sein. andere Erwägung sollte in Fällen dieser Art die 
übrigens muß die Haftkaution durchaus nicht Untersuchungshaft rechtfertigen? Während also 
unbedingt einen beträchtlichen Vermögenswert bei Kapitalverbrechen nach geltendem Recht die 
darstellen. Die Untersuchungshaft wird durch Untersuchungshaft verhängt werden muß, soll 
Sicherheitsleistung unter Umständen auch dann nach dem Entwurf in jedem Fall eines noch so 

. ch d schweren Verbrechens geprüft werden müssen, zu ersetzen sem, wenn na en Vermögens-
verhältnissen des Beschuldigten anzunehmen ist, ob ein spezieller Untersuchungshaftgrund vor-
ihn werde der drohende Verfall auch einer ge- liegt. 
ringen Sicherheitsleistung von der Flucht ab- Im Gegensatz zum geltenden Recht soll nach 
halten. "Denn ohne Zweifel ist einem minder dem Entwurf dem Beschuldigten eine Ausferti­
Bemittelten sein geringes Vermögen ebenso teuer gung des Beschlusses über die Verhängung der 
wie ein großes Vermögen dem Reichen" Untersuchungshaft samt Begriindung nicht 
(R 0 e der, a.a.O. S. 31). So hat übrigens auch bloß auf Verlangen, sondern stets von Amts 
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wegen zuzustellen sein (Abs. 7). Eine wesent­
in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, liche Mehrarbeit für die Gerichte wird damit 
daß die Höhe der Kautions- oder Bürgschafts-nicht verbunden sein, da der Haftbeschluß samt 
summe vornehmlich im Hinblick auf das Ver- Begründung ohnehin stets für den Gerichtsakt 
trauen darauf festzusetzen sei, daß die Aussicht schriftlich festgehalten werden muß. Daß sich 
auf den Verlust der Sicherheitsleistung ein aus~ das Gericht in der Begründung des Haft­
reichendes Gegengewicht abgibt, um jegliche beschlusses mit den "bestimmten Tatsachen", auf 
Fluchtneigung fernzuhalten. Ein solches Ver- Grund deren es die Haftvoraussetzungen als 
trauen kann ~ber durchaus auch bei einer ge- gegeben ansieht, auseinandersetzen muß, ver­
ringen Sicherheitsleistung am Platze sein. steht sich an sich von selbst, soll aber dennoch 

Aus allen diesen Gründen hat sich der Ent-
wUrf für die Aufrechterhaltung des Instituts der 
Haftkaution als gelinderes Mittel zur Haftab­
wendung entschieden. 

Einer näheren Erörterung bedarf noch der 
Wegfall der sogenannten obligatorischen Unter­
suchungshaft, wobei ergänzend auf die Ausfüh­
rungen zu § 177 über die obligatorische Ver­
wahrungshaft verwiesen werden darf. Die obli­
gatorische Haft besteht darin, daß das Gericht 
der Notwendigkeit, das Vorliegen spezieller 
Haftgründe zu prüfen, in den schwersten Ver-

1m Gesetz ausdrücklich bestimmt werden. 

Zu Punkt 6 (§ 181 StPO.): 

Die Bestimmung des § 181 der geltenden 
Strafprozeßordnung will der Entwurf nicht 
übernehmen. Nach ihr können alle Personen, 
die in einem gewissen Naheverhältnis zu einem 
von einem größeren Personenkreis begangenen 
Delikt gestanden und "vom Verdacht der Teil­
nahme nicht völlig frei" sind, einstweilen fest­
genoinmen werden, wenn die wirklich Schuldi­
gen nicht sogleich ermittelt werden können. 
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Diese Bestimmung scheint mit Art. 5 der Euro­
päischen Konvention zum Schutze der Menschen­
rechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/ 
1958, nicht vereinbar. Prüft man die Möglich­
keiten einer Festnahme nach Art. 5 MRK., so 
stellt man fest, daß in solchen Fällen nur die 
nach Abs. 1 lit. c, 1. Fall, überhaupt in Betracht 
kommt. Hier ist aber _"ein hinreichender Ver­
dacht dafür ... , daß der Betreffende eine straf­
bare Handlung begangen hat", erforderlich. In 
den Fällen des § 181 liegt nun gegen die Fest­
genommenen kein VerdaGht vor; sie sind nur 
"vom Verdacht nicht völlig frei". Das aber be­
deutet nichts anderes als die mehr oder minder 
naheliegende M ö g I ich k e i t, daß die Be­
treffenden eine strafbare Handlung begangen 
haben. Verdichtet sich diese Möglichkeit zu 
einem Verdacht, so ist ohnedies wohl fast aus­
nahmslos eine vorläufige Verwahrung nach 
§ 175 zulässig, ist dies aber einmal nicht der 
Fall, so soll es auch nicht - zu einer Festnahme 
kommen, deren einziger Grund darin läge, daß 
jemand nicht sogleich seine Schuldlosigkeit dar­
-tun kann. 

Hingegen sollen die Bestimmungen des bis­
herigen § 182, allerdings geändert, aus dem 
geltenden Recht übernommen und als neuer 
§ 181 eingestellt werden. An die Stelle der der­
zeit für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die 
Anordnung des -Untersuchungsrichters vorge­
sehenen Möglichkeit der Verhängung der Ha f t 
soll, dem Charakter dieser Einrichtung ent­
sprechend, die Befugnis zur Verhängung einer 
o r d n u·n g s s t r a f e treten. Die Obergrenze 
der derzeit wahlweise angedrohten Geldstrafe 
wird dabei angehoben. 

Zu Punkt 7 (§ 182 StPO.): 

Diese Bestimmung sieht einen weiteren Fall der 
sogenannten 0 b I i g a tor i s ehe n Verteidi­
gung vor. Hier liegt die überlegung zugrunde, 
daß mit einer Haft von längerer Dauer eine Be­
einträchtigung der Verteidigungsmöglichkeiten 
für den Verhafteten verbunden ist. Zur Sicherung 
der Interessen des Beschuldigten soll daher dem 
Beschuldigten, wenn die Untersuchungshaft schon 
sechs Monate gedauert hat und er keinen Verc 

teidiger hat, von Amts wegen ein Verteidiger zu 
bestellen sein. Ein Bedürfnis nach einem Rechts­
beistand wird in den hier in Rede stehenden 
Fällen schön deshalb bestehen, weil nach § 193 
Abs. 2 StPO. in der Fassung des Entwurfes eine 
sechs Monate übersteigende Untersuchungshaft 
nur in -solchen Fällen in Betracht kommt, in 
denen die Untersuchung mit besonderen Schwie­
rigkeiten verbunden oder besonders umfangreich 
ist. Eine ähnliche Regelung enthält übrigens auch 
das deutsche Strafprozeßrecht (§ 117 Abs. 4 
dStPO. in der Fassung StPÄG., BGBl. I S. 1067/ 
1964). 

Zu Punkt 8 und 9 (§§ 190 bis 192 StPO.): 

Die Bestimmungen der §§ 192, 193 und 195 
des geltenden Rechtes über die Sicherheitsleistung 
sollen als §§ 190 bis 192 in Geltung bleiben. An 
die 'Stelle der bisherigen § § 190 und 191 treten 
einerseits die Bestimmungen des neuen § 193 
(siehe die Erl. Bem. zu Punkt 10) und anderer- _ 
seits die Bestimmungen des neuen § 180 Abs. 5 
Z. 1 und 2 (siehe die Erl. Bem. zu Punkt 'i). 
Diese Änderungen machen aueh die Änderung 
der Verweisung im neuen § 190 erforderlich. 

Zu Punkt 10 (§§ 193 bis197 StPO.): 

Zu § 193 StPO.: 

Diese Bestimmung übernimmt im wesentlichen 
den Inhalt des geltenden § 190 Abs. 1, und z;war 
auch in Ansehung der gelinderen Mittel, die dem 
geltenden Recht allerdings erst ansatzweise be­
kannt sind. Zusätzlich ist aufgenommen, daß die 
Untersuchungshaft auch aufgehoben werden muß, 
"sobald ihre Dauer im Verhältnis zu den zu er­
wartenden Strafen offenbar unangemessen ist". 
Auch hiermit will der Entwurf zur Einschrän­
kung der Untersuchungshaft beitragen. Es kommt 
vor, daß eine Voruntersuchung nur deshalb sehr 
lange dauert, weil Zeugen, deren Vernehmung zur 
Aufklärung des Falles unerläßlich ist, unbekann­
ten Aufenthaltes sind oder sich im Ausland' be­
:Fnden, wo ihre Vernehmung nur im langwierigen 
Rechtshilfeweg bewerkstelligt werden kann. Ein 
anderer Grund für eine lange Dauer der Unter­
suchung liegt oft in einer schwierigen und lang­
wierigen Begutachtung durch einen Sachverstän­
digen (zum Beispiel in Wirtschaftsstrafsachen). In 
solchen Fällen könnte die Untersuchungshaft, für 
deren Verhängung gute Gründe gegeben waren 
und wären, länger dauern als die zu erwartende 
Strafe. Es wäre aber unbillig, den Beschuldigten 
über die Dauer der zu erwartenden Strafe hinaus 
in Untersuchungshaft zu behalten. Da jedoch das 
Ausmaß der zu erwartenden Strafe nicht mit 
Sicherheit vorausgesagt werden kann, soll die 
Untersuchungshaft in solchen Fällen nur so lange 
währen, als sie nicht im Hinblick auf die zu er­
wartenden Strafen 0 f f e n bar u TI a n g e m e s­
·s e n ist. Ist zum Beispiel bloß eine drei Monate 
nicht übersteigende Freiheitsstrafe zu erwarten, 
so muß annähernd nach Ablauf der gleichen Zeit 
die Untersuchungshaft wieder aufgehoben werden. 

Dem geltenden Recht entspricht es auch, wenn 
der Entwurf die bloß aus dem Grunde der Ver­
dunkelungsgefahr verhängte Untersuchungshaft 
auf zwei Monate beschränkt. Bei dieser Gelegen­
heit ist auch geprüft worden, ob eine zeitliche 
Beschränkung der Untel'suchungshaft, die aus 
anderen Gründen verhängt wurde, am Platze ist. 
Der Entwurf hat sich in Anlehnung an die Rege­
lung in der Bundesrepublik Deutschland ent­
schlossen, die Dauer einer auch oder ausschließ­
lich aus einem anderen Grunde als Verdunke-
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lungsgefahr angeordneten Untersuchungshaft ge­
setzlich mit sechs Monaten zu beschränken. Frei­
lich birgt eine starre, unübersteigbare Grenze die 
Gefahr in sich, daß die Gründlichkeit der Unter­
suchung besonders schwerer Fälle leiden könnte, 
doch beugt der Entwurf dieser Gefahr durch fol­
gende Bestimmung vor: Auf Antrag des Unter­
suchungsrichters oder des Staatsanwaltes kann der 
Gerichtshof zweiter Instanz wegen besonderer 
Schwierigkeit oder besonderen Umfanges der 
Untersuchung bestimmen, daß die aus dem 
Grunde der Verdunkelungsgefahr verhängte Haft 
bis zu drei Monaten, die auch oder ausschließlich 
aus' einem anderen Grunde verhängte Haft bis zu 
einem Jahr dauern dürfe. 

Eine Verlängerung der Untersuchungshaft bis 
zu zwei Jahren durch den Gerichtshof zweiter 
Instanz soll bei Verbrechen Platz greifen können, 
die mit einer zumindest zehnjährigen - oder 
strengeren - Kerkerstrafe bedroht sind. Der 
Entwurf ließ sich dabei von der Erwägung leiten, 
daß die Untersuchung solcher Verbrechen meist 
durch besondere Schwierigkeiten und einen be­
sonderen Umfang gekennzeichnet ist. Jedenfalls 
rechtfertigt auch die Bedeutung, die solchen Ver­
fahren in der Regel zukommt, ein Hinausschieben 
der gesetzlichen Haftgrenzen. Der Entwurf hat 
dabei Fälle im Auge, in denen zum Beispiel um­
fangreiche Sachverständigengutachten oder die 
Vernehmung zahlreicher Zeugen, die in verschie­
denen - darUJ!lter auch nichteuropäischen -
Staaten ihren Wohnsitz oder Aufenthalt haben, 
für eine ordnungsgemäße Klärung des Sachver­
haltes unerläßlich erscheint. Hält man sich dies 
vor Augen, dann l.iegt es auf der Hand, daß in 
solchen Strafverfahren mit einer nur auf ein Jahr 
begrenzten Untersuchungshaft - zumindest für 
eine übergangszeit - nicht das Auslangen ge­
funden werden kann, will man nicht eine die 
Strafrechtspflege beeinträchtigende Erledigung 
dieser Verfahren in Kauf nehmen. 

Nach Durchführung der großen Strafrechts­
reform, die die Beseitigung überhöhter Straf­
drohungen des geltenden Rechtes bringen soll, 
wird die hier vorgesehene Grenze einer minde­
stens zehnjährigen Strafdrohung neu du~chdacht 
werden müssen, wobei sChon die Erfahrungen mit 
der vorliegenden Bestimmung nutzbar gemacht 
werden können. 

Keiner Beschränkung der Untersuchungshaft 
bedarf es jedoch in der Regel, wenn die Haupt­
verhandlung bereits begonnen hat. Denn zu die­
sem Zeitpunkt liegt schon eine Anklageschrift 
vor, die in Rechtskraft erwachsen ist, die also 
vom Angeklagten entweder gar nicht bekämpft 
oder' erfolglos bekämpft wurde. Dies bedeutet 
aber, daß der Tatverdacht ein Ausmaß erreicht 
hat, das eine Haft über die vorgesehenen Grenzen 
hinaus vertretbar erscheinen läßt. Dazu kommt 
noch, daß in diesem Verfahrensstadium in der 

Regel mit emer Beendigung des Verfahrens in 
absehbarer Zeit zu rechnen ist. 

Zu § 194 StPO.: 
Schon vor uem letzten Kriege, nach diesem 

besonders unter dem Eindruck der Jurisdiktion 
nach anglo-amerikanischem Recht, ist die Forde­
rung erhoben worden, im Vorverfahren die Par­
teienrechte des Beschuldigten zu ver,stärken, ihn 
also von einem Objekt der Untersuchung mehr 
zu deren Subjekt zu machen. Dieses Bestreben 
umschließt vor allem den Wunsch nach einem 
parteienöffentlichen, mündlichen, kontradiktori­
schen V.orverfahren. Die Erfüllung dieser Forde­
rung würde eine vollständige Umgestaltung des 
Strafverfahrens bedeuten. Sie wurde nach langen 
und gründlich geführten literarischen Diskussio­
nen auf breiter Basis von der überwiegenden 
Mehrheit -der sich mit diesem Problem beschäfti­
genden Straf juristen im In- und Ausland abge­
lehnt. Das bedeutet aber nicht, daß das an ,ich 
dem schriftlichen Verfahren überlegene münd­
liche und kontradiktorische Verfahren Überhaupt 
n~cht Eingang in die Voruntersuchung finden 
sollte. Bei der Prüfung, ob Haftgründe, deren 
Vorliegen der Untersuchungsrichter zunächst an­
genommen hat, auch in der Folge noch aufrecht 
sind, oder ob der Untersuchungsgefangene ohne 
Nachteil für die Zwecke der Voruntersuchung aus 
<ler Haft entlassen werden kann, ist es durchaus 
möglich, ohne die sonst eintretenden Nachteile 
für das Verfahren und ohne völligen Umhau des 
gesamten Strafprozesses 'ein parteiöffentliches, 
mündliches und unmittelbares Haftprüfungsver­
fahren einzuführen. Ein solches Haftprüfungs­
verfahren besteht auch in Ländern, die sonst ein 
kontinental-europäisches Strafverfahren haben 
(zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutsch­
land), ohne daß sich deswegen ein übergang zum 
reinen Parteienverkehr des anglo-amerikanischen 
Rechtskreises als notwendige Folge erwiesen 
hatte. 

Der vorliegende Entwurf bekennt sich daher 
zur Haftprüfungsverhandlung und sieht folgen­
des vor: 

Die Bestimmung des § 193 Abs. 2, die ähnlich 
dem derzeit geltenden § 190 Abs. 1 die Auf­
hebung der Haft und der gelinderen Mittel nach 
Wegfall ihrer Gründe vorschreibt, soll dahin er­
gänzt werden, daß im Falle der übereinstimmung 
von Untersuchungsrichter und Staats,anwalt über 
den Wegfall der Haftgründe oder darüber, daß 
mit gelinderen Mitteln das Auslangen gefunden 
werden kann, die sofortige Enthaftung zu ver­
fügen ist, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob 
ein Enthaftungsantrag vorliegt oder nicht. Sind 
der Untersuchungsrichter und der Staatsanwalt 
übereinstimmend der Meinung, daß die Unter­
suchungshaft gegen eine Sicherheitsleistung auf­
gehoben werden kann, so soll der Untersuchungs­
richter unverzüglich bei der Ratskammer eine 

5 
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Entscheidung über die Höhe der Sicherheitslei­
stung zu beantragen und sodann die Enthaftung 
gegen Kaution und Gelöbnis zu verfügen haben. 

In allen anderen Fällen - sei es, daß es sich um 
einen Enthaftungsantrag handelt; sei es, daß 
gegen die Verhängung der Untersuchungshaft 
durch den Untersuchungsrichter Beschwerde an 
die Ratskammer erhoben wurde - soll ohne 
Verzug bei einer kontradiktorischen Haftprü­
fungsverhandlung entschieden werden müssen. 
Damit ist folgendes erreicht: Eine Haft, bei der 
die Parteien des Strafverfahrens und der Unter­
suchungsrichter übereinstimmend der Meinung 
sind, daß sie aufzuheben sei, wird künftig ebenso 
schnell wie heute beendet werden können. Alle 
zweifelhaften Fäll~ müssen zwar bei einer Haft­
prüfungsverhandlung erledigt werden, der Auf­
trag des Gesetzgebers zur unverzüglichen Durch­
führung sichert aber auch hier eine rasche Er­
ledigung, die gegebenenfalls in Form einer Haft­
entlassung ergeht. 

Hat die Untersuchungshaft mindestens zwei 
Monate gedauert, ohne daß es zu einer Entschei­
dung über die Haftfrage bei einer Haftprüfungs­
verhandlung gekommen ist, so ist von Amt s 
weg e n eine Haftprüfungsverhandlung durchzu­
führen. Jeder Haftprüfungsverhandlung, also 
ohne Rücksicht darauf, ob sie auf Grund eines 
Enthaftungsantrages, einer Initiative des Unter­
suchungsrichters oder von Amts wegen durchge­
führt wurde, muß bei Fortldauer der Haft vor 
Ablauf von drei Monaten eme weitere solche 
Verhandlung folgen. 

Man könnte einwenden, daß ein besonderes 
Verfahren in der Haftfrage nur zweckmäßig sei, 
wenn der Häftling selbst seine Enthaftung ver­
langt. Diese Ansicht macht sich aber der Entwurf 
nicht zu eigen. Ergeht vielmehr davon aus, daß 
nicht rechtsfreundlich vertretene Beschuldigte ge­
rade unter dem Eindruck der Haft mitunter -
zumindest anfänglich - eine zweckentsprechen'de 
Verteidigung unterlassen (die Bestellung eines 
Verteidigers von Amts wegen erfolgt nach § 182 
erst nach einer Anhaltungsdauer von sechs Mona­
ten). Vor allem aber soll mit der Anordnung 
amtswegiger Haftprüfungen späteren Behauptun­
gen vorgebeugt werden, ein Enthaftungsantrag 
sei gestellt, aber nicht oder nicht rechtzeitig pro­
tokolliert worden und dergleichen. 

Der Entwurf beschränkt auch nicht das heute 
unbeschränkte Recht des Untersuchungsgefange­
nen, jederzeit einen neuen Enthaftungsantrag zu 
stellen. Nach geltendem Recht kann nämlich ,ein 
Untersuchungsgefangener ohne zeitliche Beschrän­
kung Enthaftungsanträge scellen, liber die der 
Untersuchungsrichter und - wenn sie, was häufig 
geschieht, für den Fall der Ablehnung zur Haft­
beschwerde erklärt werden - nach ihm die Rats­
kammer und allenfalls auch der Gerichtshof 
zweiter Instanz zu entschei.den haben. 

Zu § 195 StPO.: 

Die Durchführung der Haftprüfungsverhand­
lung und die Entscheidung dabei soll der Rats­
kammer obliegen, die auch heute die Haftprü­
fung, wenn auch in nichtöffentlicher Sitzung, vor­
zunehmen hat. Die Ratskammer kann vor 
Durchführung der Verhandlung rasch dur,chführ­
bare ergänzende Erhebungen durch den Unter­
suchungsrichter anordnen. Zu der Haftprüfungs­
verhandlung sind der Staatsanwalt und der Ver­
teidiger zu laden •. Auch der Untersuchungsgefan­
gene soll an der Verhandlung teilnehmen und ist 
daher zum Haftprüfungstermin vorzuführen. 
Steht dieser Vorführung aber eine Krankheit des 
Häftlings entgegen, so muß der Beschuldigte 
durch einen Verteidiger - gewählten Verteidiger, 
Amtsverreidiger oder Armenvertreter - vertre­
ten sein. Der Entwurf trifft auch Vorsorge dafür, 
daß den Beteiligten eine ausreichende "Einlas­
sungsfrist" zur Verfügung steht. Eine beträcht­
liche Verzögerung der Verfahren wird dadurch 
nicht eintreten, wohl aber dem Untersuchungs­
gefangenen "ausreichend Zeit und Gelegenheit 
zur Vorbereitung seiner Verteidigung" (Art. 6 
Abs. 2 lit. b MRK.) gegeben. Der Wahrung der 
Verteidigungsrechte des Untersuchungsgefangenen 
dient auch die Vorschrift, daß ihm oder seinem 
Verteidiger das R<echt der letzten Kußerung ge~ 
bührt. 

Der Untersuchungsrichter hat an der Verhand­
lung teilzunehmen, um der Ratskammer eine 
Darstellung des bisherigen Ganges der Unter­
suchung Zu geben und erforderlichenfalls für Aus­
künfte über den bisherigen Gang des Verfahrens 
zur Verfügung zu stehen. Diese Auskünfte sind 
weder Zeugenaussagen noch Angaben einer Aus­
kunftsperson (welche Rechtsfigur dem Strafver­
fahrensrecht fremd wäre) noch gar einer Parteien­
erklärung vergleichbar; sie sind dienstliche Be­
richte, die sich von den Berichten der Berichter­
statter im Rechtsmittelverfahren nur dadurch 
unterscheiden, daß der Berichterstatter' Senats­
mitglied ist, der Untersuchungsrichter aber der 
Ratskammer nicht angehört. 

Die Verhandlung ist nichtöffentlich und muß 
sich auf die Haftfrage beschränken. Da zu den 
Voraussetzungen der Haft und des Fortbestehens 
einer bereits verhängten Haft auch der dringende 
Tatverdacht gehört, wird sich die Haftprüfungs­
verhandlung mitunter auch damit beschäftigen 
müssen, ob ein dringender Tatverdacht von An­
fang an vorlag oder noch besteht. Doch wird die 
Verhandlung so zu führen und die Entscheidung 
so zu begründen sein, daß der einer allfälligen 
Anklageerhebung nachfolgenden Hauptverhand­
lung und dem Urteil nicht vorgegr,iffen und der 
Zweck ,der Untersuchung nicht gefährdet wird. 

Die Entscheidung der Ratskammer soll in Form 
eines Beschlusses ergehen, mit dem entweder die 
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Fortdauer der Untersuchungshaft oder ihre Auf­
hebung - auch unter Anwendung gelinderer 
Mittel - verfügt wird.' Der Beschluß ist vom 
Vorsitzenden mündlich zu verkünden. 

Der Beschluß der Ratskammer kann vom 
Staatsanwalt und vom Beschuldigten mit Be­
schwerde an den Gerichtshof zweiter Instanz be­
kämpft werden. Die Bestimmungen über die Be­
schwerdefrist fügen sich in die GesamtregeIung 
der Beschwerden. Der Beschwerde soll, wenn sie 
gegen die Aufhebung der Untersuchungshaft ge­
richtet ist und noch in der Haftprüfungsverhand­
lung angemeldet u'nd binnen drei Tagen ausge­
führt wird, aufschiebende Wirkung zukommen 
(vgl. § 197 des geltenden Gesetzes). 

Zu § 196 StPO.: 

Abweichend von den Vorschlägen des Ent­
wurfes eines Strafprozeßänderungsgesetzes 1965 
weist der EntWllrf dem Gerichtshof zweiter In­
stanz im Rahmen des Haftprüfungsverfahrens 
eine reine Rechtsmittelfunktion zu. Er folgt 
damit nicht riur einer im Begutachtungsverfahren 
erstatteten Anregung, er trägt damit auch zu 
einer Vereinfachung und Beschleunigung des 
Haftprüfungsverfahrens bei. 

Auch der Gerichtshof zweiter Instanz hat über 
die im Rahmen des Haftprüfungsverfahrens an 
ihn gelangenden Beschwerden ohne Verzug in 
einer kontradiktorischen Verhandlung zu ent­
scheiden, zu der der Oberstaatsanwalt und der 
Verteidiger zu laden sind. Erweist es sich als not­
wendig, kann er vor der Verhandlung vom 
Untersuchungsrichter Aufklärungen verlangen 
oder rasch durchführbare - das Verfahren nicht 
verzögernde - Erhebungen anordnen. Im übri­
gen finden die Vorschriften über die Haftprü­
fungsverhandlung vor .der Ratskammer sinn­
gemäß Anwendung, nur soll - um vermeidbare 
Verfahrensverzögerungen hintanzuhalten - eine 
Vorführung des. Untersuchungsgefangenen unter­
bleiben. 

Der Gerichtshof zweiter Instanz entscheidet 
durch Beschluß. Dabei kann auch er die Aufhe­
bung der Ha·ft unter Anwendung gelinderer 
Mittel anordnen, wenn nur die Aufhebung der 
Haft schlechthin beantragt worden ist. 

Lediglich in den Fällen einer Formalerledigung 
- verspätete Einbringung der Beschwerde oder 
Einbringung durch eine Person, der ein Beschwer­
derecht nicht oder nicht mehr zusteht - ent­
scheidet der Gerichtshof zweiter Instanz in nicht­
öffentlicher Sitzung. Dies gilt auch dann, wenn 
sich der Beschuldigte schon auf freiem Fuß be­
findet. 

Zu § 197 StPO.: 

§ 196 StPO. in seiner geltenden Fassung be· 
stimmt, daß die Aufhebung der Untersuchungs-

haft vom Untersuchungsrichter mit 'Zustimmung 
des Staatsanwaltes verfügt wird, bei Fenlen einer 
übere~nstimmung die Ratskammer zur Entschei­
dung berufen ist. Diese Regelung wi1l ,der Ent­
wurf für die Aufhebung der Anwendung gelin­
derer Mittel ühernehmen. Denn eine so'lche Maß­
nahme ist nicht mit so einschneidenden Folgen 
für den Beschuldigten und dessen Familie ver­
bund,en wie die Untersuchungshah Es hedarf da­
her keiner außerordentlichen Ganntien dagegen; 
daß die Anwendung gelinderer Mittel über Ge­
bühr ausgedehnt wird. 

Zu Punkt 11 (§ 210 StPO.): 

Die Bestimmu'ng des § 210 Abs. 4 StPO. regelt 
den sogenannten implizierten Anklageeinspruch. 
Danach hat der Gerichtshof zweiter Instanz im 
Falle einer Beschwerde des Beschuldigten gegen 
die bei Anklageerhebung verhängte Haft "so 
vorzugehen, als würde gegen die Ank'lag,eschrift 
Einspruch erhoben", und hiebei die Verfahrens­
vorschrift des § 210 Albs. 3 zu beachten (arg. "In 
gleicher Weise ist vorzugehen ... "), die eine Ent­
scheidung in nichtöffentlicher Sitzung vorsieht. 
Nach den Bestimmungen der §§ 114 Abs. 2 letz­
ter Satz und 196 StPO. in der Fassung des vor­
liegenden Entwurfes soll iber auch ,der Gerichts­
hof zweiter Instanz über Haftbeschwerden -'­
mit den sich aus § 196 Albs. 2. ergebenden Aus­
na'hmen - stets in einer kontradiktorischen Ver­
handlung zu entscheiden haben (vgl. die Erl. 
Bem. zu den Punkten 2 und 10). Dies soll auch 
für die Haftentscheidu-tJ.g des Gerichtshofes zwei­
ter Instanz im Fall des § 210 Abs. 4 StPO. gel~ 
ten, zumal Gründe für eine Sonderregelung in 
diesem Bereich nicht vorliegen. Demzufolge soll 
aus § 210 Ahs. 4 StPO. jeder Hinweis auf die 
Verfahrensvorschrift des dritten Absatzes des 
§ 210 'beseitigt werden. 

Zu Punkt 12 (§ 228 StPO.): 

Die öffentlichkeit der gerichtlichen Verfahren 
ist eine der Errungenschaften der freiheitlichen 
Strömungen am Ausgang des XVIII. und in der 
ersten HäHte des XIX. Jahrhunderts. Jahr­
zehntelang bestand eine einheillige Auffassung 
darüber, daß öffentlichkeit des Verfahrens nur 
die Möglichkeit für individuell nicht 'bestimmte, 
unbeteiligte Personen bedeute, einer Gerichtsver­
handlung als Zuseher und Zuhörer beizuwohnen. 
Mit dem Aufkommen des Hörfunks und vor 
allem des Fernsehens ist auch das B'estreben der 
sogenannten Mas~enmedien entstanden, bei wich­
tigen Prozessen unter BerufuIfg auf das öffent­
lich,keitsprinzip das Geschehen im Gerichtssaal in 
Bild und Ton festzuhalten und einem großen 
Puhlikum zu v,ermitteln. Diese Vorgangsweise 
wird als "mittelbare" oder "erweiterte" öffent­
lichkeit 'bezeichnet, die freilich mit Nachteilen 
für die WahrheiDsfindung und für die Persönlich-
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keitsrechte der beteiligten Personen verbunden 
sein kann. 

Mit der Gefährdung der Wahrheitsfindung 
durch Bild- und Tonauf.nahmen im Gerichts­
saal hat sich das in- un'd ausländische Schrifttum 
wiederhoh beschäftigt. Reh m (Das Recht am 
eigenen Bild, Juristische Blätter 1962, S. 1 ff. und 
S. 65 ff.) pezweifelt die Möglichkeit eines Zeu­
gen, unbefangen seine Aussage abzulegen, "wenn 
ihn nicht bloß die ungewohnte Umgelbung des 
Gerichtssaales und die Zuhörerschaft im Saal, 
sondern auch das Bewußtsein irritiert, daß seine 
Worte auf Tonband aufgenommen werden, um 
im Rundfunk ausgestrahlt zu werden, und daß 
sein äußeres' Erscheinung:rbild von et'lichen mit 
Blitzlicht arbeitenden Photoreportern und über­
dies von einer Fernsehkamera festgehalten wird." 
John L 0 f ton, ein amerikanischer Publizist, 
führt in seinem Buch "Justice and the Press" aus 
(S. 128 und 166), daßdi,e Gegenwart von Ka­
meras ohne Zweifel einen ungünstigen Einfluß 
auf die Geschwornen haben und auch Zeugen­
aussagen, ja selbst die Entscheidung des Richtel's 
beeinflussen könne. Der Angeklagte, die Richter, 
Anwällte und Zeugen würden, wenn im Gerichts­
saal gefilmt wird, zu Schauspielern, deren Dar­
stellung für bedeutender angesehen wird als ihre 
Erk'lärungen. 'B 0 c k e I man n (öffentlichkeit 
und Strafrechtspflege, Neue Juristische Wochen­
schrift 1960, S. 217 ff.) warnt vor folgenschweren 
Einflüssen der Wirksamkeit der Massenmedien 
im Gerichtssaal auf Wahrheitsfindung und 
Rechtsanwendung und spricht davon, daß die 
erweiterte öffentlichkeit heini Angeklagten Be­
fangenheit und psychologische Belastung bis zur 
UnerträgHichkeit steigern und bei allen anderen 
Mitwirkenden "zu sachwidrigem Antrieb oder zu 
sachwidriger Hemmung" werden könne. 

Was die Gefährdung der Persönlichkeitsrechte 
durch Bild und Tonaufnahmen im Geri,chtssaal 
anlangt, meint der ber·eits erwähnte amerika ni­
sche Publizist L 0 f ton, .daß die Gegenwart von 
Kameras im Gerichtssaal den Angeklagten einer 
Art geistiger und körperlicher Qual unterwerfe. 
Bberhard S c h m i d t (Deutsche Richter-Zeitung 
1968, S. 95) fordert, daß "um der Würde des 
Gerichtes, um des Anständigen und Gesitteten 
im Bereich der StraJrechtspflege willen ein s,char­
fer Protest dagegen erhdben werde, daß vor 
dem Betreten des Gerichtssaales durch die Rich­
ter (§ 169 des deutschen Gerichtsverfassungsge­
setzes verbietet seit 1. April 1965 Rundfunkauf­
nahmen während der Verhandlung) vielfach ein 
turbulentes, widerwärtiges Treiben der Fern.seh­
oder sonstigen Bildberichterstatter sich abspielt." 
Auch Reh m (a.a.O.) spricht von einer neuen 
Art des Prangers, die darin zu erlblicken sei, daß 
nicht mehr der Täter sdbst, sondern sein Bild 
öffentlich zur Schau gestellt werde, und zwar, 
wenn es das "Informationsbedüclnis" der öffent..: 
Iichkeit verlange, während der ganzen Prozeß-

dauer täglich von neuern, in immer neUM Situa­
tionen, Stellungen und Posen. 

Diesen nur beispielsweise hervorgehobenen 
Stimmen gegen eine schrankenlose Tätigkeit der 
Massenmedien im Gerkhtssaa'l treten nur ver­
einzeh Autoren entgegen. So kritisiene der be­
kannte Fachmann des Presserechtes in der Bu.n­
desrepublik Deutschland L ö f f 1 e r (Gutachten 
zum 3. österreichischen Juristentag 1967, Bd. I, 
5. Tei'l der Verhandlungen des 3. österreichi­
schen Juristentages 1967, S. 28 und S. 58) den 
völ'ligen Ausschluß aller Massenmedien, ausge­
nommen die Presse, aus dem Gericht.9saal durch 
das bundesdeutsche Strafprozeßänderungsgesetz 
1964. 

Es ist nun zu untersuchen, ob nicht die ver­
fassungsrechtlich verankerten Prinzipien der 
öffentlichkeit der Verfa'hren und der Informa­
tionsfreiheit verbieten, der Tätigkeit der Massen­
medien im Gerichtssaal Schranken aufzuerlegen. 

Man könnte der Meinung sein, die öffentlich- ~ 
keit eines Verfahrens habe zwar früher nur be­
deutet, daß unlbeteiligte Personen dem Prozeß­
geschehen als Zuseher und Zuhörer folgen dür­
fen, eine zeitgemäße Deutung des öffentlich­
keitsprinzips beziehe aber auch die mi'tterlbare 
(erweiterte) öffentlichkeit ein. Nach herrschen­
der Auffassung im in- und ausländisch,en Schrift­
tum ist diese Annahme jedoch nicht gerecht­
fertigt. Der den Bestimmungen unserer Bundes­
verfassung und den Verfahrensordnungen eigen': 
tümliche öfferttlichkeitshegriff fußt nämlich auf 
zwei Funktionen der öffentlichkeit: Kontrolle 
und Popu!l~risierung der Justiz. Beide .Funktio­
nen können aber auch durch die bloß unmittel­
bare öff·entlichkeit garantiert werden. Eine Er­
weiterung des öffentlichkeitslbegriffes durch Ein­
beziehung der mittelbaren (erweiterten) öffent­
lichkeit ist daher von der Funktion der öffent­
lichkeit her nicht erforderlich. Da es aber der 
V erf assung und den Vel"fahrensordnungen nur 
um diese Funktionen geht, ist das öffentlich­
keitsprinzip einer Zurückdrängung der Tätigkeit 
der Massenmedien im Gerichtssaal nicht ent­
gegen. 

Es 'bleibt noch zu prüfen, ob es etwa das Recht 
auf Empfang und Mitteilung von Nachrichten 
und Ideen (vgl. Art. 10 MRK.) notwendig 
macht, auch Film- und Tonaufnahmen im Ge­
richtssaal zu gestatten. Aber auch die Bestim­
mungen über die Informationsfreiheit wollen 
nur die Möglichkeit einer ausreichenden Infor­
mation garantieren, nicht alher die schranken­
lose Benützung jeder Informationsquelle eröff­
nen. 

Wenn aber weder das öffentlichkeitsprinzip 
noch das Prinzip der Informationsfreiheit die 
Gestattung von Film- und Tonaufnahmen im 
GerichtS'saa1 fordern, so kommt den gegen solche 
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Aufnahmen sprechenden Bedenken aus dem Ge­
sichtspunkt der Gefahr:en für die Wahrheitsfin­
dung einerseits und für Persönlichkeitsrechte an­
dererseits bedeutendes Gewicht zu. 

Der Entwurf schlägt daher vor, LauFbild- und 
Tonaufnahmen während der HauptverhandO.ung 
ohne Ausnahme zu untersagen. Hingegen ver­
zichtet der Entwurf darauf, auch Licht!bildauf­
nahmen zu verbieten. Denn einerseits könnte 
eirne solche Maßnahme eine zu starke Einengung 
der Gerichtssaalberichterstattung bedeuten, an­
dererseits sind die für die Wahrheitsfindung und 
die Persön'lichkeitsrechte des einzelnen aufgezeig­
ten Gefahren bei !bloßen Lichtbilaaufnahmen un­
gleich geringer, sind diese do<h nicht geeignet, 
den Ablauf der Geschehnisse lückenlos und bis 
ins kleinste Detail festzuhalten. Dazu kommt 
noch. daß den Prozeßbeteiligten in diesem Be­
reich wirksame repressive Mör;tichkeiten gegen 
die ProzeßberiChterstattung zur Verfügung ste­
hen: § 78 Urheberrechtsgesetz sieht nämlich vor, 
daß "Bildnisse von Personen weder öffentlich 
ausgestel1t noch auf eine andere Art, wodurch sie 
der öffentlidtkeit zugänglich gemacht werden, 
verbreitet werden dürfen, wenn dadurch berech­
tigte Interessen des AhgebiJIdeten oder fills er ge­
storben ist, ohne die Veröffentlichung gestattet 
oder angeordnet zu haben, eines nahen Ange­
hörigen verletzt würden." Zuwiderhandlungen 
gegen diese Vorschrift geben dem Verletzten das 
Recht einer Unterlassungsk1age sowie das Recht 
auf Vernichtung bzw. Un'braumbarmachung der 
Unterlagen und Materialien. Dem Betroffenen 
steht daneben auch eine Entsmädigung für den 
materiellen Schaden und unter Umständen für 
den ideellen Schaden zu. 

Bs sei auch noch besonders betont, daß dem 
Richter (Vorsitzenden) im Rahmen seiner sit­
zungspolizeilichen Gewalt die Möglichkeit offen­
steht, störende Bildaufna:hmen hintanzuhalten 
(vgl. § 233 StPO.). 

Zu Punkt 13 (§ 283 StPO.): 

Das ge'ltende Recht bestimmt im § 283, unter 
welchen Voraussetzungen Berufung ergriffen 
werden kann. Was die Berufung gegen das 
S t r a f aus maß anlangt, so setzt § 283 Beru­
fungsgrenzen f.est, indem eine Berufung zum 
Nachteil des Angeklagten nur zulässig ist, wenn 
die verhängte Geld- oder Freiheitsstrafe die 
Hälfte des gesetzlichen Höchstmaßes nicht er­
reicht, und eine Berufung zum Vorteil des An­
geklagten nur dann, wenn die verhängte Geld­
oder Freiheitsstrafe die Hälfte des gesetzlimen 
Mindestmaßes übersteigt. Die Berufungsgrenzen 
des geltenden Rechtes sind seit langem Gegen­
stand berechtigter Kritik. "Sie geben dem Erst­
gericht die Möglichkeit, durch eine entsprechende 
Strafzumessung der einen Partei die Berufungs­
möglichkeit abzuschneiden. Das kann sich ins-

besondere zu Ungunsten des Angeklagten aus­
wirken ... A!bgesehen davon ist es auf jeden Fall 
unbefriedigend, wenn dem Verurteilten ein 
Remtsmittel gerade in dem Punkt verwehrt 
bleibt, der ihm häufig alls einziger oder doch 
am meisten prüfungsbedürftig smeint. Ia einer 
für rhn so wichtigen Frage, wie es die Straf­
zumessung ist, sollte der Rechtszug nicht abge­
schnitten werden können." (N 0 w a k 0 w ski, 
Gutachten zum 2. österreichischen Juristentag, 
S. 51.) Auch ist es inkonsequent, daß die Be­
rufungsgrenzen nicht zugleich Grenzen der Be­
rufungsentscheidung sind; mit anderen Worten, I 

daß das Berufungsgericht auf Grund zulässiger 
Berufungen das Strafausmaß auch in einem Maße 
ändern kann, das weit in den der Ge1tend­
machung durch Berufung entzogenen Bereich, 
also über die Berufungsgrenzen führt. 

Der Entwurf läßt daher in Übereinstimmung 
mit zahlreichen Vorschlägen die Berufungsgren­
zen fallen. Der Entwurf eines Strafprozeßände­
rungsgesetzes 1965 hatte bereits eine gleiche 
Rechtsänderung vorgesehen, ohne daß dagegen 
wesentliche Einwände erhoben worden wären. 

Im übrigen solll im Bereich des § 283 StPO. 
keine sachliche Änderung vorgenommen werden. 
Die Textänderungen, die nicht im Wegfall der 
Berufungsgrenzen !begründet sind, stellen ledig­
lich legislativ-technische Verbesserungen dar, die 
zum Großteil im Zuge des Begutachtungsverfah­
rens zum Entwurf eines Strafprozeßänderungs­
gesetzes 1965 angeregt worden sind. 

Zu Punkt 14 (§ 452 StPO.): 

Ebenso wie im Vorverfahren wegen Ver­
brechen und Vergehen sieht der Entwurf auch 
im Verfahren vor den Bezirksgerichten ein Haft­
prüfungsverfahren vor. Die Haftprüfung obliegt 
auch hier der Ratskammer. Ein Rechtsmittel 
gegen ihre Entscheidung erscheint in diesem Fall 
embehrllich, weil die Entscheidung ohnehin der 
den Bezirksgerichten übergeordneten Instanz 
übertragen wurde. Im übrigen ist -auf die Er­
läuternden Bemerkungen zu -den §§ 194 bis 196 
zu verweisen. 

Alle übrigen Textänderungen sind durdl die 
Neufassung der Vorschriften über die vorläufige 
Verwahrung und Untersuchungshaft 'bedingt. 

Zu Punkt 15 (§ 453 StPO.): 

Nach § 453 StPO. sind im bezirksgerichtlichen 
Verfahren Zeugen grundsätzlich nicht zu be­
eidigen, sondern nur mittels Handschlages zur 
Angabe der Wahrheit zu verpflichten. Handelt 
es sich aber um die überführung eines leugnen­
den Beschuldigten, so sind auch im bezirksge­
richtlichen Verfahren Zeugen zu_ beeidigen, wenn 
es der Beschuldigte verlangt oder eine Straftat 
von gewisser Schwere vorliegt. 
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Sind öffendiche Organe, die einen Diensteid 
geleistet haben, über dienstliche Wahrnehmun­
gen a:ls Zeugen zu vernehmen, so tritt sowohl 
an die Stelle des Handschlages. alls auch an die 
Stelle der vorgeschriebenen .Beeidigung die bloße 
Erinnerung an den Diensteid. 

Diese Sonderstellung öffentlicher Organe ist 
einerseits ohne jeden Vorteil oder Notwendig­
keit für die Organe, andererseits aber geeignet, 
den Anschein zu erwecken, als seien Aussagen 
von Beamten grundsätzlidl anders zu werten als 
andere Aus.sagen. In Wahrheit unterliegen aber 
a 111 e Aussagen der ridlterlichen Beweiswürdi­
gung (siehe § 258 StPO.). Diese Sonderstellung 
kann daher ohne weiteres und umso leidlter be­
seitigt werden, als Beeidigungen im bezirksge­
richtlichen Verfahren außerordentlich selten sind 
und - wie im folgenden dargelegt werden soll 
- nicht nur die Einrichtung des Handsch'lages 
fallen gelassen, sondern auch die Möglichkeiten 
einer Beeidigung eher eingeengt werden' sollen. 
In aller Regel werden daher künftig im hezirks­
gerichtlichen Verfahren bea:mtete \ und nicht be­
amtete Zeugen gleidlermaßen bloß an die Ver­
pflichtung zur Angabe der Wahrheit und an die 
strafrechtlichen Sanktionen für falsche Angaben 
erinnert. 

Wie bereits erwähnt, 'bestimmt § 453 StPO., 
daß sich das Geridlt in der Regel mit einem 
Handschlag der Zeugen begnügen könne. Der 
wegen der Zahl der an einem einzigen Verhand­
lungstag vor einem großen Bezirksgeridlt zu ver­
nehmenden Zeugen praktisch nur schwer aus­
führbare Handschlag wird auch tatsächlich kaum 
je geübt, und zwar seIhst dann nicht, wenn bei 
kleinen Bezirksgerichten nur wenige Zeugen zu 
vernehmen sind. Der Entwurf schlägt daher vor, 
auf das obsolet gewordene Institut des Hand­
schlages der Zeugen zu verzichten. 

Ferner wird vorgeschlagen zu bestimmen, daß 
Zeugen im bezirks gerichtlichen Verfahren nur 
dann zu beeidigen sind, wenn der R ich t e r 
die Beeidigung zur überweisung eines leugnen­
den Beschuldigten ,für nötig hält oder wenn der 
A n k 1 ä ger oder der B e s eh u 1 d i g t e die 
Beeidigung verlangt. 

Mit dieser Formulierung wird' eine weitere 
Korrektur des § 453 StPO. vor.geschlagen. Denn 
derzeit hat nur der Beschuldigte ein - unbe­
schränktes - Recht darauf, die Beeidigung von 
Zeugen zu verlangen, während dem Ankläger ein 
solches Recht in keinem Fall zusteht und auch 
der Richter nur bei Straftaten gewisser Schwere 
die Beeidigung vornehmen kann, dann aber auch 
zur Beeidigung der Zeugen gezwungen ist, seIbst 
wenn sie ihm durchaus entbehrlich scheint. 

Der Entwurf will daher einerseits Ankläger 
und Beschuldigten gleich behandeln und es an­
dererseits in die pflichtgemäße Prüfung des 

Richters ·stelIen, ob eine Beeidigung für Zeugen 
n ö t i g ist oder nicht. Wenn die Beeidigung von 
Zeugen auch bei Straftaten gewisser Schwere 
unterbleiben kann, wird damit die Zeugenibeeidi­
gung im 'bezirksgerichdichen Verfahren be­
schränkt und einer "Entwertung" des Eides ent­
gegengewirkt. 

Zu Artikel III 

I. Nach dem geltenden Recht ist ·der bedingte 
Strafnachlaß immer ausgeschlossen, wenn die an­
zuwendende Strafdrohung fünf Jahre Kerker 
oder schweren Kerker übersteigt. Das führt zu 
unbilligen Härten. Die zum Teil nach heutigem 
Empfinden unangemessen hohen Strafdrohungen 
des geltenden Strafgesetzes machen den bedingten 
Ausspruch der Strafe danach auch in Fällen un­
möglich, wo er nach der Schwere der Tat und der 
Beschaffenheit des Täters durchaus angemessen 
und kriminalpolitisch sinnvoll wäre. So sind zum 
Beispiel die wichtigsten Vermögensdelikte, wenn 
der Schadensbetrag 25.000 S übersteigt, mit 
schwerem Kerker von fünf bvs zu zehn Jahren 
bedroht (§§ 179, 184, 203, 205 c StG.). Danach 
ist eine bedingte Verurteilung "bei bisher unbe­
scholtenen Personen, die keinen Rückfall befürch­
ten lassen und vielleicht nur in entfernter Weise 
an der Tat beteiligt waren, schlechthin unzulässig. 
Das wird in der Praxis als Mangel empfunden. 
Der Oberste Gerichtshof hat· daher in seinem 
Wahrnehmungsbericht für das Jahr 1968 ange­
regt, dem durch Vorwegnahme der im Straf ge­
setzentwurf vorgesehenen Regelung abzuhelfen. 
Das soll mit der hier vorgeschlagenen Änderung 
des § 1 des Gesetzes über die bedingte Verurtei­
lung 1949 (= BedVG.) dem Ergebnis nadl ge­
schehen. 

Die Zulässigkeit der bedingten Strafnachsieht 
soll .demgemäß w.ie auch. nach dem Vorschlag der 
Strafrechtskommi'ssion, den Ministerialentwürfen 
1964 und 1966 und der Regierungsvorlage 1968 
grundsätzlich nicht mehr von der abstrakten 
Schwere der Tat, also .der Höhe der Strafdrohung, 
sondern vom konkreten Reaktionsbedürfnis im 
Einzelfall, also von der Schwere der verhängten 
Strafe abhängen. Nur das wird der kriminalpoli­
tischen Funktion der Einrichtung gerecht. Ent­
sprechend den EntwürJen und der Regierungs­
vorlage 1968 soll die bedingte Strafnachsicht dem­
nach zulässig sein, wenn keine strengere Strafe 
als ein Jahr schweren Kerkers verhängt wird. 

Im Zuge der Arbeit am Strafgesetzentwurf hat 
sich der Gedanke durchgesetzt, daß neben der 
Grenze von der Höhe der verhängten Strafe aus 
doch auch eine weitere nach der abstrakten 
Schwere der Tat vorgesehen werden sollte. Die 
Strafrechtskommission und ihr folgend der Mini­
sterialentwurf 1964 haben den bedingten Stra'f­
nachlaß für Taten versagt, die ausschließlich mit 
lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht sind. Einer 
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im Begutachtungsverfahren von vielen Seiten 
vorgetragenen Auffa'ssung entsprechend, haben 
der Ministerialentwurf 1966 und die Regierungs­
vorlage 1968 auch Taten ausgeschlossen, 'die mit 
mindestens zehnjähriger Freiheitsstrafe bedroht 
sind. 

Wenn diese Grenze nunmehr für das geltende 
Recht übernommen werden soll,' muß darauf 
hingewiesen werden, daß dies ausschließlich in der 
Höhe der Strafdrohungen und nicht in der 
Qualität der erfaßten Delikte begründet ist. Die 
Strafdrohungen des geltenden Strafgesetzes sind 
in der Regel wesentlich strenger als es den gegen­
wärtigen kriminalpolitischen Anschauungen nach 
angemessen wäre. Nach dem Entwurf 1966 schlösse 
die Zehnjahresgrenze nur insgesamt 12 Delikts­
typen und meist nur in besonders qualifizierten 
Fällen von der bedingten Strafnachsicht aus. Ge­
genwärtig werden es im Strafgesetz allein deren 
21 sein und sie werden fast ausnahmslos schon 
bei wesentlich geringeren Qualifikationen betrof­
fen werden. Wenn das künftige Recht diese Taten 
entsprechend ihrem Gewicht mit geringerer 
Strafe bedroht, wird für sie selbstverständlich 
auch die bedingte Strafnachsicht zulässig sein 
mÜ,ssen. In Wahrheit ist es ja überhaupt zweifel­
haft, ob es sachangemessen ist, der bedingten 
Strafnachsicht von der abstrakten Schwere des 
Deliktstypus her eine Grenze zu setzen. Dazu sei 
auf die Erl. Bem. zu § 45 des Ministerialent­
wurfes 1966 verwiesen. Man wird die Frage im 
Zuge der Gesamtreform des Strafgesetzes noch­
mals prüfen müssen. Die hier vorgeschlagene 
Neufassung des § ,1 BedVG. bedeutet aber auf 
jeden Fall einen Fortschritt gegenüber dem gel­
tenden Recht. Das soll genügen. 

11. Begeht ein unter bedingtem Strafnachlaß 
Verurteilter in der Probezeit eine strafbare 
Handlung, so" sieht das geltende Recht in be­
stimmten Fällen zwingend einen Widerruf des 
bedingten Strafnachlasses vor. Auch diese Be­
stimmung wird vielfach als unbefriedigend emp­
funden. So kommt es z. B. nicht seIten vor, daß 
zwar ein Rechtsbrecher, der innerhalb der Probe­
zeit eine strafbare Handlung begeht, wegen der 
neuen Verfehlung wieder nur unter bedingtem 
Strafnachlaß verurteilt wird, die Strafe für die 
frühere Verfehlung aber vollstreckt werden muß. 
Die Erfahrung zeigt, ,daß ein Rückfall innerhalb 
der Probezeit keineswegs immer einen besonders 

strafbaren Handlung in der Probezeit nur für 
den Fall vorzuschreiben, als nicht besondere 
Gründe für die' Annahme sprechen, daß sich der 
Verurteilte trotz der abermaligen Verfehlung 
künftig wohlverhalten werde; ansonsten sollte 
es aus Anlaß einer solchen Handlung nur zu einer 
Verlängerung der Probezeit bis zum fünf jährigen 
Höchstmaß kommen. 

Der vorliegende Entwurf sieht die hiefür not­
wendigen Änderungen im § 3 des Gesetzes über 
die bedingte Verurteilung 1949 vor (Z. 3) und 
bringt auch die entsprechenden Vorschriften im 
§ 14 dieses Gesetzes über den Widerruf einer 
bedingten Entlassung, für die die angestellten 
überlegungen sinngemäße Geltung beanspruchen; , 
damit in übereinstimmung (Z. 4). 

Zu Artikel IV 

Daß das mildere neue Recht in allen Straf­
fahren anzuwenden ist, in denen noch keine 
Strafverfügung und kein Urteil erster Instanz 
ergangen ist, ergibt sich bereits aus Art. IX des 
Kundmachungspatentes zum Strafgesetzbuch. Eine 
ausdrückliche Regelung soll jedoch, um eine miß­
verständliche Auslegung zu vermeiden, für den 
Fall getroffen werden, daß eine Strafverfügung 
oder ein Strafurteil erster Instanz bereits ergan­
gen ist. Auch in einem solchen Falle soll nach 
dem Vorbild des Art. VII der Strafgesetznovelle 
aus dem Jahre 1932, BGBI. Nr. 241, durch die 
ebenfalls bis dahin in Geltung gestandene Straf­
bestimmungen aufgehoben worden waren, das 
neue Recht angewendet werden, sofern die ge­
richtliche Entscheidung später, zum Beispiel durch 
eine Rechtsmittelentscheidung, beseitigt wird. 

Für den Fall, daß eine bisher strafbare und 
von Amts wegen zu verfolgende strafbare Hand­
lung (§ 312 StG.) nach neuem Recht nur mehr 
mit Ermächtigung oder auf Verlangen des Ver­
letzten verfolgt werden kann, soll eine Regelung 
getroffen werden, die, falls noch kein Straf ver- , 
folgungsantrag vorliegt, das neue Recht zur An­
wendung kommen läßt. 

Zu Artikel V 

Dieser Artike'l enthält nur die Vollzugsklausel. 

gefährlichen Täter kennzeichnet, dem gegenüber Zu den finanziellen Auswirkungen 
aus diesem Anlaß die Umwandlung der zunächst Soweit der Entwurf Änderungen im Bereich 
bedingt nachgelassenen Strafe in eine unbedingte des materiellen Strafrechts vorsieht, wird seine 
am Platze wäre. Gesetzwerdung weder mit einer Erhöhung der 

Im Einklang mit diesen überlegungen haben, Ausgaben noch mit Einnahmeverlusten für den 
die Strafrechtskommission und' die auf ihren Bundeshaushalt verbunden sein. Läßt doch die in 
Empfehlungen fußenden Entwürfe vorgeschlagen, Teilbereichen angestrebte Entkriminalisierung 
nach dem Vorbild des § 13 des Jugendgerichts- eine Verringerung der Zahl der Verfahren und 
gesetzes 1961 auch im Erwachsenenstrafrecht damit eine Entlastung der Justizbehörden erwar­
einen Widerruf aus Anlaß der Begehung einer ten, so daß die mit der gleichfalls vorgeschlagenen 
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Erweiterung des Bereiches der gerichtlimenStraf­
barkeit verbundene Mehrbelastung jedenfalls 
kompensiert wird. . 

Hingegen muß damit gerechnet werden, daß 
die Änderung strafprozessualer Bestimmungen 
zum Teil mit einer gewissen Vermehrung des 
Personal- und Sachaufwandes Hand in Hand 
geht. Denn der Wegfall der Berufungsgrenzen be­
deutet eine Anhebung der Zahl der Berufungen, 
die Einführung einer kontradiktorischen Haft-

, 

prüfungsverhandlung eine gewisse Erschwerung 
und damit wohl aum Verlängerung der Verfah­
ren. Wenn nun auch derzeit nicht gesagt werden' 
kann, inwieweit diese vermehrten Anforderun­
gen noch mit dem derzeitigen Stand an Personal­
und Sachaufwendungen bewältigt werden können 
und in welchem Ausmaß eine Erhöhung erforder­
lich sein wird, so ist doch die Annahme gerecht­
fertigt, daß sich diese in. engen Grenzen halten 
wird. 

" 
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Gegenüberstellung der gesetzlichen Bestimmungen in der bisherigen und in der durch das Strafrechtsfinderungsgesetz 1970 geän­
derten und ergänzten Fassung mit den entsprechende~ Beschlüssen der Strafrechtskommission (1962) bzw. den entsprechenden 

Bestimmungen des Entwurfes eines Strafprozeßänderungsgesetzes 1965 

bisherige Fassung 

1 

Strafe. 

§ 103. Die Strafe dieses Verbrechens *) ist 
schwerer Kerker von einem bis auf fünf Jahre. 
Nach der Größe der Bosheit und des Schadens 
kann derselbe auch bis auf zehn Jahre verlängert 
werden. 

2. 

Geschenkannahme in Amtssachen. 

§ 104. Ein Beamter, der bei Verwaltung der 
Gerechtigkeit, bei Dienstverleihungen, oder bei 
Entscheidungen über öffentliche Angelegenheiten 
zwar sein Amt nach Pflicht ausübt, aber, um eS 
auszuüben, ein Geschenk unmittelbar oder mittel­
bar annimmt oder sonst sich daher einen Vorteil 
zuwendet, oder versprechen läßt; ingleichen, wel­
cher dadurch überhaupt bei Führung seiner Amts-

*) Mißbraum der Amtsgewalt (§ 101). 

Artikel I 

Änderungen des Strafgesetzes 

neue Fassung 

Strafe. 

§ 103. 
(Abs. 1 unverändert.) 

Hat der Täter für die strafbare Handlung für 
sich oder einen Dritten einen Vermögensvorteil 
gefordert, angenommen oder sich versprechen 
lassen, so ist der empfangene Vermögensvorteil 
oder sein Wert für verfallen zu erklären. 

Geschenkannahme durch Beamte. 

§ 104. Ein Beamter, der für die pflichtwidrige 
Vornahme oder Unterlassung einer Amtshand­
lung von einem anderen für sich oder einen Drit­
ten einen Vermögensvorteil fordert, annimmt 
oder sich versprechen läßt, wird mit Kerker von 
sechs Monaten bis zu drei Jahren bestraft. 

Ein Beamter, der für die pflichtgemäße Vor­
nahme oder Unterlassung einer Amtshandlung 

Beschlüsse der Strafrechtskommission (1962) 

(Verfall. **) 

§ 23. (1) Geschenke und andere Zuwendungen 
von Geldeswert, die der Täter für seine mit 
Strafe bedrohte Handlung im voraus oder im 
nachhinein empfangen hat, sind für verfallen zu 
erklären.) 

Geschenkannahme durch Amtsträger. 

§ 339. (1) Ein Amtsträger, der für die pflicht­
widrige Vornahme oder Unterlassung einer 
Amtshandlung ein Entgelt fO,rdert, annimmt 
oder sich versprechen läßt, wird mit Freiheits­
strafe bis zu drei Jahren bestraft. 

(2) Ein Amtsträger, der für die pflichtgemäße 
Vornahme oder Unterlassung einer Amtshand­
lung ein Entgelt fordert, annimmt oder sich ver-

**) Allgemeine Bestimmung. 
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bisherige Fassung 

geschäfte sich zu einer Parteilichkeit verleiten 
läßt, soll mit Kerker zwischen se·chs Monaten und 
einem Jahre bestraft werden. Auch ist das er­
haltene Geschenk oder ·dessen Wert zugunsten 
des Staates für verfallen zu erklären. 

3. 
Verleitung zum Mißbrauche der Amtsgewalt. 

§ 105. Wer durch Geschenke einen Zivil- oder 
Strafrichter, einen Staatsanwalt oder in Fällen 
einer Dienstverleihung, oder einer Entscheidung 
öffentlicher Angelegenheiten was immer für einen 
Beamten zu einer Parteilichkeit oder zur Ver­
letzung der Amtspflicht zu verleiten sucht, macht 
sich eines Verbrechens schuldig; die Absicht mag 
auf seinen eigenen, oder eines Dritten Vorteil 
gerichtet sein, sie mag ihm gelingen oder nicht. 'f) 

*) Siehe auch unten § 311. 

neue Fassung 

von einem anderen für sich oder einen Dritten 
einen Vermögensvorteil fordert, annimmt oder 
sich versprechen läßt, wird mit Kerker von drei 
Monaten bis zu einem Jahr bestraft. Hat der 

. Täter jedoch nur einen geringfügigen Vermögens­
vorteil angenommen oder sich versprechen las­
sen, so wird er nur bestraft, wenn die Bestrafung 
geboten ist, um ihn von künftigen Verfehlungen 
abzuhalten. 

§ 103 Abs. 2 gilt dem Sinne nach. 

Als Amtshandlung ist jede Rechtshandlung an­
zusehen, die ein Beamter im Namen des' Bun­
des, eines Landes, eines Gemeindeverbandes, einer 
Gemeinde oder einer anderen Person des öffent­
lichen Rechtes als deren Organ vornimmt. 

Die vorstehenden Bestimmungen finden keine 
Anwendung, wenn sich die Tat als das Verbre­
chen des Mißbrauches der Amtsgewalt darstellt. 

Beamtenbestechung. 

§ 105. Wer einem Beamten, damit dieser 
pflichtwidrig eine Amtshandlung (§ 104 Abs. 4) 
vornehme oder unterlasse, für ihn oder einen 
Dritten einen Vermögensvorteil anbietet, ver­
spricht oder gewährt, wird mit Kerker von drei 
Monaten bis zu einem Jahr bestraft. 

Wer die Tat begeht, damit ein Beamter in 
Vollziehung der Gesetze oder sonst bei 'Behand­
lung einer öfferltlichen Angelegenheit eine Amts­
handlung pflichtwidrig vornehme oder unterlasse, 
wird mit Kerker von sechs Monaten bis zu drei 
Jahren bestraft. 

Beschlüsse der Strafrechtskommission (1962) 

sprechen läßt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr bestraft. *) 

(3) Als Amtshandlung im Sinne dieser Bestim­
mungen ist jede Rechtshandlung anzusehen, die 
ein Amtsträger im Namen des Bundes, eines 
Landes, einer Gemeinde oder einer anderen Kör­
perschaft des 'öffentlichen Rechtes als del,'en Or­
gan vornimmt. 

Bestechung. 

§ 342. (1) Wer 
1. einem Amtsträger, damit er pflichtwidrig 

eine Amtshandlung (§ 339 Abs. 3) vornehme 
oder unterlasse, .. , ",,) 

*) Die Strafrechtskommission hat zwar ihrer Ab­
sicht Ausdruck gegeben, daß eine Bestimmung, wo­
nach das bloße Nehmen oder Sichversprechenlassen 
einer nur geringfügigen Zufügung oder Leistung, die 
lediglich als Anerkennung für den Täter oder einen 
anderen Angehörigen seiner Dienststelle bestimmt ist, 
einer allfälligen disziplinären Ahndung überlassen 
bleiben solle, doch ist eine Beschlußfassung über den 
Wortlaut dieser Bestimmung nicht mehr erfolgt. 

*.*) Der weggelassene Text ist für die Gegenüber­
stellung ohne Bedeutung. 
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bisherige Fassung 

Die Strafe einer solchen Verleitung ist Kerker 
von sechs Monaten bis zu einem Jahre; bei großer 
Arglist oder wirklich verursachtem erheblichem 
Schaden schwerer Kerker von einem bis zu fünf 
Jahren. Außerdem ist das angetragene oder wirk­
lich gegebene Geschenk oder dessen Wert zu­
gunsten des Staates für verfallen zu erklä~en. 

4. 

Schändung. 

§ 128. Wer einen Knaben oder ein Mädchen 
unter vierzehn Jahren, oder eine im Zustande 
"der Wehr- oder Bewußtlosigkeit befindliche Per­
son zur Befriedigung seiner Lüste auf eine andere 
als die im § 127 bezeichnete Weise geschlechtlich 
mißbraucht, begeht, wenn diese Handlung nicht 
das im § 129, lit. b) bezeichnete Verbrechen bil­
det, das Verbrechen der Schändung, und soll mit 
schwerem Kerker von einem bis zu fünf Jahren, 
bei sehr erschwerenden Umständen bis zu zehn, 
und wenn eine der im § 126 erwähnten Folgen 
eintritt, bis zu zwanzig Jahren bestraft werden. 

5. 

Verbrechen der Unzucht. 

I. Wider die Natur. 

§ 129. Als Verbrechen werden auch nachste-
hende Arten der Unzucht bestraft: 

I. Unzucht wider die Natur, das ist 
a) mit Tieren; 
b) mit Personen desselben Geschle,chtes. 

neue Fassung 

Die vorstehenden Bestimmungen finden keine 
Anwendung, wenn sich die Tat als Mitschuld am 
Verbrechen des Mißbrauches der Amtsgewalt dar­
stellt. 

Schändung. 

§ 128. Wer einen Knaben oder ein Mädchen 
unter vierzehn Jahren, oder eine im Zustande 
der Wehr- oder Bewußtlosigkeit befindliche Per­
son zur Befriedigung seiner Lüste auf eine andere 
als die im § 127 bezeichnete Weise geschledltlich 
mißbraucht, begeht das Verbrechen der Schän­
dung und soll mit schwerem Kerker von einem 
bis zu fünf Jahren, bei sehr erschwerenden Um­
ständen bis zu zehn, und wenn eine der im 
§ 126 erwähnten Folgen eintritt, bis zu zwanzig 
Jahren bestraft werden. 

Verbrechen der Unzucht. 

I. Gleichgeschlechtliche Unzucht mit Minder­
jährigen. *) 

§ 129. Als Verbrechen werden auch nachste­
hende Arten der Unzucht bestraft: 

I. Gleichgeschlechtliche Unzucht einer Person 
männlichen Geschlechtes, die das achtzehnte Le-

*) Siehe auch unten § 500 a (und § 517). 

Beschlüsse der Strafrechtskommission (1962) 

ein Entgelt anbietet, verspricht oder gewährt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr be­
straft. 

(2) Soll durch die Tat ein Amtsträger in Voll­
ziehung der Gesetze oder sonst bei Behandlung 
einer öffentlichen Angelegenheit zur pflichtwid­
rigen Vornahme oder Unterlassung einer Amts­
handlung bestimmt werden, so wird der Täter 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. 

(Siehe unten § 244 und die Anmerkung dazu.) 

Unzucht wider die Natur. 

§ 244. Eine Person männlichen Geschlechtes, 
die -einen jungen Mann ",,) durch Verführung be­
stimmt, mit ihr Unzucht zu treiben, wird mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren bestraft. 

**) D. h. eine Person männlichen Geschlechtes, die 
das 14., aber noch nidtt das 18. Lebensjahr vollendet 
hat (§ 92 Z. 2). 
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bisherige Fassung 

6. 
Strafe. 

. § 130. Die Strafe ist schwerer Kerker von 
einem bis zu fünf Jahren. 

Wenn sich aber im Falle der lit. b) eines der 
im § 125 erwähnten Mittel bedient wurde, so 
ist die Strafe von fünf bis zu zehn Jahren, und 
wenn einer der Umstände des § 126 eintritt, 
auch die dort bestimmte Strafe zu verhängen. 

7. 

Strafe derjenigen, welche bei einem Auflaufe den 
Beamten oder der Wache nicht Folge leisten; 

§ 283 .... *) 
derjenigen, welche sich mit dem Beamten oder 
der Wache in einen Zank oder Wortstreit ein­

lassen. 

§ 284. Hätte sich jemand bei einer solchen 
Weigerung *~) mit dem Beamten oder der Wache 
in Zank oder Wortstreit eingelassen, so ist die 
Strafe einmonatlicher strenger Arrest, welcher 
nach den eingetretenen Umständen verschärft 
werden 5011. 

*) Der weggelassene Text ist für die Gegenüber­
stellung ohne Bedeutung. 

**) Gemeint ist die im § 283 unter Strafe gestellte 
Weigerung auseinanderzugehen. 

neue Fassung 

bens;ahr vollendet hat, mit einer Person, die das 
einundzwanzigste Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat. 

'Strafe. 

§ 130. Die Strafe ist Kerker von sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren. 

Hat· sich der :räter aber eines der im § 125 
erwähnten Mittel bedient, so ist die Strafe 
schwerer Kerker von fünf bis zu zehn Jahren; . 
tritt einer der Umstände des § 126 ein, so ist 
die dort bestimmte Strafe zu verhängen. 

Strafe derjenigen, welche bei einem Auflaufe den 
Beamten oder der Wache nicht Folge leisten. 

§ 283. '" *). 
Entfällt. 

Beschlüsse der Strafrechtskommission (1962) 

(Siehe oben § 244.) 

Keine entsprechende Bestimmung. 
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bisherige Fassung 

8. 
übertretung der Verleitung eines Beamten zum 

Mißbrauch der Amtsgewalt. Strafe. 

§ 311. Wer einen Beamten durch Geschenke 
zu emer Parteilichkeit .oder zur Verletzung seiner 
Amtspflicht zu verleiten sucht, begeht, insoferne 
sich darin nicht das im §105 bezeichnete Ver­
brechen oder eine andere schwerer verpönte Ge­
setzesiibertretung darstellt, eine übertretung, und 
ist mit Arrest von einem bis zu sechs Monaten 
zu bestrafen. 

9. 

Beleidigungen der öffentlichen Beamten, Diener, 
Wachen, Eisenbahnangestellten usw. 

§ 312. Jede wörtliche oder tätliche Beleidigung 
einer der im § 68 genannten Personen, wenn 
diese in Vollziehung eines obrigkeitlichen Auf­
trages oder in Ausübung ihres Amtes oder 
Dienstes begriffen sind, ist,_ wenn sich darin nicht 
eine schwerer verpönte strafbare Handlung dar­
stellt, als übertretung zu ahnden. 

10. 

Strafe. 

§ 313. Wörtliche Beleidigungen sind mit Arrest 
von drei Tagen bis zu einem Monate, tätliche 
aber von einem bis auf sechs Monate zu be­
strafen . 

. Wenn jedoch die Beleidigung Folgen nach sich 
gezogen, und wirklich die Vollstreckung des ob­
rigkeitlichen Auftrages oder die Ausübung des 
Amtes oder Dienstes verhindert hat, so ist der 
Schuldige zu strengem Arreste von drei bis zu 
sechs Monaten zu verurteilen. 

neue Fassung 

Entfällt. 
(Siehe oben § 105.) 

Beleidigungen der öffentlichen Beamten, Diener, 
Wa,chen, Eisenbahnangestellten usw. 

§ 312. Jede tätliche Beleidigung einer der im 
§ 68 genannten Personen, wenn diese in Voll­
ziehung eines obrigkeitlichen Auftrages oder' in 
Ausübung ihres Amtes oder Dienstes begriffen 
sind, ist, wenn sich darin nicht eine schwerer 
verpönte strafbare Handlung darstellt, als über­
tretung zu ahnden. 

Strafe. 

§ 313. Die Strafe ist Arrest von einem bis zu 
sechs Monaten. 

(Abs. 2 unverändert.) 

Beschlüsse der Strafrechtskommission (1962) 

(Siehe oben § 342.) 

Tätlicher Angriff auf einen Amtsträger. 

§ 307. (1) Wer einen Amtsträger während 
einer Amtshandlung (§ 306 Abs. 3) tätlich an­
greift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Mo­
naten bestraft. 

(2) .. , *) 

(Siehe oben § 307.) 

*) Der weggelassene Text ist für die Gegenüber­
stellung ohne Bedeutung, 
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bisherige Fassung 

11. 

Andere Einmengungen in die Vollziehung öf­
fentlicher Dienste. 

§ 314. Wer sich ohne die im § 312 voraus­
gesetzte Beleidigung auf andere Weise einmengt, 
um eine der ebenda genannten Personen in der 
Ausübung ihres Amtes oder in Vollziehung eines 
obrigkeitlichen Befehles zu hindern, macht sich 
einer übertretung schuldig und ist mit Arrest 
von einem Tage bis zu einem Monate zu be­
strafen. 

12. 

Berechtigung zur Anklage. *) 

§ 495. (2) Ist jedoch der Angriff gegen emen 
öffentlichen Beamten oder Diener, gegen einen 
Soldaten oder einen Seelsorger in Beziehung auf 
Berufshandlungen gerichtet und in einer 
DruCkschrift veröffentlicht worden, so kann auch 
der Staatsanwalt mit Zustimmung des Beleidig­
ten oder, wenn dieser nicht vernommen werden 
kann, mit Zustimmung der ihm vorgesetzten 
Behörde innerhalb der im § 530 bestimmten 
Frist im öffentlichen Interesse die Anklage er­
heben. Dem Beleidigten steht jederzeit das Recht 
zu, sich der vom Staatsanwalt erhobenen An­
klage anzuschließen. 

*) Bei den in den §§ 487 bis 494 mit Strafe be­
drohten Ehrenbeleidigungen. 

neue Fassung 

Entfällt. 

Berechtigung zur Anklage. *) 

§ 495. (2) Ist jedoch der Angriff gegen einen 
Beamten oder gegen einen Seelsorger einer ge­
setzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesell­
schaft während der Ausübung seines Amtes oder 
Dienstes gerichtet worden, so hat der Staatsan­
walt den Täter mit Zustimmung des Verletzten 
und der diesem vorgesetzten Behörde innerhalb 
der sonst dem Verletzten für das Verlangen nach 
Verfolgung offenstehenden Frist zu verfolgen, 
wenn das im öffentlichen Interesse geboten ist. 
Das gleiche gilt, wenn der Angriff gegen eine der 
genannten Personen in Beziehung auf eine ihrer 
Berufshandlungen in einem Druckwerk, im 
Rundfunk oder sonst auf eine Weise begangen 
wird, daß sie einer breiten öffentlichkeit zugäng­
lich wird. Der Verletzte ist jederzeit berechtigt, 
sich der Anklage anzuschließen. Verfolgt der 
Staatsanwalt eine solche strafbare Handlung nicht 
oder tritt er von der Verfolgung zurück, so ist 

*) Bei den in den §§ 487 bis 494 mit Strafe be­
drohten Ehrenbeleidigungen. 

Beschlüsse der Strafrechtskommission (1962) 

Keine entsprechende Bestimmung. 

Verfolgung. **) 

§ 142. (2) Wird eine strafbare Handlung ge-

~ 
N 
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gen die Ehre, gegen einen Beamten oder einen t;d 

Seelsorger einer gesetzlich anerkannten Kirche ~ 
oder Religionsgesellschaft während der Ausübung' ~ 
seines Amtes oder Dienstes, oder wird eine solche l:l 

Handlung gegen eine der genannten Personen in 
einem Druckwerk, im Rundfunk, im Fernsehen 
oder sonst auf eine Weise, daß sie einer breiten 
Offentlichkeit zugänglich wird, in Beziehung auf 
eine ihrer Berufshandlungen begangen, so hat sie 
der öffentliche Ankläger mit Ermächtigung des 
in seiner Ehre Verletzten und der diesem vorge­
setzten Stelle innerhalb der dem Verletzten für 
das Verlangen' nach Verfolgung offenstehenden 
Frist zu verfolgen, wenn das im öffentlichen 
Interesse geboten ist. Der Verletzte ist jederzeit 
berechtigt, sich dieser Anklage anzuschließen. 

**) Bei strafbaren Handlungen gegen die Ehre. 
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bisherige Fassung 

13. 

öffentliche Beschimpfungen ods;r Mißhandlungen. 

§ 496 .... '~) 

Die Bestimmungen des ersten Absatzes des 
§ 495 gelten auch für öffentliche Beschimpfungen 
und Mißhandlungen. 

14. 

Vergehen und übertretungen gegen die öffent­
liche Sittlichkeit. 

§ 500 .. ,. *) 

Nach dieser Bestimmung sind als Vergehen 
oder übertretungen gegen die öffentliche Sitt­
lichkeit inden hier ausgedrückten Fällen zu be­
strafen: a) Unzucht; b) gröbliche und öffent­
liches Argernis verursachende Verletzung der Si tt­
lichkeit oder Schamhaftigkeit; [c) Betteln;] 
d) verbotene Spiele; e) selbstverschuldete volle 
Berauschung; f) andere größere Unsittlichkeiten. 

*) Der weggelassene Text ist für die Gegenüber­
stellung ohne Bedeutung. 

neue Fassung 

der Verletzte selbst zur Anklage berechtigt. Die 
Frist des § 530 beginnt in diesem Fall, sobald 
der Verletzte durch den Staatsanwalt vom Unter­
bleiben der Verfolgung oder weiteren Verfolgung 
verständigt worden ist. 

öffentliche Beschimpfungen oder Mißhandlungen. 

§ 496 .... *) 

Die Bestimmungen des ersten und zweiten Ab­
satzes des § 495 gelten auch für öffentliche Be­
schimpfungen und Mißhandlungen. 

Vergehen und übertretungen gegen die öffent­
liche Sittlichkeit. 

§ 500 ....• ~) 

Nach dieser Bestimmung sind als Vergehen 
oder übertretungen gegen die öffentliche Sittlich­
keit in den hier genannten Fällen zu bestrafen: 
a) Unzucht; b) gröbliche und öffentliches Arger­
nis verursachende Verletzung der Sittlichkeit oder 
Schamhaftigkeit; c) Werbung für gleichgeschlecht­
liche Unzucht; d) verbotene Spiele; e) selbstver­
schuldete volle Berauschung; f) Tierquälerei;. 
g) andere größere Unsittlichkeiten. 

*) Der weggelassene Text ist für die Gegenüber­
stellung ohne Bedeutung. 

Beschlüsse der Strafrechtskommission (1962) 

(Siehe oben § 142.) 

Keine entsprechende Bestimmung. 
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15. 

16. 

bisherige Fassung 

Keine entsprechende Bestimmung. 
(Vg1. aber oben § 129.) 

Ehebruch. Strafe. 
§ 502. Eine verheiratete Person, die einEm Ehe­

bruch begeht, wie auch eine unverheiratete, mit 
welcher ein Ehebruch begangen wird, ist einer 
übertretung schuldig und mit Arrest von einem 
bis zu sechs Monaten, die Frau aber alsdann 
strenger zu bestrafen, wenn durch den begange­
nen Ehebruch über die Rechtmäßigkeit der nach­
folgenden Geburt ein Zweifel entstehen kann. 

Wann eine Untersuchung gegen den Ehebruch 
Platz greift. 

§ 503. Der Ehebruch kann jedoch, [den Fall 
des folgenden § 510 ausgenommen,] nie von 
Amts wegen, sondern nur auf Verlangen des be­
leidigten Teiles in Untersuchung gezogen und be­
straft werden. Selbst dieser is~ zu einer solchen 
Forderung ferner nicht berechtigt, wenn er die 
ihm bekannt gewordene Beleidigung ausdrück­
lich verziehen, oder von der Zeit an, da ihm 
solche bekannt geworden, dur,ch sechs Wochen 
darüber nicht Klage geführt hat. Auch die be­
reits erkannte Strafe erlischt, sobald der beleidigte 
Teil sich erklärt, mit dem Schuldigen wieder 
leben zu wollen. Doch hebt eine solche Erklärung 
die schon erkannte Strafe in Ansehung der Mit­
schuldigen nicht auf. 

neue Fassung 

Gewerbsmäßige gleichgeschlechtliche Unzucht. 
§ 500 a. Wer gewerbsmäßig gleichgeschlecht­

liche Unzucht mit einer Person männlichen Ge­
schlechtes treibt oder sich zu solcher Unzucht 
anbietet, wird, sofern sich darin nicht das im 
§ 129 bezeichl).ete Verbrechen darstellt, wegen 
Vergehens mit strengem Arrest von sechs Mona­
ten bis zu zwei Jahren bestraft. 

Entfällt. 

Entfällt. ' 

Beschlüsse der Strafrechtskommission (1962) 

Keine entsprechende Bestimmun~. 

Ehebruch. 
. § 2i9. (1) Wer seine oder eine fremde Ehe 

bricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Mo­
naten bestraft. 

(2) Die Tat wird nur auf Verlangen des' ver­
letzten Ehegatten verfolgt. Dieser ist zu einem 
solchen Verlangen gegenüber keinem Beteiligten 
berechtigt, wenn er dem Ehebruch zugestimmt 
oder ihn absichtlich ermöglicht oder erleichtert 
oder wenn er ihn verziehen hat, wenn er selbst 
einen zur Zeit der Tat noch nicht verjährten 
oder, verziehenen Ehebruch begangen hat oder 
wenn die eheliche Gemeinschaft zu dieser Zeit 
seit drei Jahren aufgehoben war .. 

(3) Die bereits verhängte Strafe ist gegen den 
verurteilten Ehegatten nicht zu vollstrecken, 
wenn der verletzte Ehegatte erklärt, weiter mit 
ihm leben zu wollen. 
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bisherige Fassung 

17. 

Keine entsprechende Bestimmung. 

18.' 

Keine entsprechende Bestimmung. 

neue Fassung 

Werbung für gleichgeschlechtliche Unzucht. 

§ 517. Wer vorsätzlich öffentlich zur gleich­
geschlechtlichen Unzucht auffordert oder sie in 
einer Art gutheißt, die geeignet ist, solche Un­
zuchtshandlungen nahezulegen, macht sich eines 
Vergehens schuldig und wird, wenn er nicht als 
Mitschuldiger oder Teilnehmer an der Unzuchts­
handlung (§§ 5 und 9) mit strengerer Strafe be­
droht ist, mit strengem Arrest von einem bis 
zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
50.000 S bestraft. 

Tierquälerei. 

§ 524. Wer vorsätzlich ein Tier roh mißhandelt 
oder ihm unnötige Qualen zufügt, wird wegen 
Vergehens schuldig und wird, wenn er nicht als 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 100.000 S 
bestraft. 

Beschlüsse der Strafrechtskommission (1962) 

Werbung für gleichgeschlechtliche Unzu~t. 

§ 256. Wer öffentlich zu gleichgeschled1tlicher 
Unzucht auffordert, aneifert oder zu verleiten 
sucht oder in anderer Weise für gleichgeschlecht­
liche Unzucht Propaganda macht, wird mit Frei­
heitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geld­
strafe bis zu 100.000 S bestraft. 

Tierquälerei; 

§ 257. (1) Wer 
1. ein Tier roh mißhandelt, 
2. ihm unnötige Qualen zufügt, 
3. es aussetzt, obwohl es in der Freiheit zu 

leben unfähig ist, oder 
4. ein Wirbeltier aus Roheit tötet, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe bis zu 100.000 S bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer 
1. eine Schaustellung veranstaltet, bei der ein 

Tier gequält oder ,getötet wird, 
2. einen Tierkampf oder einen Kampf mit 

Tieren oder eine Schieß übung auf zahme oder 
gefangengehaltene Tiere abhält oder 

3. den Bestimmungen über Zulässigkeit oder 
Durchführung von Tierversuchen zuwiderhan­
delt. 
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, 
bisherige Fassung 

19. 

Wann Fälle, die sonst der häuslichen Zucht unter­
liegen, zu übertretungen gegen die öffentliche 

Sittlichkeit werden. 

§ 525. Andere größere Unsittlichkeiten, als: 
Diebstähle, Veruntreuungen, Entwendungen und 
unbefugter Betrieb von Fahrzeugen (§ 467 b) 
zwischen Verwandten, Verletzung der ehelichen 
Treue, tätige Verletzungen schuldiger Ehrerbie­
tung der Kinder gegen 'die Eltern, der Dienst­
leute gegen die Dienstherren und dergleichen 
sind zwar, so lange sie im Innern der Familie 
verschlossen bleiben, - lediglich der häuslichen 
Zucht zu überlassen. 

Wenn aber diese Unordnungen so weit gehen, 
daß Eltern, Vormünder, Erzieher, Verwandte, 
Ehegenossen, Dienstherren u. a. dgl. sich be­
müßigt sehen, die Hilfe der Behörden anzurufen, 
so werden sie übertretungen gegen die öffent­
liche Sittlichkeit. Die Behörden sind in solchen 
Fällen verpflichtet, zur Abwendung der Unord-­
nung die H,md zu bieten, und nach gehöriger 
Untersuchung jene Strafe zu verhängen, die sie 

,nach den Umständen zu einem wirks;tmen Er­
folge am zweckmäßigsten erachten. 

neue Fassung 

Ebenso wird bestraft, wer, wenn audi nur 
fahrlässig, eine größere Zahl von Tieren längere 
Zeit hindurch einem qualvollen Zustand aus­
setzt. 

Wann Fälle, die sonst der häusliclren Zucht unter­
liegen, zu übertretungen gegen die öffentliche 

Sittlichkeit werden. 

§ 525. Andere größere Unsittlichkeiten, als: 
Diebstähle, Veruntreuungen, Entwendungen und 
unbefugter Betrieb von Fahrzeugen (§ 467 b) 
und dergleichen zwischen Angehörigen (§ 216) 
sind zwar, so lange sie im Innern der Familie 
verschlossen bleiben, lediglich der häuslichen 
Zucht zu überlassen. 

Wenn aber diese Unordnungen so weit gehen, 
daß die in ihren Rechten Verletzten sich be­
müßigt sehen, die Hilfe der Behörden anzurufen, 
so werden sie übertretungen gegen die öffent­
liche Sittlichkeit. Die Behörden sind in solchen 
Fällen verpflichtet, zur Abwendung der Unord­
nung die Hand zu bieten, und nach gehöriger 
Untersuchung jene Strafe zu verhängen, die sie 
nach den Umständen zu einem wirksamen Er­
folge am zweckmäßigsten erachten. 

". 
Beschlüsse der Strafrechtskommission (1962) 

(3) Handelt der Täter fahrlässig, so wird er 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit 
Geldstrafe bis zu 50.000 S'bestraft. In besonders 
leichten Fällen' kann das Gericht von Strafe ab­
sehen. *) 

Begehung im Familienkreis. 
§ 195. (1) Wer eine Sachbeschädigung, einen 

Diebstahl mit Ausnahme der in den §§ 153 Z. 4, 
155 erwähnten Fälle, eine Veruntreuung, eine 
Unterschlagung, eine dauernde Sachentziehung, 
eine unrechtmäßige Entziehung von Energie, 
einen Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischerei­
recht mit Ausnahme der in § 162 Z. 2 und 3 
und § 165 Z. 2 erwähnten Fälle, einen Betrug 
oder eine Untreue zum Nachteil seines Ehegat­
ten, eines Verwandten in gerader Linie, seines 
Bruders oder seiner Schwester oder zum Nachteil 
eines anderen Angehörigen, mit dem er in Haus­
gemeinschaft lebt, begeht, wird mit Freiheits­
strafe bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe 
bis zu 50.000 S, wenn die Tat jedoch nach §§ 152, 
153 Z. 1 und 2, 154, 156 Abs. 2, 157 Abs. 2 
erschwert ist, bis zu sechs Monaten bestraft. 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer sich an der 
Tat bloß zum Vorteil eines anderen Mitwirken­
den beteiligt, der zum Geschädigten in einer der 
genannten Beziehungen steht. . 

(3) Die Tat wird nur auf Verlangen des Ge­
schädigten verfolgt. In besonders leichten Fällen 
kann das Gericht von Bestrafung absehen *'f). 

*) Nach § 47 Abs. 2 der Beschlüsse sollte ein Fall 
besonders leicht sein, wenn die Schuld des Täters ge­
ring ist, die mit Strafe bedrohte Handlung keine oder 
unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat und die 
Bestrafung nicht geboten ist, um den Täter von künf­
tigen Verfehlungen abzuhalten. 

*"") Siehe Anmerkung zu § 257. 
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bisherige Fassung 

20. 

(Erlöschung der Vergehen und übertretungen 
und ihrer Strafen. 

Durch Erlassung der Strafe.) 
§ 530. • •• *) Wenn jedoch der zur Anklage 

Berechtigte sein Ansuchen um Bestrafung noch 
vor der Kundmachung des Urteiles an den Un­
tersuchten widerruft, so hat es von jeder weite~ 
ren Untersuchung und strafgerichtlichen Ver­
handlung sowohl, als auch von jeder Wirkung 
des etwa bereits gefällten Urteiles abzukommen; 
findet dagegen ein solcher ·Widerruf erst nach 
erfolgter Kundmachung des, wenn auch noch 
nicht rechtskräftigen Urteiles statt, so kann der­
selbe in der Regel (§ 503) nur als ein Grund 
zur Milderung der Strafe bei der höheren Be­
hörde, an welche das Urteil im Berufungswege 
gelangt ist, angesehen werden. 

bisherige Fassung 
1. 

§ 45. (1) Auch während der Vorerhebungen 
und der Voruntersuchung kann sich, der Beschul­
digte eines Rechtsbeistandes aus der Zahl der 
Verteidiger zur Wahrnehmung seiner Rechte bei 
den gerichtlichen Akten, die unmittelbar die 
Feststellung des Tatbestandes betreffen und keine 
spätere Wiederholung zulassen, sowie zur Aus­
führung bestimmter, von ihm angemeldeter 
Rechtsmittel bedienen und sich, wenn,er verhaf-

*) Der weggelassene Text ist für die Gegenüber­
stellung ohne Bedeutung. 

neue Fassung 

(Erlöschung der Vergehen und übertretungen 
und ihrer Strafen. 

Durch Erlassung der Strafe.) 

§ 530 . ..• *) Wenn jedoch der zur Anklage 
Berechtigte sein Ansuchen um Bestrafung noch 
vor der Kundmachung des Urteiles an den Un­
tersuchten widerruft, so hat es von jeder weite­
ren Untersuchung und 'strafgerichtlichen Ver­
handlung sowohl, als auch von jeder Wirkung 
des etwa bereits gefällten Urteiles abzukommen; 
findet dagegen ein solcher Widerruf erst nach 
erfolgter Kundmachung des, wenn auch noch 
nicht rechtskräftigen Urteiles statt, so kann der­
selbe nur als ein Grund zur Milderung der Strafe 
bei der höheren Behöl'de, an welche .das Urteil 
im Berufungswege gelangt ist, angesehen werden. 

Artikel 11 

Änderungen der Strafprozeßordnung 

neue Fassung 

§ 45. (1) Auch während der Vorerhebungen 
und der Voruntersuchung kann sich der Beschul­
digte eines Rechtsbeistandes aus der Zahl der 
Verteidiger zur Wahrnehmung seiner Rechte bei 
den gerichtlichen Akten, die unmittelbar die 
Feststellung des Tatbestandes betreffen und keine 
spätere Wiederholung zulassen, sowie zur Aus­
führung bestimmter, von ihm angemeldeter 
Rechtsmittel bedienen. 

*) Der weggelassene Text ist für die Gegenüber­
stellung ohne Bedeutung. 

Beschlüsse der Strafrechtskommission (1962) 

Keine entsprechende Bestimmung. 
(Siehe aber oben § 229.) , 

Strafprozeßänderungsgesetz 1965 

§ 45. (1) Auch während der Vorerhebungen 
und der Voruntersuchung kann sich der Beschul­
digte eines Verteidigers zur Wahrnehmung seiner 
Rechte bedienen. 

(2) An der Vernehmung des Beschuldigten und 
der Zeugen durch den Untersuchungsrich,ter 
nimmt der Verteidiger nicht teil. Er ist aber, 
wenn nicht besondere Umstände gegen die Be­
teiligung der Parteien sprechen, berechtigt, dem 

..., 
\,C) 

0-
(1) ... 
t::d 
~ 
r.> 

aq 
(1) 

::l 

.. ...., 

39 der B
eilagen X

II. G
P - R

egierungsvorlage (gescanntes O
riginal)

47 von 70

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



bisherige Fassung 

tet ist, mit ihm im Beisein einer Gerichtsperson 
besprechen. Der Untersuchungsrichter hat dem 
Rechtsbeistand Einsicht in die Akten zu gewäh­
ren, kann jedoch Aktenstücke ausnehmen, deren 
Mitteilung mit dem Zwecke des Verfahrens un­
vereinbar wäre; jedenfalls aber ist dem Rechts­
beistand auf Verlangen vom Verhaftbefehl und 
von dessen GrünClen sowie von der gerichtlichen 
Verfügung Abschrift zu erteilen, gegen die der 
Beschuldigte ein Rechtsmittel angemeldet hat. 

(2) Nach Mitteilung der Anklageschrift dage..; 
gen kann sich der Beschuldigte mit dem Vertei­
diger ohne Beisein einer Gerichtsperson bespre­
chen, und beide haben das Recht, die Akten, mit 
Ausnahme der Beratungsprotokolle des Gerichts­
hofes, unter Aufsicht einzusehen und von ihnen 
Abschrift zu nehmen. Von den Augenscheins­
protokollen, den Gutachten der Sachverständi­
gen und von Originalurkunden, die den Gegen­
stand der strafbaren Handlung bilden, sind ihnen 
auf Verlangen unentgeltliche Abschriften zu er­
teilen. 

neue Fassung 

(2) Der Beschuldigte und sein Verteidiger ha­
ben in jeder Lage des Verfahrens das Recht, 
unter Aufsicht in die Strafakten, mit Ausnahme 
der Beratungsprotokolle, Einsicht und von ihnen 
Abschrift (Ablichtung) zu nehmen. Bis zur Mit­
teilung der Anklageschrift kann jedoch der 
Untersuchungsrichter einzelne Aktenstücke von 
der Einsicht- und Abschriftnahme ausnehmen, 
wenn besondere Umstände die Befürchtung 
rechtfertigen, daß durch eine sofortige Kenntnis­
nahme von diesen Aktenstücken die Unter­
suchung erschwert werden könnte. Dem Beschul­
digten oder seinem Verteidiger sind auf Verlan­
gen unentgeltlich Abschriften (Ablichtungen) der 
Augenscheinprotokolle, der Befunde und Gut­
achten von Sachverständigen, Behörden, Ämtern 
und Anstalten sowie der Originalurkunden, die 
Gegenstand der strafbaren Handlung sind, zu 
übergeben. Dem Verteidiger ist auf sein Verlan­
gen auch eine Ausfertigu'ng des Haftbefehles 
samt Gründen sowie aller gerichtlichen Entschei­
dungen auszufolgen, gegen die der Beschuldigte 
ein Rec~tsmittel angemeldet hat. 

(3) Der verhaftete Beschuldigte darf sich mit 
seinem Verteidiger ohne Beisein einer Gerichts­
person besprechen. Ist der Beschuldigte aber 
auch oder ausschließlich wegen Verdunkelungs­
gefahr in Haft, so hat bis zur Mitteilung der 
Anklageschrift der Besprechung mit dem Vertei­
digereine Gerichtsperson beizuwohnen. 

(4) Der Briefverkehr des verhafteten Beschul­
digten mit seinem Verteidiger unterliegt nur bis 
zur Mitteilung der Anklageschrift und nur dann 
der überwachung durch den Untersuchungsrich­
ter (§ 187), wenn der Beschuldigte auch oder aus­
schließlich wegen Verdunkelungsgefahr in Haft 
ist. 

Strafprozeßänderungsgesetz 1965 

Augenschein, der Hausdurchsuchung und der 
Durchsuchung von Papieren beizuwohnen und 
die Gegenstände zu bezeichnen, auf die diese 
Untersuchungshandlungen auszudehnen sind. 
Außer bei Gefahr im Verzuge hat der Unter­
suchungsrichter daher den zur Teilnahme berech­
tigten Verteidiger von der Vornahme dieser 
Handlungen so zeitig zu benachrichtigen, daß 
eine Beteiligung noch mögli'ch ist. 

(3) Der Beschuldigte und sein Verteidiger 
haben in jeder Lage des Verfahrens das Recht, 
unter Aufsicht in die Strafakten, mit Ausnahme 
der Beratungsprotokolle, Einsicht zu nehmen. 
Bis ~ur Mitteilung der Anklageschrift kann je­
doch der Untersuchungsrichter einzelne Akten­
stücke von der Einsichtnahme ausnehmen, wenn 
besondere Umstände die Befürchtung rechtferti­
gen, daß durch eine sofortige Kenntnisnahme 
von diesen Aktenstücken die Untersuchung er­
schwert werden könnte. 

(4) Dem Beschuldigten sind auf sein Verlangen 
unentgeltlich Abschriften (Ablichtungen)' der 
Augenscheinsprotokolle, der Befunde und Gut­
achten von Sachverständigen, Behörden, Ämtern 
und Anstalten sowie der Originalurkunden, die 
Gegenstand der strafbaren Handlung sind, zu 
übergeben. 

§ 187. (1) Wenn die Untersuchungshaft aus­
schließlich oder auch wegen Verdunkelungsgefahr 
verhängt ist, darf der Gefangene nur mit Zustim­
mung des Untersuchungsrichters Besuche erhal­
ten und Postsendungen empfangen oder absen­
den. Die Zustimmung ist zu verweigern, wenn 
und soweit aus dem Verkehr des Gefangenen mit 
der Außenwelt Nachteile für die Untersuchung 
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bisherige Fassung 

2. 
§ 114. (1) Gegen diese Entscheidung der Rats­

kammer ist in der Regel kein weiterer Rechtszug 
zulässig. Doch kann gegen diese Entsc;heidung so­
wohl der Staatsanwalt oder Privatankläger als 
auch der Beschuldigte beim Gerichtshofe zweiter 
Instanz Beschwerde führen, wenn sie die Aus­
scheidung einzelner Strafsachen aus dem gemein­
sam zu führenden Strafverfahren, die Verhängung 
oder Aufhebung der Haft oder die Bestimmung 
der Versicherungssumme betrifft. Ferner steht 
dem Staatsanwalt oder Privatankläger die Be­
schwerde an den Gerichtshof zweiter Instanz 
gegen die Entscheidungen offen, durch die ein 
Antrag auf Einleitung der Voruntersuchung ab­
gelehnt oder die Einstellung der Vorunter­
suchung ausgesprochen wird. 

(2) Die Beschwerde hat in der Regel (§ 197) 
keine aufschiebende Wirkung. Sie ist binnen vier­
zehn Tagen nach Eröffnung des Beschlusses, ge­
gen den sie gerichtet ist, bei der Ratskammer an­
zubringen. Der Gerichtshof zweiter Instanz ent­
scheidet über die Beschwerde endgültig in nicht­
öffentlicher Sitzung nach Anhörung des Ober­
staatsanwaltes. 

neue Fassung 

§ 114. (1) Soweit nicht in anderen Bestimmun­
gen ausdrücklich die Beschwerde zugelassen wird, 
ist ein weiterer Rechtszug an den Gerichtshof 
zweiter Instanz nur gegen solche Entscheidun­
gen der Ratskammer zulässig, mit denen 

1. über die Ausscheidung einzelner Straf­
sachen aus dem gemeinsam zu führenden Straf­
verfahren erkaimt wird, 

2. ein Antrag auf Einleitung der Vorunter­
suchung abgelehnt oder die Einstellung der Vor­
untersuchung ausgesprochen wird, 

3. die Kautions- oder Bürgschaftssumme be­
stimmt wird, 

4. die Verhängung der Haft abgelehnt oder 

5. die Haft verhängt wird. 

(2) In allen im vorstehenden Absatz bezeich­
neten Fällen können der Staatsanwalt und der 
Privatankläger Beschwerde führen, der Beschul­
digte aber nur in den unter Z. 1, 3 und 5 be­
zeichneten Fällen. Die Beschwerde hat keine auf­
schiebende Wirkung. Sie ist binnen vierzehn 
Tagen nach Eröffnung des Beschlusses, gegen den 
sie gerichtet ist, beim Vorsitzenden der Rats-' 
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zu besorgen sind. Jedem Besuch hat eine Ge­
richtsperson beizuwohnen. Der Postverkehr des 
Gefangenen ist vom Untersuchungsrichter selbst 
zu überprüfen. 

(2) Abs. 1 gilt auch für Besuche des Verteidi­
gers und den Briefverkehr mit diesem. 

§ 114. (1) Gegen die Entscheidungen der Rats­
kammer ist in der Regel kein weiterer Rechtszug 
zulässig. Doch kann gegen die Entscheidung so­
wohl der Staatsal)walt oder Privatankläger als 
auch der Beschuldigte beim Gerichtshofe zwei­
ter Instanz Beschwerde führen, wenn sie die Aus­
scheidung einzelner Strafsachen aus dem gemein­

. sam zu führenden Strafverfahren oder die Be­
stimmung der Kautions- oder Bürgschaftssumme 
im Falle der Belassung auf freiem Fuße betrifft. 
Der Staatsanwalt und der Privatankläger können 
ferner auch dann Beschwerde beim Gerichtshof 
zweiter Instanz führen, wenn ein Antrag auf Ein­
leitung der Voruntersuchung oder auf Verhän­
gung der Untersuchungshaft abgelehnt oder die 
Einstellung der Voruntersuchung ausgesprochen 
wird. Der Verletzte kann Beschwerde beim Ge­
richtshof zweiter Instanz führen, wenn sein An­
trag auf Einleitung der Voruntersuchung (§ 48 
Z. 1) abgelehnt wird. 

(2) Die Beschwerde hat keine aufschiebende 
Wirkung. Sie ist binnen vierzehn Tagen nach Er­
öffnung des Beschlusses, gegen den 'sie gerichtet 
ist, bei der Ratskammer anzubringen. Der Ge­
richtshof zweiter Instanz entscheidet über die 
Beschwerde endgültig in nichtöffentlicher Sitzung. 
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bisherige Fassung 

3. 

§ 175. (1) Der Untersuchungsrichter kann auch 
ohne vorgängige Vorladung die Vorführung und 
vorläufige Verwahrung des eines Verbrechens 
oder Vergehens Verdächtigen anordnen: 

1. Wenn 'er auf frischer Tat betreten oder un-
/ mittelbar nach der Tat durch amtliche Nach­

eile oder öffentlichen Nachruf als des Verbre­
chens oder Vergehens verdächtig bezeichnet oder 
mit Waffen oder anderen Gegenständen betreten 
wird, die vom Verbrechen oder Vergehen her­
rühren oder sonst auf seine Teilnahme daran,hin­
welsen. 

2. Wenn er Anstalten zur Flucht gemacht hat 
- oder wenn er wegen der Größe der ihm mut­

maßlich bevorstehenden Strafe, wegen seines um­
herziehenden Lebenswandels oder als in der Ge­
gend unbekannt, als ausweis- oder heimatlos oder 
aus anderen triftigen Gründen ,der Flucht ver-' 
dächtig ist. 

3. Wenn er auf eine die Ermittlung der Wahr­
heit hindernde Art auf Zeugen, Sachverständige 
oder Mitbeschuldigte einzuwirken oder sonst 
durch Vernichtung der Spuren des Verbrechens 
oder Vergehens die Untersuchung zu erschweren 
gesucht hat oder wenn gegründete Besorgnis vor­
handen ist, daß dies geschehen könne. 

neue Fassung 

kammer einzubringen. Der, Gerichtshof zweiter 
Instanz entscheidet in nichtöffentlicher Sitzung, 
in dem im Abs. 1 Z. 5 bezeichneten Fall aber in 
sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des 
§ 196. 

§ 175: Auch ohne vorangegangene Vorladung 
kann der Untersuchungsrichter die Vorführung 
'oder vorläufige Verwahrung des eines Verbre­
chens oder Vergehens VerdächtJigen anordnen: ~ 

1. wenn der Verdächtige auf frischer Tat be­
treten oder unmittelbar nach Begehung eines 
Verbrechens oder Vergehens glaubwürdig der 
Täterschaft beschuldigt oder mit Waffen oder 
anderen Gegenständen betreten wird, die vom 
Verbrechen oder Vergehen herrühren oder sonst 
auf seine Beteiligung daran hinweisen; 

2; wenn er flüchtig ist oder sich verborgen 
hält oder wenn auf Grund bestimmter Tat­
sachen die Gefahr besteht, er werde wegen der 
Größe der ihm mutmaßlich bevorstehenden 
Strafe oder aus anderen Gründen flüchten oder 
sich verborgen halten; 

3. wenn er Zeugen, Sachverständige oder Mit­
beschuldigte zu beeinflussen, die Spuren der Tat 
zu beseitigen oder sonst die Ermittlung der 
Wahrheit zu erschweren versucht hat oder wenn 
auf Grund bestimmter Tatsachen die Gefahr' be­
steht, er werde dies versuchen; oder ' 

Strafprozeßänderungsgesetz 1965 

§ 175. (1) ... 

(Z. 1 unverändert.) 

2. Wenn er flüchtig ist oder sich verborgen 
hält oder wenn auf Grund bestimmter Tatsa­
chen die Gefahr besteht, er. werde flüchten oder 
sich verborgen halten. 

3. Wenn er auf eine die Ermittlung der Wahr­
heit hindernde Art auf Zeugen, Sachverständige 
oder Mitbeschuldigte einzuwirken oder sonst 
durch . Vernichtung der Spuren des Verbrechens 
oder Vergehens die Untersuchung zu erschweren 
versucht hat oder wenn auf Grund bestimmter 
Tatsachen die Gefahr besteht, er werde dies ver­
suche'n. 
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bisherige Fassung 

4. Wenn besondere Umstände die Befürchtung 
rechtfertigen, daß der Beschuldigte die vollendete 
Tat wiederholen oder eine versuchte oder ange­
drohte Tat ausführen werde. 

(2) Wenn es sich aber um ein Verbrechen han­
delt, bei dem nach dem Gesetz auf mindestens 
zehnjähiige Kerkerstrafe zu erkennen ist, hat der 
Untersuchungsrichter gegen den eines solchen 
Verbrechens Verdächtigen sogleich einen Haft­
befehl zu erlassen. 

4. 
§ 177. (1) Ausnahmsweise kann eine Verfol­

gung durch Nacheile und die vorläufige Ver­
wahrung des eines Verbrechens oder Vergehens 
Verdächtigen zum Zwecke der Vorführung vor 
den Untersuchungsrichter auch durch zur Unter­
suchung nicht zuständige Richter und durch Or­
gane der Sicherheitsbehärden ohne schriftliche 
Anordnung vorgenommen werden: 

1. im Falle des § 175 Abs. 1 Z. 1 und 

2. in den Fällen des § 175 Abs. 1 Z. 2, 3 und 4, 
sofern die vorläufige Einholung des richterlichen 
Befehles wegen Gefahr im Verzuge nicht tunlich 
ist. 

Keine entsprechende Bestimmung. 

(2) Der in Verwahrung Genommene ist durch 
den Richter oder die Sicherheitsbehärde unge-

neue Fassung 

4. wenn auf Grund bestimmter Tatsachen an­
zunehmen ist, er werde die Tat wiederholen 
oder die versuchte oder angedrohte Tat aus­
führen. 

Keine entsprechende Hestimmung. 

§ 177. (1) Ausnahmsweise kann die vorläufige 
Verwahrung des eines Verbrechens oder Verge­
hens Verdächtigen zum Zwecke der Vorführung 
vor den Untersuchungsrichter auch durch einen -
zur Untersuchung nicht zuständigen Richter und 
durch Organe der Sicherheitsbehärden ohne 
schriftliche Anordnung vorgenommen werden: 

1. in den Fällen des § 175 Z. 1 sowie 

2. in den Fällen des § 175 Z. 2, 3 und 4, 
wenn. die Einholung des richterlichen Befehls 
wegen Gefahr im Verzug nicht tunlich ist. 

(2) Wenn es sich um ein Verbrechen handelt, 
bei dem nach dem Gesetz auf mindestens zehn­
jährige Kerkerstrafe zu erkennen ist, muß die 
vorläufige Verwahrung des Verdächtigen vorge­
nommen werden, es sei denn, daß das Vorliegen 
aller im § 175 Z. 2 bis 4 angeführten Haftgründe 
auszuschließen ist. 

(3) Der in Verwahrung Genommene ist durch 
den Richter oder· die Sicherheitsbehörde unver-

Strafprozeßänderungsgesetz 1965 

4. Wenn auf Grund bestimmter Tatsachen die 
Gefahr besteht, er werde die Tat wiederholen 
oder die versuchte oder .angedrohte Tat aus­
führen. 

(Abs. 2 unverändert.) 

(§ 177 unverändert.) 

Keine entsprechende Bestimmung. 
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bisherige Fassung 

säumt zu vernehmen und, wenn sich dabei ergibt, 
daß kein Grund zu seiner weiteren Verwahrung 
vorhanden sei, sogleich freizulassen, sonst aber 
binnen achtundvierzig Stunden an den Unter­
suchungsrichter abzuliefern'. 

5. 

§ 180. (1) Die ordentliche Untersuchungshaft 
kann nur gegen einen Beschuldigten verhängt 
werden, der auch nach seiner Vernehmung durch 
den Untersuchungsrichter eines Verbrechens oder 
Vergehens verdächtig bleibt und bei dem einer 
der im § 175 Abs. 1 Z. 2, 3 und 4 bezeichneten 
Umstände eintritt. 

neue Fassung 

züglich zur Sache und zu den Voraussetzungen 
der Verwahrungshaft zu vernehmen und, wenn 
sich dabei ergibt, daß kein Grund zu seiner wei­
teren Verwahrung vorhanden sei, sogleich frei­
zulassen, sonst aber binnen achtundvierzig Stun­
den dem zuständigen Gericht einzuliefern. 

§ 180. (1) Die Untersuchungshaft darf nur ver­
hängt werden, wenn der Beschuldigte dringend 
verdächtig ist, ein bestimmtes Verbrechen oder 
Vergehen begangen zu haben, einer der im Abs. 2 
angeführten Haftgründe vorliegt und der Be­
schuldigte durch den Untersuchungsrichter bereits 
zur Sache und zu den Voraussetzungen der Un­
tersuchungshaft vernommen worden ist. 

(2) Die Verhängung der Untersuchungshaft 
setzt voraus, daß auf Grund bestimmter Tat­
sachen die Gefahr besteht, der Beschuldigte werde 
auf freiem Fuße 

1. wegen der Größe der ihm mutmaßlich be­
vorstehenden Strafe oder aus anderen Gründen 
flüchten oder sich verborgen halten (Flucht­
gefahr), 

2. Zeugen, Sachverständige oder Mitbeschul­
digte zu beeinflussen, die Spuren der Tat zu be­
seitigen oder sonst die Ermittlung der Wahrheit 
zu erschweren versuchen (Verdunkelungsgefahr) 
oder 

3. die Tat wiederholen (Wiederholungsgefahr) 
oder die versuchte oder angedrohte Tat ausfüh­
ren (Ausführungsgefahr). 

Strafprozeßänderungsgesetz 1965 

§ 180. (1) Die Untersuchungshaft darf nur nach 
sorgfältiger Prüfung aller für und wider spre­
chenden Umstände und nur dann verhängt wer­
den, wenn der Beschuldigte dringend verdächtig 
ist, ein bestimmtes Verbrechen oder Vergehen 
begangen zu haben, wenn eine der im Abs. 2 an­
geführten besonderen Voraussetzungen der Un­
tersuchungshaft vorliegt und der Beschuldigte 
durch den Untersuchungsrichter bereits zur Sache 
und zu den Voraussetzungen der Untersuchungs­
haft vernommen worden ist. 

(2) Die Verhängung der Untersuchungshaft 
setzt voraus, daß auf Grund bestimmter Tat­
sachen als wahrscheinlich anzunehmen ist, der 
Beschuldigte werde 

1. flüchten oder sich verborgen halten (Flucht­
gefahr), 

2. auf eine die Ermittlung der Wahrheit hin­
dernde Art auf Zeugen, Sachverständige oder 
Mitbeschuldigte einzuwirken ,oder sonst durch 
Vernichtung der Spuren des Verbrechens oder 
Vergehens die Untersuchung zu erschweren ver­
suchen (Verdunkelungsgefahr) oder 

3. die Tat wiederholen (Wiederholungsgefahr) 
oder die versuchte oder angedrohte Tat ausführen 
(Ausführungsgefahr ). 
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bisherige Fassung 

Keine entsprechende Bestimmung. 

(2) Die Untersuchungshaft muß verhängt wer­
den, wenn es sich um ein Verbrechen handelt, bei 
dem nach dem Gesetz auf mindestens zehnjährige 
Kerkerstrafe zu erkennen ist. 

(4) Die UntersuchunKshaft darf nicht verhängt 
oder aufrechterhalten werden, wenn die Haft­
zwecke durch eine gleichzeitige Strafhaft erreicht 
werden können. Der Untersuchungsrichter hat 
die Abweichungen vom Vollzug der Strafhaft zu 
verfügen, die für die Zwecke der Untersuchung 
unentbehrlich sind. Können die Haftzwecke 
durch die gleichzeitige Strafhaft nicht erreicht 
werden oder würde -die Untersuchung durch die 
Aufrechterhaltung der Strafhaft wesentlich er­
schwert, so ist vom Untersuchungsrichter die 
Untersuchungshaft zu verhängen. Damit tritt 
eine Unterbrechung des Strafvollzuges ein. 

§ 191. Wird ein Beschuldigter entlassen und auf 
freien Fuß gesetzt, so kann ihm der Unter­
suchungsrichter ,das Gelöbnis abfordern, daß er 
sich bis zur rechtskräftigen Beendigung des Straf­
verfahrens ohne Genehmigung des Unter­
suchungsrichters von seinem' Aufenthaltsorte 
nicht entfernen, noch sich verborgen halten, noch 
auch die Untersuchung zu vereiteln suchen werde. 
Der Bruch ,dieses Gelöbnisses zieht die Verhän­
gung der Untersuchungshaft wider den Beschul­
digten nach sich. 

neue Fassung 

(3) Fluchtgefahr ist jedenfalls' nicht anzuneh­
men, wenn der Beschuldigte nur einer strafbaren 
Handlung verdächtig ist, die nicht strenger als 
mit fünf jähriger Kerkerstrafe bedroht ist, er sich 
in geordneten Lebensverhältnissen befindet und 
einen festen Wohnsitz im Inland hat, es sei denn, 
daß er bereits Anstalten zur Flucht getroffen hat. 

Entfällt. 

(4) Die Untersuchungshaft darf nicht verhängt 
oder aufrechterhalten werden, wenn die Haft­
zwecke auch durch eine gleichzeitige Strafhaft 
oder Haft anderer Art oder durch Anwendung 
eines oder mehrerer gelinderer Mittel (Abs. 5) 
erreicht werden können. Wird von der Verhän­
gung oder Aufrechterhaltung der Untersuchungs­
haft wegen einer gleichzeitigen Strafhaft Abstand 
genommen, so hat der Untersuchungsrichter die 
Abweichungen vom Vollzug der Strafhaft zu ver­
fügen, die für die Zwecke der Untersuchung un­
entbehrlich sind. 

(5) Als gelindere Mittel sind anwendbar: ' 

1. das Gelöbnis, bis zur rechtskräftigen Beendi­
gung des Strafverfahrens weder zu flüchten noch 
sich verborgen zu halten noch sich ohne Geneh­
migung des Untersuchungsrichters von seinem 
Aufenthaltsort zu entfernen; 

2. das Gelöbnis, keinen Versuch zu unterneh­
men, die Untersuchung zu vereiteln; 

3. die Weisung, an einem bestimmten Ort, bei 
einer bestimmten Familie zu wohnen, eine be­
stimmte Wohnung, bestimmte Orte oder einen 
bestimmten Umgang zu meiden, sich alkoholi-
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Keine entsprechende Bestimmung. 

Entfällt. 

(3) Die Untersuchungshaft darf nicht verhängt 
oder aufrechterhalten werden, wenn die Haft­
zwecke auch durch die gleichzeitige Strafhaft oder 
eine Haft anderer Art oder durch Anwendung 
gelinderer Mittel (Abs. 4) erreicht werden kön-
nen. " 

(4) Als gelindere Mittel zur Erreichung der 
Haftzwecke sind insbesondere anwendbar: 

1. das Gelöbnis, bis zur rechtskräftigen Beendi­
gung des Strafverfahrens weder zu flüchten noch 
sich verborgen zu halten noch sich ohne Geneh­
migung des Untersuchungsrichters von seinem 
Aufenthaltsort zu entfernen; 

2. das Gelöbnis, keinen Versuch zu unterneh­
men, die Untersuchung zu vereiteln; 

3. die Weisung, an einem bestimmten Ort, bei 
einer bestimmten Familie oder in einem bestimm­
ten Heim zu wohnen, eine bestimmte Wohnung, 
bestimmte Orte oder einen bestimmten Umgang 
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bisherige Fassung 

Siehe Abs. 4 des § 180. 

§ 180. (3) Der Beschluß des Untersuchungs­
richters auf V~rhängung der Untersuchungshaft 
ist samt der Begründung dem Beschuldigten 
mündlich zu eröffnen; die geschehene Eröffnung 
ist im Protokoll zu vermerken. Auf Verlangen 
ist dem Beschuldigten dieser Beschluß s·amt Be­
gründung binnen vierundzwanzig Stunden auch 
schriftlich mitzuteilen. 

neue Fassung 

scher Getränke zu enthalten oder einer geregel­
ten Arbeit nacltzugehen; 

4. die Weisung, jeden Wechsel des Aufenthalts­
ortes anzuzeigen oder siclt in bestimmten Zeitab­
ständen bei Gericltt oder einer anderen Stelle zu 
melden; 

5. die vorübergehende Abnahme der Reise­
papiere; 

6. die vorübergehende Abnahme der zur Be­
nützung eines Fahrzeuges nötigen Papiere; 

7. die Leistung einer Sicherheit nach den §§ 190 
bis 192. 

(6) Können die Haftzwecke durch die gleich-' 
zeitige Strafhaft oder Haft anderer Art oder die 
Anwendung gelinderer Mittel nicht erreicht wer­
den oder würde die Untersuchung durch die Auf­
rechterhaltung der Strafhaft oder der Haft ande­
rer Art wesentlich erschwert, so ist vom Unter­
suchungsrichter die Untersuchungshaft zu verhän­
gen. Damit tritt im Falle der Strafhaft eine 
Unterbrechung des Strafvollzuges ein. 

(7) Der Beschluß des Untersuchungsrichters auf 
Verhängung der Untersuchungshaft samt Begrün­
dung ist dem Beschuldigten sofort zu eröffnen 
und binnen vierundzwanzig Stunden auch schrift­
lich zuzustellen. Die mündliche Eröffnung ist im 
Protokoll zu vermerken. In der Begründung sind 
insbesondere auch die bestimmten Tatsachen an­
zugeben, auf Grund derer das Gericht das Vor­
liegen eines oder mehrerer der im Abs. 2 ange­
führten Haftgründe angenommen hat. 
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zu meiden oder sich alkoholischer Getränke zu 
enthalten; 

4. die Weisung, jeden Wechsel des Aufenthalts­
ortes anzuzeigen oder sich in bestimmten Zeit­
abständen bei Gericht oder einer anderen Stelle 
zu melden; 

5. die vorübergehende Abnahme der Reise­
papiere; 

6. die Anwendung der Bestimmungen der 
§§ 195 bis 197. 

(5) In allen Fällen, in denen die Voraussetzun­
gen der Untersuchungshaft nicht mehr gegeben 
sind, ist auch die Anwendung gelinderer Mittel 
zu beenden. Hingegen ist an Stelle der Anwen­
dung gelinderer Mittel die Untersuchungshaft zu 
verhängen, wenn sich zeigt, daß mit gelinderen 
Mitteln nicht oder nicht mehr das Auslangen 
gefunden werden kann, oder wenn der Beschul­
digte ein von ihm gegebenes Gelöbnis bricht oder 
einer ihm erteilten Weisung vorsätzlich nicht 
nachkommt und die Voraussetzungen der Unter­
suchungshaft noch vorliegen. 

§ 181. Der Beschluß des Untersuchungsrichters 
auf Verhängung der Untersuchungshaft ist dem 
Beschuldigten sofort zu eröffnen und samt Be­
gründung binnen vierundzwanzig Stunden auch 
schriftlich mitzuteilen. Die mundliche Eröffnung 
ist im Protokoll zu vermerken. 
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6. 

§ 181. (1) Wenn es bei einem Aufstand oder 
Aufruhr, bei einer öffentlichen Gewalttätigkeit 
oder bei einer anderen von einer großen Anzahl 
von Personen begangenen strafbaren Handlung 
nicht möglich ist, die Schuldigen sogleich auszu­
mitteln, so können alle, die dem Vorgange bei­
gewohnt haben und vom Verdachte der Teil­
nahme nicht völlig frei sind, einstweilen festge­
nommen werden. 

(2) Sie müssen jedoch längstens binnen drei 
Tagen vom zuständigen Richter vernommen und 
dürfen nicht länger im Gewahrsam behalten wer­
den, die ausgenommen, wider die bereits die 
ordentliche Untersuchungshaft verhängt. werden 
konnte. 

§ 182. Begibt sich der Untersuchungsrichter 
gleich nach V:erübung eines Verbrechens oder 
Vergehens an Ort und Stelle, um den Tatbestand. 
zu erheben, so kann er jedem, bei dem er es not­
wendig findet, verbieten, während desselben oder 
auch noch während des folgenden Tages seinen 
Aufenthaltsort zu verlassen. Wer diesem Befehle 
zuwiderhandelt, kann vom Untersuchungsrichter 
nach Umständen zu einer Geldstrafe bis zu neun­
hundert Schilling verurteilt werden; auch kann 
gegen ihn ein Verhaftbefehl erlassen werden. 

7. 

Keine entsprechende Bestimmung. 

neue Fassung 

Entfällt. 

§ 181. Begibt sich der Untersuchungsrichter 
gleich nach Verübung eines Verbrechens oder 
Vergehens an Ort und Stelle, um den Tatbestand 
zu erheben, so kann er jedem, bei dem er es not­
wendig findet, verbieten, während desselben oder 
auch noch während des folgenden Tages seinen 
Aufenthaltsort zu verlassen. Der Untersuchungs­
richter kann über Personen, die diesem Befehle 
zuwiderhandeln, nach den Umständen des Falles 
eine Geldstrafe bis zu 5000 S oder eine Arrest­
strafe bis zu acht Tagen verhängen.' 

§ 182. Dem Beschuldigten ist für dieZeii:, die 
er noch in Untersuchungshaft angehalten wird, 
von Amts wegen ein Verteidiger zu bestellen, 
wenn weder er selbst noch sein gesetzlicher Ver­
treter für ihn einen Verteidiger gewählt und die 
Untersuchungshaft schon sechs Monate gedauert 
hat. Liegen die Voraussetzungen des § 41 Abs. 2 
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Entfällt. 

\§ 182 unverändert.) 

Keine entsprechende Bestimmung. 
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8. und 9. 

§ 192. Sofern es sich nicht um ein Verbrechen 
handelt, bei dem nach dem Gesetz auf eine min­
destens zehnjährige Kerkerstrafe zu erkennen ist, 
kann die wegen Verdachtes der Flucht verhängte 
Haft gegen Kaution oder Bürgschaft für eine von 
der Ratskammer mit Rücksicht auf die Folgen 
der strafbaren Handlung, die Verhältnisse ·der 
Person des Verhafteten und das Vermögen des 
Sicherheit Leistenden zu bestimmende Summe 
und gegen Ablegung des im § 191 erwähnten 
Gelöbnisses auf Verlangen unterbleiben oder auf­
gehoben werden; sie muß gegen die angegebenen 
Sicherheiten auf Verlangen unterbleiben oder 
aufgehoben werden, wenn das Verbrechen nicht 
strenger als mit fünf jähriger Kerkerstrafe be­
droht ist. 

§ 193. (1) Die Kautions- oder Bürgschafts­
summe ist entweder in barem Geld oder in 
solchen Wertpapieren, die nach den bestehenden 
Gesetzen zur Anlegung der Gelder von Minder­
jährigen oder Pflegebefohlenen verwendet wer­
den dürfen, nach dem Börsenkurse des Erlags­
tages berechnet, gerichtlich zu hinterlegen oder 
durch Pfandbestellung auf unbewegliche Güter 
oder durch taugliche Bürgen (§ 1374 des Allge­
meinen bürgerlichen Gesetzbuches), die sich zu­
gleich als Zahler verpflichten, sicherzustellen. 

(2) Die Kautions- oder Bürgschaftssumme ist 
vom Gerichte für verfallen zu erklären, wenn 
sich der Beschuldigte ohne Erlaubnis von seinem 
Wohnort entfernt oder auf die an ihn ergangene 

neue Fassung 

"or, so ist dem Beschuldigten nach dieser Ge­
setzesstelle ein Verteidiger zu bestellen. 

§ 190 . .................•.....•..•......• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. gegen Ablegung der im 
§ 180 Abs. 5 Z. 1 und 2 erwähnten Gelöb-
nisse 

§ 191. (Sonst keine Knderung.) 
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V. Sicherheitsleistung. 

§ 196. (1) In Verbrechensfällen kann und in 
Vergehensfällen muß die Untersuchungshaft 
wegen Verdachtes der Flucht gegen Kaution 
oder Bürgschaft für eine von der Ratskammer 
mit Rücksicht auf die Folgen der strafbaren 
Handlung, die zu erwartenden Strafen und vor­
beugenden Maßnahmen; die Verhältnisse der 
Person des Verhafteten und das Vermögen des 
Sicherheit Leistenden zu bestimmende Summe 
mit oder ohne Anwendung weiterer gelinder er 
Mittel (§ 180 Abs. 4) auf Verlangen unter­
bleiben oder aufgehoben werden. 

§ 197. (Sonst keine Knderung.) 
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Vorladung, die im Falle seiner Nichtauffindung 
nach § 111 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung zu­
zustellen ist, binnen drei Tagen vor Gericht 
nicht erscheint. 

(3) Dieses. Erkenntnis ist, sobald es rechts­
kräftig geworden ist, gleich jedem Urteil exe­
kutionsfähig. Die verfallenen Sicherheits beträge 
sind an die Bundeskasse abzuführen; doch hat 
der durch die strafbare Handlung Beschädigte 
das Recht, zu verlangen, daß vor allem seine 
Entschädigungsansprüche daraus befriedigt wer­
den. 

§ 195. (1) Wenn der Beschuldigte nach ge­
statteter Freilassung Anstalten zur Flucht trifft 
oder wenn neue Umstände vorkommen, die 
seine Verhaftung erfordern, so ist er ungeachtet 
der Sicherheitsleistung zu verhaften; ist er in 
diesen Eällen verhaftet worden, so wird dic;l 
Kautions- oder Bürgschaftssumme frei. 

(2) Dasselbe ist der Fall, sobald das Strafver­
fahren durch Einstellung oder durch Endurteil 
rechtskräftig beendigt ist. 

§ 194. (1) Der Gerichtshof zweiter Instanz 
kann die Belassung des Beschuldigten auf freiem 
Fuß oder die Versetzung auf freien Fuß gegen 
oder ohne die im § 192 bezeichneten Sicher­
heiten auch bei einem Verbrechen bewilligen, 
bei dem nach dem Gesetz auf mindestens zehn­
jährige Kerkerstrafe zu erkennen ist. 

(2) Anträge, die auf einen solchen Beschluß 
des Gerichtshofes zweiter Instanz abzielen, sind 
vom Untersuchungsrichter als offenbar unbe­
gründet zu verwerfen, wenn der Untersuchungs­
richter und der Staatsanwalt übereinstimmend 

neue Fassung 

§ 192. (Sonst keine Änderung.) 

Entfällt. 
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§ 196. (2) Die Kautions- oder Bürgschafts­
summe wird, sofern sie nicht gemäß § 197 
Abs. 2 für verfallen zu erklären ist, frei, sobald 
über den Beschuldigten die Untersuchungshaft 
verhängt oder das Strafverfahren rechtskräftig 
beendet worden ist. 

Entfällt. 
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der überzeugung sind, daß die Untersuchungs­
haft aus einem der im § 175 Abs. 1 Z. 2, 3 
und 4 'angeführten Gründe geboten ist und, falls 
nur der Haftgrund nach § 175 Abs. 1 Z. 2 vor­
liegt, dieser durch Sicherheitsleistung nicht be­
seitigt werden kann. Gegen eine solche Ent­
scheidung des Untersuchungsrichters ist kein 
Rechtsmittel zulässig. 

10. 

§ 190. (1) Die Untersuchungshaft sowie die 
vorläufige Verwahrung sind sofort aufzuheben, 
sobald ihre Gründe entfallen. Sämtliche am 
Strafverfahren beteiligten Behörden sind ver­
pflichtet, auf die möglichste· Abkürzung dieser 
Haft hinzuwirken. 

(2) Ist der Beschuldigte bloß aus dem im § 175 
Abs. 1 Z. 3 erwähnten Grund in Haft, so darf 
diese in der Regel nicht über zwei Monate aus­
gedehnt werden. Eine Ausnahme hievon, jedoch 
auch nur in der Ausdehnung bis auf höchstens 
drei Monate, vom Tage der Verhaftung ange­
fangen, kann auf Antrag. des Staatsanwaltes oder 
des Untersuchungsrichters vom Gerichtshofe 
zweiter Instanz aus sehr. wichtigen Gründen und 
bei besonders weitwendigen Untersuchungen be­
willigt werden. 

neue Fassung 

§ 193. (1) Sämtliche am Strafverfahren be­
teiligten Behörden sind verpflichtet, darauf hin­
zuwirken, daß die Haft so kurz wie möglich 
dauere. 

(2) Die vorläufige Verwahrung, die U nter­
suchungshaft sowie die Anwendung gelinderer 
Mittel sind aufzuheben, sobald ihre Voraus­
setzungen nicht mehr vorliegen; die Unter­
suchungshaft' auch, sobald ihre Dauer im Ver­
hältnis zu den zu erwartenden Strafen offenbar 
unangemessen ist. Im übrigen darf die Dauer 
der bloß aus dem Grunde der Verdunkelungs­
gefahr verhängten Untersuchungshaft vom Tage 
der Haft an zwei Monate, die Dauer der auch 
oder ausschließlich aus einem anderen Grund 
verhängten Untersuchungshaft sechs Monate 
nicht übersteigen. Auf Antrag des Unter­
suchungsrichters oder Staatsanwaltes kann der 
Gerichtshof zweiter Instanz wegen besonderer 
Schwierigkeit oder besonderen Umfanges der 
Untersuchung bestimmen, daß die bloß aus dem 
Grunde der Verdunkelungsgefahr verhängte 
Haft bis zu drei Monaten, die auch oder aus­
schließlich aus anderem Grunde verhängte Haft 
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§ 190. (2) Sämtliche am Strafverfahren be­
teiligten Behörden sind verpflichtet, auf die 
möglichste Abkürzung der Haft hinzuwirken. 

I (1) Die vorläufige Verwahrung und die 
Untersuchungshaft sind sofort aufzuheben, so­
bald ihre Gründe entfallen; die Untersuchungs­
haft auch, sobald ihre Dauer im Verhältnis zu 
den zu erwartenden Strafen offenbar unange-
messen ist. . 

§ 194. Währt eine bloß aus dem Grunde der 
Verdunkelungsgefahr verhängte Untersuchungs­
haft schon zwei Monate oder überhaupt eine 
Untersuchungshaft schon sechs Monate und hat 
in diesem Fall der Gerichtshof zweiter Instanz 
über die Haft nicht ohnedies im letzten Monat 
gemäß § 193 entschieden, so hat der Unter­
suchungsrichter auch ohne Beschwerde gegen 
einen bei einer Haftprüfungsverhandlung in 
erster Instanz gefaßten Beschluß die Akten dem 
Gerichtshof zweiter Instanz zur Entscheidung 
über die Fortdauer der Haft vorzulegen. Der 
Gerichtshof zweiter Instanz hat darauf ohne 
Verzug von Amts wegen eine Haftprüfungsver­
handlung durchzuführen (§ 193). Der Gerichts­
hof zweiter Instanz beschließt, ob die Unter-

\J1 
00 

Vl 
\0 

0-
n> ... 
Cd 
~. 
;;;-

(fQ 
n> 
::s 

39 der B
eilagen X

II. G
P - R

egierungsvorlage (gescanntes O
riginal)

58 von 70

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



bisherige Fassung 

§ 196, Außer in den Fällen der Sicher4eits­
leistung und des Ablaufes der im § 190 Abs.2 
festgesetzten Frist wird die Aufhebung der 
Untersuchungshaft vom Untersuchungsrichter 
mit Zustimmung des Staatsanwaltes verfügt. 
Sind der Untersuchungsrichter und der Staats­
anwalt hierüber verschiedener Meinung, so hat 
die Ratskammer zu entscheiden. 

neue Fassung 

bi~ zu einem Jahr, wenn es sich aber um ein 
Verbrechen handelt, bei dem nach dem Gesetz 
auf mindestens zehnjährige Kerkerstrafe zu er­
kennen ist, bis zu zwei Jahren dauerJi dürfe. Die 
zeitliche Beschränkung der auch oder ausschließ­
lich aus einem anderen Grund als dem der Ver­
dunkelungsgefahr verhängten Untersuchungshaft 
entfällt mit Beginn der Hauptverhandlung. 

, 

§ 194. (1) Sind der Untersuchungsrichter und 
der Staatsanwalt übereinstimmend der Meinung, 
daß die Voraussetzungen der Untersuchungshaft 
nach § 180 Abs. 2 Z. 1 bis 3 weggefallen· sind 
oder daß mit gelinderen Mitteln nach § 180 
Abs. 5 Z. 1 bis 6 das Auslangen gefunden wer­
den kann, so hat der' Untersuchungsrichter so­
gleich die Enthaftung des Untersuchungsgefan­
genen zu verfügen. Die vorstehende Bestimmung 
gilt ohne Rücksicht darauf, ob ein Antrag auf 
Aufhebung der Untersuchungshaft (Enthaftungs­
antrag) vorliegt oder nicht. Sind der Unter­
suchungsrichter und der Staatsanwalt überein­
stimmend der Meinung, daß das gelindere Mittel 
nach § 180 Abs. 5 Z. 7 angewendet werden soll, 
so hat der Untersuchungsrichter unverzüglich bei 
der Ratskammer eine Entscheidung über die 
Höhe der Sicherheitsleistung zu beantragen und 
nach Vorliegen dieser Entscheidung sogleich die 
Enthaftung gegen Sicherheitsleistung und Ge­
löbnis zu verfügen. 
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wchungshaft fortzusetzen oder, allenfalls unter ' 
Anwendung gdinderer Mittel (§ 180 Abs. 4), auf­
zuheben sei. Die bloß aus dem Grunde der 
Verdunkelungsgefahr verhängte U ntersuchungs­
haft kann er nur einmal, und zwar bloß auf ins­
gesamt drei Monate, vom Tage der Verhaftung 
angefangen, verlängern. ' 

§ 195. Beschließt der Gerichtshof zweiter In­
stanz die Fortdauer einer bereits' ein Jahr 
währenden Untersuchungshaft, so hat. er ·zu­
gleich zu bestimmen, wann ihm bei fortdauern­
der Haft die Akten zur Durchführung einer 
neuen Haftprüfungsverhandlung spätestens 
wieder vorzulegen sind .. 

§ 191. (1) Beantragt ein Untersuchungsgefan­
gener seine Enthaftung und sind der Unter­
suchungsrichter und der Staatsanwalt überein­
stimmend der Meinung, daß die Voraussetzun­
gen der Untersuchungshaft nach § 180 Abs. 2 
Z. 1 bis 3 weggefallen sind oder daß mit gelin­
deren Mitteln das Auslangen gefunden werden 
kann, so hat der Untersuchungsrichter sogleich 
die . Enthaftung des Gefangenen zu verfügen. 
Sonst ist über jeden Enthaftungsantrag ohne 
Verzug bei einer Haftprüfungsverhandlung 
(§ 192) Zu entscheiden. 
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bisherige Fassung 

Keine entsprechende Bestimmung. 

Keine entsprechende Bestimmung. 

Keine entsprechende Bestimmung. 

neue Fassung 

(2) Ober Enthaftungsanträge, über die nicht 
nach Abs. 1 entschieden werden kann, sowie über 
Beschwerden gegen die Verhängung der Unter­
suchungshaft durch den Untersuchungsrichter ist 
ohne Verzug bei einer Haftprüfungsverhandlung 
zu entscheiden. Das gleiche gilt für den Fall, daß 
der Untersuchungsrichter entgegen der Ansicht 
des Staatsanwaltes der Meinung ist, die Unter­
suchungshaft solle mit oder ohne Anwendung ge­
Iinderer Mittel aufgehoben werden. 

(3) Eine Haftprüfungsverhandlung ist von 
Amts wegen durchzuführen, wenn die Unter­
suchungshaft schon mindestens zwei Monate ge­
dauert und eine solche Verhandlung noch nicht 
stattgefunden hat. 

(4) Jeder Haftprüfungsverhandlung muß bei 
Fortdauer der Haft vor Ablauf von drei Mona­
ten eine weitere solche Verhandlung folgen. Sie 
ist von Amts wegen durchzuführen, wenn nicht 
ohnehin nach den vorstehenden Bestimmungen 
eine Haftprüfungsverhandlung stattzufinden hat. 

§ 195. (1) Die Verhandlung und Entscheidung 
darüber, ob die Untersuchungshaft fortzusetzen 
oder, allenfalls unter Anwendung gelinderer Mit­
tel, aufzuheben ist (Haftprüfungsverhandlung), 
obliegt der Ratskammer. Die Ratskammer kann 
vor Durchführung der Verhandlung rasch durch­
führbare ergänzende Erhebungen durch den 
Untersuchungsrichter anordnen. 

(2) Zur Verhandlung sind der Staatsanwalt und 
-der Verteidiger zu laden; der Beschuldigte ist von 
der Verhandlung zu verständigen. Die Vorladung 
des Verteidigers und die Verständigung des Be-

Strafprozeßänderungsgesetz 1965 

(2) Liegt kein Antrag auf Enthaftung vor, so 
ist die erste Haftprüfungsverhandlung von Amts 
wegen zwischen dem 20. und 30. Tag nach der 
Verhängung der Untersuchungshaft durchzu­
führen. 

(3) Jeder Haftprüfungsverhandlung muß bei 
Fortdauer der Haft vor Ablauf von zwei Mona­
ten eine weitere solche Verhandlung folgen. Liegt 
kein Antrag auf Enthaftung vor, so ist die Haft­
prüfungsverhandlung von Amts wegen durchzu­
führen. Nach Anberaumung der Hauptverhand­
lung findet keine Haftprüfungsverhandlung mehr 
statt. 

§ 192. (1) Die Verhandlung und Entscheidung 
darüber, ob die Untersuchungshaft fortzusetzen 
oder, allenfalls unter Anwendung gelinderer Mit­
tel (§ 180 Abs. 4), aufzuheben sei (Haftprüfungs­
verhandlung), obliegt der Ratskammer. 

. (2) Die Verhandlung, an der der Ankläger teil­
nimmt, ist nicht öffentlich. Der Verteidiger ist 
zur Verhandlung so zu laden, daß ihm eine Vor­
bereitungszeit von wenigstens 24 Stunden offen-
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bisherige Passun~ neue Fassung 

schuldigten sind so vorzunehmen, daß ihnen eine 
Vorbereitungszeit von wenigstens 24 Stunden zur 
Verfügung steht. An der Verhandlung nimmt 
auch der Untersuchungsrichter teil. 

(3) Der Beschuldigte ist zur Verhandlung vor­
zuführen, es sei denn, daß seine Vorführung 
wegen Krankheit unmöglich ist. Wird der Be­
schuldigte nicht vorgeführt, so muß er während 
der Verhandlung durch einen Verteidiger ver­
treten sein. Hat weder der Beschuldigte selbst 
noch sein . gesetzlicher Vertreter einen Ve;teidiger 
gewählt, so ist ihm für die Verhandlung von 
Amts wegen ein Verteidiger zu bestellen. Liegen 
die Voraussetzungen des § 41 Abs. 2 vor, so ist 
dem Beschuldigten nach dieser Gesetzesstelle ein 
Verteidiger zu bestellen. 

(4) Die Verhandlung ist nichtöffentlich. Sie 
. hat sich auf die Haftfrage zu beschränken. Die 

Erreichung des Untersuchungszweckes darf durch 
die Verhandlung nicht gefährdet werden. 

(5) Zuerst trägt der Untersuchungsrichter eine 
Darstellung des bisherigen Ganges der Untersu­
chung vor. Hierauf erhält der Staatsanwalt das 
Wort und dann der Beschuldigte oder sein Ver­
teidiger zur Erwiderung. Dem Beschuldigten und 
seinem. Verteidiger gebührt das Recht der letzten 
Äußerung. Nach diesen Vorträgen zieht sich die 
Ratskammer zur Beratung zurück. Die Ratskam-

5trafprozeßänderun~sgesetl!: 1'65 

steht. An der Verhandlung nimmt auch der 
Untersuchungsrichter teil, um der Ratskammer 
erforderlichenfalls für Auskünfte über den Gang 
des Verfahrens zur Verfügung zustehen. Die 
Verhandlun'g hat sich auf die Haftfrage zu be­
schränken. Die Erreichung des Untersuchungs­
zweckes darf durch sie nicht gefährdet werden .. 

(3) Der Beschuldigte ist zur Verhandlung vor­
zuführen, es sei denn, daß der Vorführung 
Krankheit des Beschuldigten entgegensteht oder 
daß die Vorführung wegen großer Entfernung 
des Haftortes untunlich ist. Wird der Beschuldigte 
zur Verhandlung nicht vorgeführt, so muß er 
während der Verhandlung durch einen Verteidi­
ger vertreten sein. 

(4) Zu Beginn der Verhandlung stellen der An­
kläger sowie der Beschuldigte und sein Verteidi­
ger ihre Anträge, wobei dem Beschuldigten und 
seinem Verteidiger das Recht der letzten Äuße­
rung zusteht. Wenn dies zweckmäßig scheint, hat 
die Ratskammer den Untersuchungsrichter um 
einen Bericht zu ersuchen. Danach entscheidet 
die Ratskammer durch Beschluß über die Fort­
dauer der Untersuchungshaft. 

(5) Gegen den Beschluß steht dem Ankläger 
und dem Beschuldigten die Beschwerde an den 
Gerichtshof zweiter Instanz offen. Die Beschwerde 
kann auch nur wegen der Bestimmung der Kau­
tions- oder Bürgschaftssumme, nicht aber bloß 
wegen der Anwendung ·oder Nichtanwendung 
anderer gelinderer Mittel (§ 180 Abs. 4) erhoben 
werden. Die Beschwerde ist binnen vierzehn 
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bisherige Fassung 

Siehe § 114. 

§ 197. Die Beschwerde des Staatsanwaltes gegen 
den Beschluß der Ratskammer, wodurch die ver­
hängte Untersuchungshaft gegen Sicherheitslei­
stung oder auch ohne solche aufgehoben wird, 
hat nur dann aufschiebende Wirkung, wenn er 
seine Beschwerde gleich bei Eröffnung des Be­
schlusses anmeldet und längstens binnen drei 
Tagen ausführt. . 

Siehe § 114. 

neue Fassung 

mer entscheidet über die Fortdauer der Unter­
suchungshaft durch Beschluß, der vom Vorsitzen­
den mündlich zu verkünden ist. 

(6) Gegen den Beschluß der Ratskammer steht 
dem Staatsanwalt und dem Beschuldigten die 
Beschwerde an den Gerichtshof zweiter Instanz 
offen. 

(7) Die Beschwerde ist binnen vierzehn Tagen 
nach Verkündung des Beschlusses beim Vorsitzen­
den der Ratskammer einzubringen. Die gegen die 
Aufhebung der Untersuchungshaft gerichtete Be­
schwerde hat aufschiebende Wirkung, wenn sie 
sofort angemeldet und binnen drei Tagen ausge­
führt wird. 

§ 196. (1) Der Gerichtshof zweiter Instanz hat 
über die Beschwerde ohne Verzug zu entscheiden; 
er kann zuvor vom Untersuchungsrichter Auf­
klärungen verlangen oder rasch durchführbare 
ergänzende Erhebungen anordnen. 

(2) Der Gerichtshof zweiter Instanz entscheidet 
über die Beschwerde in nichtöffentlicher Sitzung, 
wenn sie verspätet eingebracht oder von einer 
Person ergriffen worden ist, der ein Beschwerde­
recht nicht zusteht oder die darauf verzichtet hat, 
oder wenn sich der Beschuldigte schon auf freiem 
Fuß befindet. 

Strafprozeßänderungsgesetz 1965 

Tasen nach Eröffnung des Beschlusses bei der 
Ratskammer einzubringen. Sie hat, wenn sie 
gegen die Aufhebung der Untersuchungshaft ge­
richtet ist und sofort angemeldet und binnen 
vierundzwanzig Stunden ausgeführt wird, auf­
schiebende Wirkung. 

§ 193. (1) Der Gerichtshof ·zweiter Instanz hat 
über Beschwerden gegen die bei einer Haftprü­
fungsverhandlung gefaßten Beschlüsse ohne Ver­
zug zu entscheiden; er kann zuvor vom Unter­
suchungsrichter Aufklärungen oder einfache er­
gänzende Erhebungen verlangen. 

(2) Der Gerichtshof zweiter Instanz entscheidet 
über die Beschwerde nur dann in nichtöffent­
licher Sitzung, wenn sich der Beschuldigte bereits 
auf freiem Fuß befindet, sonst bei einer Verhand­
lung. Diese Verhandlung, an der der Oberstaats­
anwalt teilnimmt, ist riicht öffentlich. Der Ver­
teidiger ist zur Verhandlung so zu laden, daß 
ihm eine Vorbereitungszeit von wenigstens vier­
undzwanzig Stunden offensteht. § 192 Abs. 3 ist 
anzuwenden. 
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bisherige Fassung 

Keine entsprechende Bestimmung. 

Keine entsprechende Bestimmung. 

11. 

§ 210. (4) In gleicher Weise ist vorzugehen, 
wenn sich der Beschuldigte nur gegen die, sei es 
vom Untersuchungsrichter, sei es von der Rats­
kammer, gegen ihn verhängte Haft (§ 208) be­
schwert; aum in diesem Falle hat der Gerimtshof 
zweiter Instanz so vorzugehen, als würde gegen' 
die Anklagesmrift Einsprum erhoben. 

12. 

§ 228. Die Hauptverhandlung ist öffentlim bei 
sonstiger Nichtigkeit. Es ist .nur erwamsenen und 
unbewaffneten Personen gestattet, 'als Zuhörer bei 
der Hauptverhandlung zu erscheinen. Doch darf 

'Personen, die wegen ihres öffentlichen Dienstes 
zum Tragen einer Waffe verpflichtet sind, der 
Zutritt nicht verweigert werden. 

neue Fassung 

(3) Wird über die Beschwerde nicht schon in 
nichtöffentlicher Sitzung entschieden, so hat der 
Vorsitzende eine Verhandlung anzuordnen, zu 
der der Oberstaatsanwalt und der Verteidiger zu 
laden sind. Der Beschuldigte ist zur Verhandlung 
ni mt vorzuführen, er muß jedoch während der 
Verhandlung durch einen Verteidiger vertreten 
sein. Im übrigen gilt § 195 dem Sinne nam. 

197. über die Aufhebung der Anwen~ungge­
linderer Mittel entscheidet der Untersuchungs­
richter. Sind der UntersuchungsriChter und der 
Staatsanwalt hierüber aber versmiedener Mei­
nung, so entscheidet die Ratskammer in nicht­
öffentlicher Sitzung. 

§ 210. (4) Wenn sich der Beschuldigte nur 
gegen die, sei es vom Untersuchungsrichter, sei es 
von der Ratskammer gegen ihn verhängte Haft 
(§ 208) beschwert, hat der Gerichtshof zweiter 
Instanz so vorzugehen, als würde gegen die An­
klageschrift Einspruch erhoben. 

§ 228. (1) (Sonst keine Änderung.) 

(2) Laufbild- und Tonaufnahmen während der 
Hauptverhandlung sind untersagt. 

Strafprozeßänderungsgesetz 1965 

(3) Der Gerichtshof 'zweiter Instanz entscheidet 
über die Beschwerde durch Beschluß. Dabei kann 
er die Untersuchungshaft auch dann unter An­
wendung gelinderer Mittel (§ 180 Abs. 4) auf-

, heben, wenn bloß die Aufhebung beantragt wor­
den ist. 

Keine entsprechende Bestimmung. 

(§ 210 Abs. 4 unverändert.) 

(§ 228 unverändert.) 

Keine entsprechende Bestimmung. 
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13. 

§ 283. (1) Die Berufung kann nur gegen den 
Ausspruch über die Strafe, soweit nicht der im 
§ 281 Abs. 1 Z. 11 erwähnte Nichtigkeitsgrund 
vorliegt, und gegen den Ausspruch über die pri­
vatrechtlichen Ansprüche ergriffen werden. We­
gen des Ausspruches über die Strafe kann die Be­
rufung von allen zur Ergreifung der Nichtigkeits'­
beschwerde Berechtigten ergriffen werden, und 
zwar zum Nachteile des Angeklagten, wenn das 
Gericht nicht auf die strengste vom Gesetz ange­
drohte Strafart erkannt, wenn es eine gesetzlich 
zulässige Nebenstrafe nicht verhängt hat, und 
wegen des Strafmaßes, wenn die verhängte Ge1d­
oder Freiheitsstrafe die Hälfte des gesetzlichen 
Höchstmaßes nicht erreicht; zugunsten des Ange­
klagten aber, wenn das Gericht nicht auf die 
mildeste bei Anwendung des außerordentlichen 
Milderungsrechtes zulässige Strafart erkannt, 
wenn es eine Nebenstrafe verhängt hat, die das 
Gesetz nicht zwingend vorschreibt, und wegen 
des Strafmaßes, wenn die verhängte Geld- oder 
Freiheitsstrafe die Hälfte des gesetzlichen Min­
destmaßes ubersteigt. Bestimmt das Gesetz kein 
Mindestmaß, so kann wegen des Strafmaßes zu­
gunsten des Angeklagten stets Berufung ergriffen 
werden. 

(2) Wegen des Ausspruches über die Anrech­
nung der Verwahrungs-oder Untersuchungshaft 
und wegen des Ausmaßes einer für den Fall der 
Uneinbringlichkeit einer Vermögens strafe ver­
hängten Ersatzstrafe kann stets zugunsten und 
zum Nachteile des Angeklagten Berufung ergrif­
fen werden. 

neue Fassung 

§ 283. (1) (Gleichlautend mit § 283 Abs. 1 
erster Satz.) 

(2) Wegen des Ausspruches über die Strafe 
kann die Berufung von allen zur Ergreifung der 
Nichtigkeitsbeschwerde Berechtigten ergriffen 
werden, und zwar zum Nachteile des Angeklag­
ten, wenn das Gericht nicht auf die strengste, ge­
setzlich zulässige Strafart erkannt, wenn es eine 
gesetzlich zulässige Nebenstrafe nicht verhängt 
hat, und wegen des Strafausmaßes, wenn die ver­
hängte Geld- oder Freiheitsstrafe das gesetzliche 

Strafprozeßänderungsgesetz 1965 

§ 283. (1) (Gleichlautend mit § 283 Ab,. 1 
erster Satz.) 

(2) Wegen des Ausspruches über die Strafe 
kann die Berufung von allen zur Ergreifung der 
Nichtigkeitsbeschwerde Berechtigten ergriffen 
werden, und zwar zum Nachteile des Angeklag­
ten, wenn das Gericht nicht auf die strengste, ge­
set:t1ich zulässige Straf-art erkannt, wenn es eine 
gesetzlich zulässige Nebenstrafe nicht verhängt 
hat und wegen des Strafausmaßes, wenn die ver­
hängte Geld- oder Freiheitsstrafe das gesetzliche 
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bisherige Fassung 

(3) Gegen den Inhalt der über die privatrecht­
lichen Ansprüche gefällten Entscheidung können 
nur der Angeklagte und dessen gesetzliche Ver­
treter und Erben Berufung einlegen. 

14. 

§ 452 ••••.•....•....•...•............•••• 

1. Die vorläufige Festnehmung des Beschuldig­
ten zum Zwecke der Vorführung kann außer den 
im § 175 Abs. 1 Z. 2 und 3 erwähnten Fällen nur 

neue Fassung 

Höchstmaß nicht erreicht; zugunsten des Ange­
klagten aber, wenn das Gericht nicht auf die 
mildeste bei Anwendung des außerordentlichen 
Milderungsrechtes zulässige Strafart erkannt, 
wenn es eine nicht zwingend vorgeschriebene 
Nebenstrafe vel'lhängt hat, und wegen des Straf-. 
ausmaßes, wenn die verhängte Geld- oder Frei­
heitsstrafe das bei Anwendung des außerordent­
lichen Milderungsrechtes zulässige Mindestmaß 
übersteigt. Bestimmt das Gesetz kein Mindest­
maß, so kann wegen des Strafausmaßes zugunsten 
des Angeklagten Berufung ergriffen werden, wenn 
eine Strafe das gesetzliche Mindestmaß von 
Strafen dieser Art übersteigt. 

(3) Wegen des Ausmaßes der Ersatzfreiheits­
strafe kann stets zugunsten und zum Nachteil 
des Angeklagten Berufung ergriffen werden. 
Wegen des Ausspruches über die Anrechnung der 
Verwahrungs- und Untersuchungshaft kann zum 
Nachteil des Angeklagten Berufung ergriffen 
werden, wenn eine solche Anrechnung vorge­
nommen worden ist; zugunsten des Angeklagten, 
wenn nicht die gesamte Zeit der Verwahrungs­
und Untersuchungshaft angerechnet worden ist. 

{4) Gegen die Entscheidung über die privat­
rechtlichen Ansprüche können nur der Ange­
klagte und dessen gesetzlicher Vertreter und 
Erben Berufung einlegen. 

§ 452 ••................•........••.••••.. 

1. . ~ • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. außer den im 
§ 175 Z. 2 und 3 erwähnten Fällen ......... . 
......... ,.," ............ . 
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Höchstmaß nicht erreicht; zugunsten des Ange­
klagten aber, wenn das Gericht nicht auf die 
mildeste bei Anwendung der außerordentlichen 
Strafmilderung zulässige Strafart erkannt, wenn 
es eine nicht zwingend vorgeschriebene Neben­
strafe verhängt hat und wegen des Strafausmaßes, 
wenn die verhängte Geld- oder Freiheitsstrafe das 
gesetzliche M~ndestmaß bei Anwendung der 
außerordentlichen Strafmilderung übersteigt. Be­
stimmt das Gesetz kein Mindestmaß, so, kann 
wegen des Strafausmaßes zugunsten des Ange­
klagten Berufung ergriffen werden, wenn die 
Strafe das Mindestmaß der Freiheitsstrafe (§ 19 
Abs. 2 StGB.) übersteigt. 

(3) Wegen des Ausmaßes der Ersatzfreiheits­
strafe und wegen des Ausspruches über die An­
rechnung der Verwahrungs- und Untersuchungs­
haft kann stets zugunsten und zum Nachteil des 
Angeklagten Berufung ergriffen werden. 

(4) Gegen die Entscheidung über die privat­
rechtlichen Ansprüche können nur der Ange­
klagte und dessen gesetzliche Vertreter und Erben 
Berufung einlegen. 

§ 452 .•...........•..•••...•............• 
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bisherige Fassung 

dann stattfinden, wenn der ausdrücklich zum 
persönlichen Erscheinen aufgeforderte Beschul­
digte dieser Aufforderung nicht nachkommt. 
Reisenden ist die Fortsetzung der Reise zu ge­
statten, insofern nicht zu 'besorgen ist, daß da­
durch die Untersuchung oder die Vollstreckung 
des Urteiles vereitelt werde. 

3. Die Untersuchungshaft kann nur in den 
Fällen des § 175 Abs. 1 Z. 2 und 3 verhängt wer­
den. Die Verhafteten dürfen nicht in dasselbe 
Gefängnis mit Personen gebracht w;erden, die sich 
wegen eines Verbrechens in Untersuchung oder 
Strafe befinden. Sie können sich ihre Nahrung 
außer dem Hause bereiten lassen, sofern dadurch 
die Ordnung des Hauses nicht gestört wird. 

15. 

§ 453. (1) Die Beeidung der Zeugen findet in 
der Regel nicht statt, sondern der Richter kann 
sich statt des Eides der Zeugen mit ihrem Hand­
schlage begnügen. 

(2) Handelt es sich aber um die überweisung 
eines leugnenden Beschuldigten durch die Aussage 
von Zeugen, so müssen die Zeugen, wenn der Be­
schuldigte ihre Beeidung besonders verlangt oder 
wenn es sich um eine Gesetzesübertretung han­
delt, die eine Arreststrafe von wenigstens einem 
Monat oder den Verlust des Gewerbes oder an-. 
derer Rechte und Befugnisse nach sich zieht, vor-

neue Fassung 

3. Die Untersuchungshaft darf nur wegen 
Fluchtgefahr oder Verdunkelungsgefahr verhängt 
werden. Die Haftprüfung obliegt auch im Ver­
fahren vor Bezirksgerichten der Ratskammer. 
Gegen ihre Entscheidung ist kein Rechtsmittel 
zulässig. Die Verhafteten ................... . 

§ 453. Zeugen sind nur dann zu beeiden, wenn 
der Beeidigung kein gesetzliches Hindernis (§ 170) 
entgegensteht und wenn der Richter die Beeidi­
gung zur überweisung eines leugnenden Beschul­
digten für nötig hält oder wenn der Ankläger 
oder der Beschuldigte die Beeidigung verlangt. 

Strafprozeßänderungsgesetz 1965 

2. Die Untersuchungshaft kann wegen Flucht­
gefahr und Verdunkelungsgefahr verhängt wer­
den. Die Verhafteten dürfen nicht zusammen mit 
Personen verwahrt werden, die sich wegen einer 
in die Zuständigkeit eines Gerichtshofes gehörigen 
Straftat in Haft befinden. Sie können ihre eigene 
Kleidung tragen und sich, soweit dadurch die 
Ordnung im Hause nicht gestört wird, selbst 
verpflegen und beschäftigen. 

3. Die Haftprüfung obliegt auch im Verfahren 
vor den Bezirksgerichten der Ratskammer; Gegen 
ihre Entscheidung ist kein Rechtsmittel zulässig; 
die §§ 194 und 195 gelten jedoch auch im be­
zirksgerichtlichen Verfahren. 

§ 453. Zeugen sind nur dann zu beeiden, wenn 
der Beeidigung kein gesetzliches Hindernis (§ 170) 
entgegensteht und wenn der Richter die Beeidi­
gung zur überweisung eines leugnenden Beschul­
digten für nötig hält oder wenn die strafbare 
Handlung mit einer sechs Monate übersteigenden 
Freiheitsstrafe bedroht ist und der Ankläger oder 
der Beschuldigte die Beeidigung verlangt. Sind 
öffentliche Organe, die einen Diensteid geleistet 
haben, als Zeugen über dienstliche Wahrnehmun­
gen zu vernehmen, so tritt an die Stelle der Be­
eidigung die Erinnerung an ihren Diensteid. 
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bisherige Fassung 

schriftsmäßig beeidigt werden, sofern ihrer Be­
eidigung kein gesetzliches Hindernis entgegen­
steht. 

(3) öffentliche Organe, die einen Diensteid ge­
leistet haben und die eine Aussage über Tatsachen 
oder Umstände ablegen, die sie in Ausübung ihres 
Amtes wahrgenommen haben, sind nur unter 
Erinnerung an ihren Diensteid als Zeugen zu 
vernehmen, wenn ihre Aussagen Gegenstände 
betreffen, auf die sich ihre Amtshandlung bezog. 

neue Fassung Strafprozeßänderungsgesetz 1965 

Artikel III 

anderungen des Gesetzes über die bedingte Verurteilung 1949 

bisherige Fassung 

1. 

§ 1. (1) Das Gericht kann die Vo'llziehung ,aller 
oder einzelner Hauptstrafen vorläufig aufschieben, 
wenn keine der abgeurteilten Taten im Gesetz 
mit strengerer Freiheitsstrafe als mit fünf Jahren 
Kerker oder schwerem Kerker bedroht ist, und 
wenn aus besonderen Gründen die bloße Andro­
hung der Vollziehung allein oder in Verbindung 
mit anderen Maßnahmen zweckmäßiger scheint 
als die Vollstreckung der Strafe .... *) 

*) Der weggelassene Text ist für die Gegenüberstel­
lung ohne Bedeutung. 

neue Fassung 

§ 1. (1) Das Gericht 'kann die Vollziehung aller 
oder einzelner Hauptstrafen vorläufig aufschieben, 
wenn es keine strengere Strafe als ein Jahr 
schweren Kerker verhängt, keine der abgeurteil­
ten Taten im Gesetz mit mindestens zehn Jahren 
schwerem Kerker bedroht ist und ,aus besonderen 
Gründen die bloße Androhung der Vollziehung 
allein oder in Verbindung mit anderen Maß­
nahmen zweckmäßiger scheint als die Vollstrek­
kung der Strafe. .., '~) 

*) Der weggelassene Text ist für die Gegenüberstel­
lung ohne Bedeutung. 

Beschlüsse der Strafrechtskommission (1962) 

Bedingte Strafnachsicht. 

§ 48. (1) Wird ein Rechtsbrecher zu einer ein 
Jahr nIcht übersteigenden Freiheitsstrafe oder zu 
einer Geldstrafe verurteilt, so hat ihm das Ge­
richt die Strafe bedingt nachzusehen, wenn anzu­
nehmen ist, daß die bloße Androhung der Voll­
ziehung allein oder in Verbindung mit anderen 
Maßnahmen genügen werde, um ihn vor weiteren 
mit Strafe bedrohten Handlungen abzuhalten 
und die Vollstreckung der Strafe ohne Nachteile 
für die Rechtsordnung unterbleiben kann .... *) 
Ist für die mit Strafe bedrohte Handlung keine 
andere als eine lebenslange Freiheitsstrafe ange­
dfoht, so ist die bedingte Strafnachsicht ausge­
schlossen. 

*) Der weggelassene Text ist für die Gegenüberstel­
lung ohne Bedeutung. 
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bisherige Fassung 

2. 

§ 2. (1) Das Gericht bestimmt eine Probezeit 
von ein bis drei Jahren und kann dem Verurteil­
ten zugleich oder später für sein Verhalten in 
dieser Zeit Weisungen erteilen, die geeignet sind, 
ihn vor dem Rückfall zu bewahren .... *) 

3. 
§ 3. (1) Der Aufschub ist zu widerrufen und 

die Strafe zu vollziehen: 

... *) 

3. wenn er *") aufs neue eine strafbare Hand­
lung begeht. Doch kann das Gericht vom Wider­
ruf absehen, wenn diese strafbare Handlung nur 
ein Vergehen oder eine übertretung und den 
Umständen nam geringfügig ist, die frühere und 
die spätere Tat nimt auf derselben smädlimen 
Neigung beruhen und besondere Gründe für die 
Annahme sprechen, daß sich der Verurteilte trotz 
der abermaligen Verfehlung künftig wohl ver­
halten werde. 

4. wenn nachträglich hervorkommt, daß der 
Verurteilte den Aufschub durch falsche Angaben 
erschlichen hat. 

.. ) Der weggelassene Text in für die Gegenüber­
.tellung ohne Bedeutung. 

.... ) der Verurteilte 

neue Fas~ung 

§ 2. (1) Das Gericht bestimmt etne Probezeit 
von ein bis fünf Jahren und kann dent Verurteil­
ten zugleich oder später für sein Verhalten in 
dieser Zeit Weisungen erteilen, die geeignet sind, 
ihn vor dem Rückfall zu bewahren .•.. *) 

§ 3. (1) Der Aufschub ist zu widerrufen und 
die Strafe zu vollziehen: 

.•. *) 

3. wenn nachträglich hervorkommt, daß der 
Verurteilte den Aufschub durch ·falsche Angaben 
erschlichen hat; 

4. wenn der Verurteilte aufs neue eine straf­
bare Handlung begeht. Doch kann das Gericht 

,vom Widerruf absehen, wenn besondere Gründe 
für die Annahme sprechen, daß sich der Ver­
urteilte trotz der abermaligen Verfehlung künftig 
wohlverhalten werde. Wird vom Widerruf abge-­
sehen, so hat das Gericht die Probezeit, falls sie 
kürzer bestimmt war, auf fünf Jahre zu verlän­
gern. Zugleim hat es zu prüfen, ob und welche 
Weisungen neu zu erteilen sind und ob, falls das 

.. ) Der weggelassene Text ist für die Gegenüber­
stellung ohne Bedeutung . 

Beschlüsse der Strafrechtskommission (1962) 

(3) Die Prdbezeit ist mindestens mit einem und 
höchstens mit fünf Jahren zu bemessen. 

Mangelnde Bewährung, 

§ 62. (1) Begeht der Rechtsbrecher in der 
Probezeit eine mit Strafe bedrohte Handlung, so 
hat das Gericht, wenn nicht gleichwohl ari:zuneh­
men ist, daß er sich in Zukunft wohlverhalten 
werde, die bedingte Strafnachsicht oder die be­
dingte Entlassung aus einer Freiheitsstrafe zu 
widerrufen und die Strafe oder den Strafrest voll­
ziehen zu lassen. 

(2) Wird in einem solchen Fall die bedingte 
Strafnachsicht oder Entlassung nicht widerrufen, 
so hat das Gericht die Probezeit, falls sie kürzer 
bestimmt war, auf fünf Jahre zu verlängern. Zu­
gleich hat es zu prüfen, ob und welche Weisungen 
neu zu erteilen sind und ob, falls das nom nimt 
geschehen sein sollte, ein Bewährungshelfer zu 
bestellen ist. 
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bisherige Fassung 

4. 

§ 14. (1) Das Gericht (§ 16 Abs. 1) widerruft 
die Entlassung und läßt den Rest der Strafe voll­
ziehen: 

... *) 

3. wenn er **) aufs neue eine strafbare Hand­
lung begeht. Doch kann das Gericht (§ 16 Abs.1) 
vom Widerruf a'bsehen, wenn diese strafbare 
Handlung nur ein Vergehen oder eine Übertre­
tung und den Umständen nach geringfügig ist, 
die frühere und die spätere Tat nicht auf dersel­
ben schädlichen Neigung beruhen und beson­
dere Gründe für die Annahme sprechen, daß sich 
der Verurteilte trotz der abermaligen Verfehlung 
künftig wohl verhalten werde. 

*) Der weggelassene Text ist für die Gegenüber­
stellung ohne Bedeutung. 

**) der Verurteilte 

neue Fassung 

noch nicht geschehen sein sollte, der Verurteilte 
unter Schutzaufsicht zu stellen ist. 

§ 14. (1) Das Gericht (§ 16 Abs. 1) widerruft 
die Entlassung und läßt den Rest der Strafevoll-' 
ziehen: 

... *) 

3. wenn er **) aufs neue eine strafbare Hand­
lung begeht. Doch kann das Gericht (§ 16 Abs. 1) 
vom Widerruf absehen, wenn besondere Um­
stände für die Annahme sprechen, daß sich der 
Verurteilte trotz der abermaligen Verfehlung 
künftig wohlverhalten werde. Wird vom Wider­
ruf abgesehen, so hat das Gericht die Probezeit, 
falls sie kürzer bestimmt war, aqf fünf Jahre zu 
verlängern. Zugleich hat es zu prüfen, ob und 
welche Weisungen neu zu erteilen sind und ob, 
falls das noch nicht geschehen sein sollte, der Ver­
urteilte unter Schutzaufsicht zu stellen ist. 

*) Der weggelassene Text ist für die Gegenüber­
stellung ohne Bedeutung. 

**) der Verurteilte 

Beschlüsse der Strafrechtskommission (1962) . 

(Siehe oben § 62.) 

.... 
-.0 

p... 
(1) 
'1 

c::t 
~. 
\il 

(JQ 
(1) 

i:l 

'" -.0 

39 der B
eilagen X

II. G
P - R

egierungsvorlage (gescanntes O
riginal)

69 von 70

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



70 39 der Beilagen 

Abstimmungen in der Strafrechtskommission 
über die Strafbestimmungen gegen gleichge­

schlechtliche Unzucht mit Minderjährigen, Ehe­
bruch und Ehestörung 

1. Gleichgeschlechliche Unzucht 

1. Abstimmungsergebnisse in erster Lesung am 
29. September und 24. Oktober 1957. 

schen Personen weiblichen Geschlechtes. 3 dage­
gen; 2 Stimmenthaltungen. 

2. Abstimmungsergebnis in zweiter Lesung am 
6. September 1962. 

A. Einfache Homosexualität unter Erwachsenen: 

10 Stimmen für Straflosigkeit, 5 (als Minder­
heitsvotum) dagegen; keine Stimmenthaltungen. 

B. Gleichgeschlechtliche Unzucht mit Minder­
jährigen: 

A. Einfache Homosexualität unter Erwachsenen: 

10 Stimmen für Straflosigkeit, 2 dagegen; keine 
Stimmenthaltungen. 

6 Stimmen als Minderheitsvotum für Strafbar­
B. Gleichgeschlechtliche Unzucht mit Minder- keit auch noch bei einem Alter des Minderjähri-

jährigen: gen bis zu 21 Jahren. 

a) 9 Stimmen für Strafbarkeit nur im Falle der 
Verführung, keine dagegen; 2 Stimmenthaltungen. 

b) 7 Stimmen für Strafbarkeit bei einem Alter 
des Minderjährigen unter 18 Jahren, 4 für Straf­
barkeit auch noch bei einem Alter bis zu 21 Jah­
ren; 1 Stimmenthaltung. 

c) 6 Stimmen für Strafbarkeit des Täters schon 
mit Erreichung der Strafmündigkeit (14 Jahre), 
5 für eine Strafbarkeit erst nach Erreichung eines 
höheren Alters; 1 Stimmenthaltung. 

d) . 6 Stimmen für Straflosigkeit der gleichge­
schlechtlichen Unzucht mit Minderjährigen zwi-

II. Ehe b r u c h und Ehe s t ö run g 

A. Die grundsätzliche Strafbarkeit des Ehe­
bruchs war in beiden Lesungen nicht Gegenstand 
der Erörterungen; erörtert worden sind lediglich 
Einzelfragen .. 

B. Die grundsätzliche Straflosigkeit der soge­
nannten Ehestörung war in erster Lesung nicht 
Gegenstand der Erörterungen; in zweiter Lesung 
sind am 24. August 1962 4 Stimmen als Minder­
heitsvotum für die Strafbarkeit der Ehestörung 
abgegeben wor.den. 
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